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KURZE BEGRÜNDUNG 

Gemäß der dem Programm beiliegenden Mitteilung der Kommission zielt „Horizont 2020“ 

darauf ab, die Leitziele der Innovationsunion umzusetzen, wobei das Augenmerk auf aktuelle 

gesellschaftliche Herausforderungen und eine stärkere Verbindung zwischen Forschung nach 

dem Bottom-up- und dem Top-down-Ansatz und der Vermarktung gerichtet ist. Es werden 

außerdem eine weitere Vereinfachung und eine stärkere Beteiligung von KMU angestrebt. 

Viele gesellschaftliche Herausforderungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des ENVI-

Ausschusses, wie Klimaschutz, effiziente Ressourcennutzung, Umweltfreundlichkeit von 

Energie und Verkehr, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Der Verfasser der 

Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission aufs Wärmste, möchte jedoch einige 

der behandelten Aspekt stärker betonen. 

In der vorliegenden Stellungnahme vertritt der Verfasser die Ansicht, dass ein ganzheitlicher 

Ansatz die beste Möglichkeit ist, die Prioritäten des ENVI-Ausschusses weiter zu stärken. 

Dieser erste Bericht sollte außerdem als Anstoß der Diskussion über dieses komplexe 

Programm angesehen werden, das zur Stärkung eines nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Wirtschaftswachstums in der Europäischen Union bei gleichzeitiger Förderung einer 

gesunden Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist.  

In dieser Stellungnahme geht es hauptsächlich um gesellschaftliche Herausforderungen, und 

es wird vorgeschlagen, einige Aspekte hinsichtlich der Gesundheit, der 

Lebensmittelsicherheit und des Klima- und Umweltschutzes zu stärken. 

Gesundheit  

In Anbetracht ihres hohen Mehrwerts für innovative Therapien, z. B. in der regenerativen 

Medizin, sollte die Stammzellenforschung mittels Erforschung bestehender Alternativen zu 

embryonalen Stammzellen weiterhin unterstützt werden, wobei ethische Fragen zu 

berücksichtigen sind. Auch Forschung und Innovationen zur Behandlung von Krankheiten 

sollte besondere Aufmerksamkeit zukommen. Die staatliche Unterstützung von FuE bei 

Infektionen und seltenen Krankheiten muss verstärkt und die Weitergabe von Wissen 

gefördert werden. Die Bedürfnisse der Patienten sollten ein Motor für Innovationen im 

Gesundheitsbereich und für die Finanzierung von FuE sein. Außerdem sollten FuE und 

Innovationen im Bereich Umwelthygiene angemessen finanziert werden.  

Lebensmittelsicherheit 

Es wird vorgeschlagen, die mit der Ernährungssicherheit verbundenen gesellschaftlichen 

Herausforderungen auszudehnen und auf alle Aspekte der Lebensmittelsicherheit 

auszuweiten.  

Klima- und Umweltschutz  

Die Ausgewogenheit zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten von 

Forschung und Innovation sollte regelmäßig und wirksam überwacht werden. Erneuerbare 

Energien sollten stärker unterstützt werden. Steigt die Effizienz erneuerbarer Energien, so 

werden sie wirtschaftlich attraktiver; gleichzeitig kann der Klimawandel bekämpft, die 

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und eine Wirtschaft mit niedrigem CO2-

Ausstoß gefördert werden.  

„Horizont 2020“ ist ein zentrales Programm, mit dem der Ausstoß umwelt- und 
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gesundheitsschädigender Gase und Partikel in der EU gesenkt werden könnte, ohne dabei die 

Industrie oder die Mitgliedstaaten zu belasten.  

Horizontale Aspekte  

Es ist notwendig, die Ziele der Leitinitiativen „Innovationsunion“ und 

„Ressourcenschonendes Europa“ stärker in das Programm „Horizont 2020“ einzubinden; 

deshalb wurden sie in diese Stellungnahme aufgenommen. Um einen maximalen Nutzen aus 

FuE- und Innovationsprojekten in der gesamten EU zu ziehen, sollte die Komplementarität 

mit anderen europäischen und einzelstaatlichen Mitteln streng überwacht werden. Es wird 

außerdem vorgeschlagen, die Beteiligung von KMU weiter zu erhöhen und so 

möglicherweise ein umweltfreundliches und nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzuregen. 

Ein wichtiger Aspekt der Leistungsindikatoren, mit denen die Umsetzung der Horizont-2020-

Ziele überwacht werden soll, wird in diesem Bericht ebenfalls behandelt.  

Weitere Änderungen bezüglich der Aufteilung der Forschungsmittel und -ziele in der 

Innovationskette sowie Vereinfachungen werden auf einen Zeitpunkt nach der anstehenden 

Diskussion des ENVI-Ausschusses über das Programm „Horizont 2020“ verschoben. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre 

wissenschaftlichen und technologischen 

Grundlagen dadurch zu stärken, dass ein 

europäischer Raum der Forschung 

geschaffen wird, in dem Freizügigkeit für 

Forscher herrscht und wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Technologien frei 

ausgetauscht werden, und die Entwicklung 

ihrer Wettbewerbsfähigkeit einschließlich 

der ihrer Industrie zu fördern. Um diese 

Ziele zu erreichen, sollte die EU 

Tätigkeiten zur Umsetzung von Forschung, 

technologischer Entwicklung und 

Demonstration durchführen, die 

internationale Zusammenarbeit fördern, die 

Ergebnisse verbreiten und optimieren und 

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre 

wissenschaftlichen und technologischen 

Grundlagen dadurch zu stärken, dass ein 

europäischer Raum der Forschung 

geschaffen wird, in dem Freizügigkeit für 

Forscher herrscht und wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Technologien frei 

ausgetauscht werden, und die Entwicklung 

ihrer Nachhaltigkeit, 

Wettbewerbsfähigkeit und Belastbarkeit 

einschließlich der ihrer Industrie zu 

fördern. Um diese Ziele zu erreichen, sollte 

die EU Tätigkeiten zur Umsetzung von 

Forschung, technologischer Entwicklung 

und Demonstration durchführen, die 

internationale Zusammenarbeit fördern, die 
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Anreize für Ausbildung und Mobilität 

geben. 

Ergebnisse verbreiten und optimieren und 

Anreize für Ausbildung und Mobilität 

geben. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) „Horizont 2020“ – das 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation in der Europäischen Union 

(nachstehend „Horizont 2020“) 

konzentriert sich auf drei Schwerpunkte, 

nämlich die Generierung exzellenter 

wissenschaftlicher Leistungen zur 

Festigung des Weltniveaus der 

Wissenschaftsexzellenz der EU, die 

Förderung der führenden Rolle der 

Industrie zur Unterstützung von 

Unternehmen, einschließlich kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU), und 

Innovation sowie die Bewältigung 

gesellschaftlicher Herausforderungen als 

direkte Reaktion auf die in der Strategie 

„Europa 2020“ genannten 

Herausforderungen durch Unterstützung 

von Tätigkeiten, die das gesamte Spektrum 

von der Forschung bis zur Vermarktung 

abdecken. „Horizont 2020“ sollte alle 

Phasen der Innovationskette, insbesondere 

marktnahe Tätigkeiten, einschließlich 

innovativer Finanzierungsinstrumente 

sowie nichttechnologischer und 

gesellschaftlicher Innovation unterstützen, 

und zielt ferner darauf ab, dem 

Forschungsbedarf im Zusammenhang mit 

der großen Bandbreite von EU-Strategien 

gerecht zu werden, indem der 

größtmöglichen Verwendung und 

Verbreitung des durch die geförderten 

Tätigkeiten generierten Wissens bis hin zu 

seiner Vermarktung besondere Beachtung 

geschenkt wird. Die Schwerpunkte von 

„Horizont 2020“ sollten auch durch ein 

(11) „Horizont 2020“ – das 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation in der Europäischen Union 

(nachstehend „Horizont 2020“) 

konzentriert sich auf drei Schwerpunkte, 

nämlich die Erhöhung des Grades 

exzellenter wissenschaftlicher Leistungen 

zur Festigung der Position der 

Wissenschaftsexzellenz der EU auf 

Weltniveau, die Förderung der führenden 

Rolle der Industrie zur Unterstützung von 

Unternehmen, einschließlich kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU), und 

Innovation sowie die Bewältigung 

gesellschaftlicher Herausforderungen als 

direkte Reaktion auf die in der Strategie 

„Europa 2020“ genannten 

Herausforderungen durch Unterstützung 

von Tätigkeiten, die das gesamte Spektrum 

von der Forschung bis zur Vermarktung 

abdecken. „Horizont 2020“ sollte alle 

Phasen der Innovationskette, insbesondere 

marktnahe Tätigkeiten, einschließlich 

innovativer Finanzierungsinstrumente 

sowie nichttechnologischer und 

gesellschaftlicher Innovation unterstützen, 

und zielt ferner darauf ab, dem 

Forschungsbedarf im Zusammenhang mit 

der großen Bandbreite von EU-Strategien 

gerecht zu werden, indem der 

größtmöglichen Verwendung und 

Verbreitung des durch die geförderten 

Tätigkeiten generierten Wissens bis hin zu 

seiner Vermarktung besondere Beachtung 

geschenkt wird. Die Schwerpunkte von 

„Horizont 2020“ sollten auch durch ein 
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Programm für die Forschung und 

Ausbildung im Nuklearbereich unterstützt 

werden, das unter den Euratom-Vertrag 

fällt. 

Programm für die Forschung und 

Ausbildung im Nuklearbereich unterstützt 

werden, das unter den Euratom-Vertrag 

fällt. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um die Beziehung zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft zu vertiefen 

und um das Vertrauen der Öffentlichkeit 

in die Wissenschaft zu stärken, sollte 

„Horizont 2020“ darauf hinwirken, dass 

wissenschaftliche Erkenntnisse leichter 

zugänglich gemacht werden, damit sich 
Bürger und die Zivilgesellschaft auf der 

Grundlage sachlicher Informationen über 

Wissenschaft und Innovation stärker 

engagieren, verantwortungsvolle 

Forschungs- und Innovationsagenden 

entwickelt werden, die die Bedenken und 

Erwartungen von Bürgern und 

Zivilgesellschaft berücksichtigen, und die 

Beteiligung an Tätigkeiten von 

„Horizont 2020“ erleichtert wird. 

(20) Um die Beziehung zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft zu vertiefen 

sollte „Horizont 2020“ auf eine 

verantwortliche Forschung und 

Innovation durch die aktive Beteiligung 

der gesellschaftlichen Akteure (Forscher, 
Bürger und die Zivilgesellschaft, politische 

Entscheidungsträger und Industrie) am 

Fortschritt in Forschung und Innovation 

hinwirken, insbesondere durch das 

Sicherstellen der Aufnahme der 

Geschlechterdimension, durch Förderung 

der wissenschaftlichen Ausbildung, durch 
die Garantie der Achtung der ethnischen 

Gesetze und durch Förderung der 

Einhaltung der höchsten Ethikstandards 

weltweit, durch Erhöhung der 

Zugänglichkeit und der 

Wiederverwendung der Ergebnisse von 

öffentlich finanzierter Forschung, 

insbesondere wissenschaftliche 

Veröffentlichungen und Daten, durch 

leichtere Zugänglichkeit von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, durch 
die Entwicklung eines Rahmenswerkes, 

das die Bedenken und Erwartungen von 

Bürgern und Zivilgesellschaft 

berücksichtigt, und die Beteiligung an 

Tätigkeiten von „Horizont 2020“ 

erleichtert. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 20 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Die Zugänglichkeit zu 

Informationen und Kommunikation im 

Bezug auf „Horizont 2020“, 

einschließlich der Kommunikation im 

Bezug auf unterstützte Projekte und 

Ergebnisse, erfordert die Bereitstellung 

eines für alle zugänglichen Formates. 

Zugängliche Formate sind u.a. 

Großdruck, Brailleschrift, leicht lesbarer 

Text, Audio-, Video- und elektronisches 

Format. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Bei der Durchführung von 

„Horizont 2020“ sollte auf die Chancen 

und Bedürfnisse eingegangen werden, die 

sich in Wissenschaft und Technik, 

Industrie, Politik und Gesellschaft 

abzeichnen. Die Forschungsagenden 

sollten daher in enger Abstimmung mit 

den Akteuren aller einschlägigen Sektoren 

aufgestellt werden und ausreichend flexibel 

sein, damit neue Entwicklungen 

berücksichtigt werden können. Während 

der Laufzeit von „Horizont 2020“ sollte 

kontinuierlich auf externe Beratung 

zurückgegriffen werden, auch um 

einschlägige Strukturen wie die 

europäischen Technologieplattformen, 

Initiativen zur gemeinsamen 

Programmplanung und europäische 

Innovationspartnerschaften zu nutzen. 

(21) Bei der Durchführung von 

„Horizont 2020“ sollte auf die Chancen 

und Entwicklungen eingegangen werden, 

die sich in Wissenschaft und Technik, 

Industrie, Politik und Gesellschaft und 

Umwelt abzeichnen. Die 

Forschungsagenden sollten daher in 

Zusammenarbeit mit den Akteuren aller 

einschlägigen Sektoren aufgestellt werden 

und ausreichend flexibel sein, damit neue 

Entwicklungen berücksichtigt werden 

können, „Horizont 2020“ muss jedoch die 

Führung durch die Europäischen 

Einrichtungen anerkennen, die 

notwendig ist, um die globale 

Wettbewerbsfähigkeit insbesondere im 

Bereich der Biotechnologie 

sicherzustellen. Während der Laufzeit von 

„Horizont 2020“ sollte kontinuierlich auf 

externe Beratung zurückgegriffen werden, 

auch um einschlägige Strukturen wie die 

europäischen Technologieplattformen, 

Initiativen zur gemeinsamen 
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Programmplanung und europäische 

Innovationspartnerschaften zu nutzen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) „Horizont 2020“ sollte dazu beitragen, 

die Attraktivität des Berufs des 

Wissenschaftlers in der Europäischen 

Union zu erhöhen. Der Europäischen 

Charta für Forscher und dem 

Verhaltenskodex für die Einstellung von 

Forschern sowie den anderen im 

Zusammenhang mit dem Europäischen 

Forschungsraum festgelegten 

Bezugsrahmen sollte angemessen 

Rechnung getragen werden, wobei ihr 

freiwilliger Charakter gewahrt bleiben 

sollte. 

(22) „Horizont 2020“ sollte dazu beitragen, 

die Attraktivität des Berufs des 

Wissenschaftlers, insbesondere im Bereich 

industrielle und biomedizinische 

Forschung, in der Europäischen Union zu 

erhöhen. Der Europäischen Charta für 

Forscher und dem Verhaltenskodex für die 

Einstellung von Forschern sowie den 

anderen im Zusammenhang mit dem 

Europäischen Forschungsraum festgelegten 

Bezugsrahmen sollte angemessen 

Rechnung getragen werden, wobei ihr 

freiwilliger Charakter gewahrt bleiben 

sollte. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) „Horizont 2020“ sollte außerdem 

dazu beitragen, die europäischen 

Wissenschaftler zum Verbleib in Europa 

zu motivieren, Wissenschaftler aus der 

ganzen Welt anzuziehen und den Reiz 

Europas für die besten Wissenschaftler zu 

erhöhen. In diesem Sinne könnte über 

eine koordinierte und attraktive 

Besteuerung von Wissenschaftlern auf 

EU-Ebene nachgedacht werden. 

 

Änderungsantrag 8 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Bei den Tätigkeiten von 

„Horizont 2020“ sollte die Gleichstellung 

von Männern und Frauen in Forschung 

und Innovation gefördert werden, indem 

insbesondere die Ursachen des 

Geschlechterungleichgewichts 

angegangen werden, das Potenzial sowohl 

der Forscherinnen als auch der Forscher 

in vollem Umfang ausgeschöpft wird und 

indem die Geschlechterdimension in den 

Inhalt von Projekten einbezogen wird, um 

die Qualität der Forschung zu verbessern 

und Innovationsanreize zu schaffen. 

Auch sollte bei den Tätigkeiten die 

Umsetzung der Grundsätze für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern, 

die in den Artikeln 2 und 3 des Vertrags 

über die Europäische Union und in 

Artikel 8 AEUV verankert sind, 

angestrebt werden. 

(23) Durch „Horizont 2020“ finanzierte 

Aktivitäten sollten den 

gemeinschaftlichen Besitzstand der EU 

im Bezug auf die gleichen Chancen für 

Männer und Frauen erfüllen. „Horizont 

2020” sollte auf exzellente Wissenschaft 

und professionelle Qualifikation von 

Wissenschaftlern und Forschern beider 

Geschlechter achten, die an Forschung 

und Innovation beteiligt sind. Um den 

effizienten Einsatz von EU-Mitteln 

sicherzustellen, sollte das 

Hauptunterscheidungsmerkmal für die 

Mittel für die EU-Forschung die 

Exzellenz des wissenschaftlichen 

Projektes und die professionelle 

Qualifikation des Forschungspersonals 

sein. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die von „Horizont 2020“ unterstützten 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

sollten die grundlegenden ethischen 

Prinzipien einhalten. Die Stellungnahmen 

der Europäischen Gruppe für Ethik in den 

Naturwissenschaften und neuen 

Technologien sollten berücksichtigt 

werden. Die Forschungstätigkeiten sollten 

ferner Artikel 13 AEUV Rechnung tragen; 

die Verwendung von Tieren in der 

Forschung und bei Versuchen sollte 

reduziert und letztendlich ganz durch 

Alternativen ersetzt werden. Bei allen 

Tätigkeiten sollte gemäß 

(24) Die von „Horizont 2020“ unterstützten 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

sollten die grundlegenden ethischen 

Prinzipien einhalten. Die begründeten und 

regelmäßig aktualisierten Stellungnahmen 

der Europäischen Gruppe für Ethik in den 

Naturwissenschaften und neuen 

Technologien sollten berücksichtigt 

werden, was ein transparentes 

Auswahlverfahren auf der Grundlage der 

Unabhängigkeit und des 

wissenschaftlichen Sachverstands der 

Mitglieder dieser Gruppe voraussetzt. Die 

Forschungstätigkeiten sollten ferner Artikel 
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Artikel 168 AEUV ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sichergestellt 

werden. 

13 AEUV Rechnung tragen; die 

Verwendung von Tieren in der Forschung 

und bei Versuchen sollte reduziert und 

letztendlich ganz durch Alternativen ersetzt 

werden, u.a. durch die strategische 

Entwicklung, Integration und Nutzung 

von innovativen Werkzeugen und 

Technologien ohne Tierversuche. Bei 

allen Tätigkeiten sollte gemäß 

Artikel 168 AEUV ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sichergestellt 

werden. 

Begründung 

Das politische Ziel der Senkung und letztendlich der Ablösung von Tierversuchen sollte mit 

dem praktischen Ansatz verbunden sein, der erforderlich ist, um dieses Ziel Realität werden 

zu lassen. 

 

 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Europäische Kommission spricht 

sich nicht ausdrücklich für die 

Verwendung humaner embryonaler 

Stammzellen aus. Die etwaige 

Verwendung humaner adulter oder 

embryonaler Stammzellen obliegt der 

Entscheidung der Wissenschaftler unter 

Berücksichtigung der von ihnen 

angestrebten Ziele und unterliegt einer 

strengen Ethikprüfung. Es sollte kein 

Projekt, bei dem humane embryonale 

Stammzellen verwendet werden, gefördert 

werden, das nicht die notwendigen 

Genehmigungen der Mitgliedstaaten hat. 

Es sollte keine Tätigkeit gefördert werden, 

die in allen Mitgliedstaaten verboten ist. 

In einem Mitgliedstaat sollte keine 

Tätigkeit gefördert werden, die dort 

(25) Stammzellentherapien haben ihren 

hohen Mehrwert bewiesen, indem sie 

Durchbrüche in der Behandlung von 

Krankheiten ermöglicht haben. Daher 

sollte die Union weiterhin die Forschung 

auf diesem Gebiet fördern. Die 

Europäische Kommission spricht sich nicht 

ausdrücklich für die Verwendung humaner 

embryonaler Stammzellen aus. Die etwaige 

Verwendung humaner adulter oder 

embryonaler Stammzellen obliegt der 

Entscheidung der Wissenschaftler unter 

Berücksichtigung der von ihnen 

angestrebten Ziele und unterliegt einer 

strengen Ethikprüfung. Projekte, bei denen 

humane embryonale Stammzellen 

verwendet werden, können gefördert 

werden, sofern sie die notwendigen 
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verboten ist. Genehmigungen der betroffenen 

Mitgliedstaaten haben. Sofern es die 

nationale Gesetzgebung erlaubt, sollte die 

Einrichtung und Pflege öffentlicher 

Banken für embryonale Stammzellen 

erwogen werden.  

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25a) Die Kommission sollte aktiv die 

Forschung unterstützen, die auf die 

Entwicklung von Alternativen zu 

embryonalen Stammzellen abzielt. Durch 

die Neuentdeckung der induzierten 

pluripotenten Stammzellen (iPS) wurde 

ein neuer Weg der Forschung eröffnet, 

der über die Möglichkeiten der bisherigen 

Forschung an adulten und embryonalen 

Stammzellen hinausgeht, und der bei den 

Patienten, die auf eine Behandlung 

warten, neue Hoffnungen weckt. 

Trotzdem sollte die Kommission auch die 

Interessen der Wissenschaftsgemeinde an 

jeder Form von Stammzellenforschung 

gebührend berücksichtigen und daher 

keine Form einer anderen vorziehen, 

wobei die ethischen Probleme, die durch 

jede Stammzellenkategorie hervorgerufen 

werden, nicht außer Acht gelassen werden 

dürfen.  

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Im Hinblick auf eine größtmögliche 

Wirkung sollte „Horizont 2020“ enge 

(26) Im Hinblick auf eine größtmögliche 

Wirkung sollte „Horizont 2020“ enge 
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Synergien mit anderen EU-Programmen – 

etwa in Bereichen wie Bildung, Raumfahrt, 

Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit und KMU, 

internationale Sicherheit, Kultur und 

Medien sowie mit der Kohäsions- und 

Entwicklungspolitik – entwickeln, die 

jeweils dazu betragen können, nationale 

und regionale Forschungs- und 

Innovationskapazitäten im Zusammenhang 

mit Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung zu stärken. 

Synergien mit anderen EU-Programmen – 

etwa in Bereichen wie Gesundheit, 

Bildung, Raumfahrt, Umwelt, 

Wettbewerbsfähigkeit und KMU, 

internationale Sicherheit, Kultur und 

Medien sowie mit der Kohäsions- und 

Entwicklungspolitik – entwickeln, die 

jeweils dazu betragen können, nationale 

und regionale Forschungs- und 

Innovationskapazitäten im Zusammenhang 

mit Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung zu stärken. Des Weiteren 

sollte die Komplementarität zwischen 

„Horizont 2020“ und auf einzelstaatlicher 

Ebene geförderten Programmen 

sichergestellt sein. Diese 

Komplementarität sollte auch vom 

Europäischen Rechnungshof bei der 

Bewertung der Durchführung von 

„Horizont 2020“ berücksichtigt werden. 

 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) KMU leisten in Europa einen 

erheblichen Beitrag zu Innovation und 

Wachstum. Daher wird für 

„Horizont 2020“ eine starke Beteiligung 

der KMU, wie sie in der Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 

6. Mai 2003 definiert ist, benötigt. Damit 

sollen die Ziele des „Small Business Act“ 

unterstützt werden. 

(27) KMU leisten in Europa einen 

wesentlichen Beitrag zu Innovation, 

Wachstum und zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen. Daher wird für 

„Horizont 2020“ eine starke Beteiligung 

der KMU, wie sie in der Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 

6. Mai 2003 definiert ist, benötigt. Damit 

sollen die Ziele des „Small Business Act“ 

unterstützt werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Damit „Horizont 2020“ seine 

maximale Wirkung entfalten kann, sollte 

ein besonderes Augenmerk auf 

multidisziplinäre, interdisziplinäre und 

transdisziplinäre Ansätze als notwendige 

Faktoren grundlegender 

wissenschaftlicher Fortschritte gerichtet 

werden. Zu bahnbrechenden Neuerungen 

in der Wissenschaft kommt es oftmals in 

den Grenzbereichen oder an den 

Kreuzungspunkten einzelner Fachgebiete 

und Kenntnisse. Hinzu kommt, dass die 

Komplexität der Probleme und 

Herausforderungen, mit denen Europa 

konfrontiert ist, Lösungen erfordert, die 

nur gefunden werden können, wenn 

mehrere Fachgebiete und 

gesellschaftliche Akteure 

zusammenarbeiten. 

Begründung 

Multi-, Inter- und Transdisziplinarität ist für Fortschritte in den Wissenschaften und bei 

Innovationen von grundlegender Bedeutung. Die Komplexität dieser Probleme kann häufig 

nicht innerhalb eines einzelnen Fachgebiets oder von einzelnen Forschern allein gemeistert 

werden. Daher brauchen Fachgebiete und gesellschaftlichen Akteure häufig gemeinsame 

Ziele bzw. gemeinsame kognitive Strukturen, um die besten Lösungen zu finden und sie 

auszuarbeiten. Aus diesem Grund sollte im Rahmen von „Horizont 2020“ die Multi- und 

Interdisziplinarität nicht nur vorgesehen sein, sondern auch gefördert werden. 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) „Horizont 2020“ sollte die 

Zusammenarbeit mit Drittländern auf der 

Grundlage von gegenseitigem Interesse 

und Nutzen fördern. Die internationale 

Zusammenarbeit in Wissenschaft, 

Technologie und Innovation sollte auf die 

(30) „Horizont 2020“ sollte die 

Zusammenarbeit mit Drittländern auf der 

Grundlage von gegenseitigem Interesse 

und Nutzen fördern. Die internationale 

Zusammenarbeit in Wissenschaft, 

Technologie und Innovation sollte auf die 
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Ziele von Europa 2020 ausgerichtet sein, 

indem sie die Wettbewerbsfähigkeit stärkt 

und zur Bewältigung gesellschaftlicher 

Herausforderungen sowie zur Außen- und 

Entwicklungspolitik der EU beiträgt, aber 

auch Synergien mit externen Programmen 

entwickelt und die EU darin unterstützt, 

ihren internationalen Verpflichtungen, wie 

etwa der Erreichung der Milleniums-

Entwicklungsziele, nachzukommen. 

Ziele von Europa 2020 ausgerichtet sein, 

indem sie die Wettbewerbsfähigkeit stärkt 

und zur Bewältigung gesellschaftlicher 

Herausforderungen sowie zur Außen- und 

Entwicklungspolitik der EU beiträgt, aber 

auch Synergien mit externen Programmen 

entwickelt und die EU darin unterstützt, 

ihren internationalen Verpflichtungen, wie 

etwa der Erreichung der Millenniums-

Entwicklungsziele und der Rio+20-Ziele, 

nachzukommen. 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Die Beteiligung der 

Forschungsteams an unterschiedlichen 

Projekten sollte als Stärkung für die 

Qualität und als Möglichkeit einer 

internationalen Kooperation betrachtet 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Notwendigkeit eines neuen 

Konzepts für Überwachung und 

Risikomanagement bei der 

Forschungsförderung durch die EU wurde 

vom Europäischen Rat am 4. Februar 2011 

anerkannt; dieser forderte ein neues 

ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Vertrauen und Kontrolle und zwischen 

Risikofreudigkeit und Risikovermeidung. 

Das Europäische Parlament forderte in 

seiner Entschließung vom 11. November 

(32) Die Notwendigkeit eines neuen 

Konzepts für die Ausarbeitung einer auf 

Fakten gestützten 

Risikomanagementstrategie als Teil der 

EU-Strategie für die Forschungsförderung 

wurde vom Europäischen Rat am 

4. Februar 2011 anerkannt. Gleichzeitig 

forderte der Rat ein neues ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Vertrauen und 

Kontrolle und zwischen Risikofreudigkeit 

und Risikovermeidung. Das Europäische 
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2010 zur Vereinfachung der Durchführung 

von Forschungsrahmenprogrammen eine 

pragmatische Wende hin zu einer 

administrativen und finanziellen 

Vereinfachung und äußerte die Ansicht, 

dass bei der Verwaltung der europäischen 

Forschungsförderung den Teilnehmern 

mehr Vertrauen und Risikotoleranz 

entgegengebracht werden sollten. Die 

Zwischenbewertung des Siebten 

Forschungsrahmensprogramms (2007-

2013) kommt zu dem Schluss, dass ein 

radikaler Schnitt notwendig ist, um bei der 

Vereinfachung einen deutlichen Schritt 

weiterzukommen und dass zwischen 

Vertrauen und Risiko wieder ein 

ausgewogenes Verhältnis hergestellt 

werden muss. 

Parlament forderte in seiner Entschließung 

vom 11. November 2010 zur 

Vereinfachung der Durchführung von 

Forschungsrahmenprogrammen eine 

pragmatische Wende hin zu einer 

administrativen und finanziellen 

Vereinfachung und äußerte die Ansicht, 

dass bei der Verwaltung der europäischen 

Forschungsförderung den Forschern mehr 

Vertrauen und Risikotoleranz 

entgegengebracht werden sollten. Die 

Zwischenbewertung des Siebten 

Forschungsrahmensprogramms (2007-

2013) kommt zu dem Schluss, dass ein 

radikaler Schnitt notwendig ist, um bei der 

Vereinfachung der Verfahren einen 

deutlichen Schritt weiterzukommen, 

wodurch das Vertrauen der Union in die 

Forscher unter Beweis gestellt wird und 

die Forscher darin bestärkt werden, die 

für raschere Fortschritte in Wissenschaft 

und Technik notwendigen Risiken 

einzugehen. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Ein wirksames Leistungsmanagement, 

einschließlich Bewertung und 

Überwachung, erfordert die Entwicklung 

eigener, im Zeitlauf messbarer 

Leistungsindikatoren, die sowohl 

realistisch sind als auch die Logik der 

Maßnahme widerspiegeln und für die 

jeweilige Hierarchie der Ziele und 

Tätigkeiten relevant sind. Für die 

Koordinierung der Durchführung und 

Überwachung von „Horizont 2020“ und 

die Überwachung der Fortschritte, 

Ergebnisse und Funktionsweise des 

Europäischen Forschungsraums sollten 

geeignete Mechanismen eingeführt 

(35) Ein wirksames Leistungsmanagement, 

einschließlich Bewertung und 

Überwachung, erfordert die Entwicklung 

eigener, im Zeitlauf messbarer 

Leistungsindikatoren auf EU-Ebene, die 

sowohl realistisch sind als auch die Logik 

der Maßnahme widerspiegeln und für die 

jeweilige Hierarchie der Ziele und 

Tätigkeiten relevant sind. Für die 

Koordinierung der Durchführung und 

Überwachung von „Horizont 2020“ und 

die Überwachung der Fortschritte, 

Ergebnisse und Funktionsweise des 

Europäischen Forschungsraums sollten 

geeignete Mechanismen eingeführt 
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werden. werden. 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Verordnung wird das 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation „Horizont 2020“ (2014-2020) 

festgelegt, das die Grundlage für die EU-

Förderung von Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten bildet, mit denen 

das industrielle Potenzial der Strategien in 

den Bereichen Innovation, Forschung und 

technologische Entwicklung besser 

ausgeschöpft werden soll. 

Mit dieser Verordnung wird das 

Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation „Horizont 2020“ (2014–2020) 

festgelegt, das die Grundlage für die EU-

Förderung von Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten bildet, mit denen 

das gesellschaftliche, wirtschaftliche und 

industrielle Potenzial der Strategien in den 

Bereichen Innovation, Forschung und 

technologische Entwicklung besser 

ausgeschöpft werden soll. 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) „Forschungsinfrastrukturen (FI)“ 

bezeichnen Einrichtungen, Ressourcen, 

Organisationssysteme und 

Dienstleistungen, die von der 

Wissenschaftsgemeinschaft für 

Forschung und Innovation in ihren 

Bereichen verwendet werden. 

Gegebenenfalls können diese auch für 

forschungsfremde Zwecke genutzt 

werden, z. B. für pädagogische Zwecke 

oder für öffentliche Dienstleistungen. 

Hierzu zählen: wissenschaftliche 

Großgeräte (oder Gerätesätze); 

wissensbasierte Ressourcen wie 

Sammlungen, Archive oder 

wissenschaftliche Daten; E-
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Infrastrukturen wie Daten-, Rechner- und 

Softwaresysteme, Kommunikationsnetze 

und Systeme zur Förderung von Offenheit 

und Vertrauen in die digitale Welt; 

etwaige sonstige Infrastrukturen von 

besonderer Beschaffenheit, die zum 

Erreichen von Exzellenz in Forschung 

und Innovation von grundlegender 

Bedeutung sind.“ 

Begründung 

Um eine gemeinsame Definition im Bezug auf das Konzept der Infrastruktur zu haben, ist das 

bereits verwendete Konzept in ein legislatives Dokument aufzunehmen, das die traditionelle 

auf Gebäude und materielle Anlagen beschränkte Auslegung erweitert. 

 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (eb) „Transeuropäischer 

Technologietransfer“ bezeichnet den 

Transfer von wissenschaftlichen 

Ergebnissen und Technologie zwischen 

öffentlichen und privaten Einrichtungen 

mit Sitz in unterschiedlichen 

Mitgliedsstaaten in der EU. 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ec) „intelligente Spezialisierung“ 

bezeichnet das Konzept für die 

Entwicklung der Politik der Europäischen 

Union in den Bereichen Forschung und 

Entwicklung sowie Innovation. Das Ziel 

der intelligenten Spezialisierung ist es, mit 
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Hilfe von Synergien zwischen Ländern 

und Regionen und durch die Stärkung 

ihrer Innovationskapazität einen 

wirksamen und effizienten Einsatz 

öffentlicher Investitionen zu fördern. Die 

„Smart Specialization“-Strategie beruht 

auf einem mehrjährigen 

Strategieprogramm, dessen Ziel es ist, ein 

funktionsfähiges 

Forschungsinnovationssystem auf 

nationaler oder regionaler Ebene zu 

entwickeln. 

Begründung 

„Intelligente Spezialisierung” ist eine Übung, die die Regionen durchführen müssen, um ihre 

eigenen Kapazitäten und die Ausgestaltung ihres zukünftigen, regionalen Strategieprogramms 

festzulegen. Sie ist eine Bottom-Up-Anforderung, die den Transfer der Mittel aus dem 

Strukturfonds in das Programm „Innovation und Horizont 2020” ermöglicht. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Horizont 2020“ ist von zentraler 

Bedeutung für die Umsetzung der Strategie 

Europa 2020 für ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum, 

indem es einen gemeinsamen strategischen 

Rahmen für die Forschungs- und 

Innovationsförderung der EU bildet, auf 

dessen Grundlage private Gelder 

mobilisiert, neue Arbeitsplätze geschaffen 

sowie ein langfristig nachhaltiges 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in 

Europa gewährleistet werden können.  

„Horizont 2020“ ist von zentraler 

Bedeutung für die Umsetzung der Strategie 

Europa 2020 für ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum 

und ihrer Leitinitiativen 

„Innovationsunion“ und 

„Ressourcenschonendes Europa“, indem 

es einen gemeinsamen strategischen 

Rahmen für die Forschungs- und 

Innovationsförderung der EU bildet, auf 

dessen Grundlage private Gelder 

mobilisiert, Forschungsergebnisse auf 

alle Bildungsebenen übertragen, das 

Wachstum von KMU gefördert, neue 

Arbeitsplätze geschaffen, bessere 

Gesundheit gewährleistet und bessere 

Ergebnisse im Gesundheitsbereich 

ermöglicht sowie Innovationen durch 

Forschung entwickelt sowie langfristig 

Nachhaltigkeit, wirtschaftliche 
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Entwicklung und Belastbarkeit, soziale 

Eingliederung und industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa 

gewährleistet werden können, und zwar im 

Rahmen einer auf Ressourcen- und 

Energieeffizienz und einen geringen CO2-

Ausstoß fokussierten politischen 

Führung. Der transeuropäische 

Technologietransfer sollte das wichtigste 

Instrument für das Erreichen dieser Ziele 

sein. 

Begründung 

Bildung ist ein wichtiges Aushängeschild für Europa 2020. Sie ist ein wesentliches Instrument 

für die Stärke Europas. Transfers von Wissenschaft auf Bildungsprogramme sollten 

aufgenommen werden. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. „Horizont 2020“ trägt zum Aufbau einer 

unionsweiten wissens- und 

innovationsgestützten Wirtschaft bei, 

indem es in ausreichendem Umfang 

zusätzliche Fördermittel für Forschung, 

Entwicklung und Innovation mobilisiert. 

Damit unterstützt es die Durchführung der 

Strategie Europa 2020 und anderer EU-

Strategien sowie die Vollendung und das 

Funktionieren des Europäischen 

Forschungsraums (EFR). Die 

einschlägigen Leistungsindikatoren sind in 

der Einleitung von Anhang I dargelegt. 

1. „Horizont 2020“ trägt durch den Aufbau 

einer unionsweiten wissens- und 

innovationsgestützten, auf Nachhaltigkeit 

basierenden und ressourcenschonenden 
Wirtschaft mit einem niedrigen CO2-

Ausstoß zum Wirtschaftswachstum bei, 

indem es in ausreichendem Umfang 

zusätzliche Fördermittel für Forschung, 

Entwicklung und Innovation mobilisiert. 

Damit unterstützt es die Durchführung der 

Strategie Europa 2020, ihrer 

Leitinitiativen „Innovationsunion“ und 

„Ressourcenschonendes Europa“ und 
anderer EU-Strategien sowie die 

Vollendung und das Funktionieren des 

Europäischen Forschungsraums (EFR). Die 

einschlägigen Leistungsindikatoren sind in 

der Einleitung von Anhang I dargelegt. 
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Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Diese Verordnung finanziert nicht die 

Entwicklung genetisch veränderter 

Organismen zur absichtlichen 

Freisetzung in die Umwelt, genetisch 

veränderter Lebensmittel und Futtermittel 

oder damit zusammenhängende 

Forschungstätigkeiten und Infrastruktur; 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) Wissensbasierte Wissenschaft und 

Technologie. Biowissenschaften, 

Gesundheit, Erde, Umwelt, natürliche 

Ressourcen und 

Nahrungsmittelsicherheit. 

Begründung 

Unterschiede zwischen den Technologien, Ingenieurswissenschaften, Forschung zu 

menschlichen und sozialen Bedürfnissen. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia) Sozial-, Wirtschafts- und 

Geisteswissenschaften. Demographische 

Herausforderungen, Bildung, territoriale 

Belange, Regierungsführung, Kultur, 

digitale Inhalte, Geisteswissenschaften, 

Kulturerbe und immaterielle 
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Wissensbereiche. 

Begründung 

Immaterielle Wissensbereiche sind wichtig und für die Anpassung an die globalen 

Veränderungen erforderlich. 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Finanzrahmen für die Durchführung 

von „Horizont 2020“ beläuft sich auf 

87 740 Mrd. EUR, wovon ein 

Höchstbetrag von 86 198 Mio. EUR für 

Tätigkeiten bereitgestellt wird, die unter 

Titel XIX des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) fallen. 

1. Der Finanzrahmen für die Durchführung 

von „Horizont 2020“ beläuft sich auf 

xxx Mio. EUR, wovon ein Höchstbetrag 

von 98,2 % für Tätigkeiten bereitgestellt 

wird, die unter Titel XIX des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) fallen. 

2. Der Betrag für die unter Title XIX 

AEUV fallenden Tätigkeiten wird auf die 

in Artikel 5 Absatz 2 genannten 

Schwerpunkte wie folgt aufgeteilt: 

2. Der Betrag für die unter Title XIX 

AEUV fallenden Tätigkeiten wird auf die 

in Artikel 5 Absatz 2 genannten 

Schwerpunkte wie folgt aufgeteilt: 

(a) Wissenschaftsexzellenz 27 818 Mio. 

EUR; 

(a) Wissenschaftsexzellenz: 29 %; 

(b) Führende Rolle der Industrie 

20 280 Mio. EUR; 

(b) Führende Rolle der Industrie: 25,2 %; 

(c) Gesellschaftliche Herausforderungen 

35 888 Mio. EUR. 

(c) Gesellschaftliche Herausforderungen: 

40,3 %. 

Der finanzielle Beitrag der Europäischen 

Union aus „Horizont 2020“ für die direkten 

Maßnahmen der Gemeinsamen 

Forschungsstelle außerhalb des 

Nuklearbereichs beträgt insgesamt 

2 212 Mio. EUR. 

Der finanzielle Beitrag der Europäischen 

Union aus "Horizont 2020" für die direkten 

Maßnahmen der Gemeinsamen 

Forschungsstelle außerhalb des 

Nuklearbereichs beträgt insgesamt 2,5 % 

des Gesamthaushalts. 

(...) (...) 

3. Das Europäische Innovations- und 

Technologieinstitut erhält aus „Horizont 

2020“ gemäß Anhang II einen 

Höchstbetrag von 3 194 Mio. EUR. Eine 

Das Europäische Innovations- und 

Technologieinstitut erhält aus 

„Horizont 2020“ gemäß Anhang II einen 

Höchstbetrag von 3 % des 
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erste Mittelzuweisung von 1 542 Mio. 

EUR erhält das Europäische Innovations- 

und Technologieinstitut für unter Titel 

XVII des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union fallende 

Tätigkeiten. Eine zweite Mittelzuweisung 

von bis zu 1 652 Mio. EUR wird 

vorbehaltlich der in Artikel 26 Absatz 1 

festgelegten Überprüfung bereitgestellt. 

Dieser zweite Betrag setzt sich – 

entsprechend Anhang II – anteilig aus 

dem Betrag für das Einzelziel „Führende 

Rolle bei grundlegenden und industriellen 

Technologien“ innerhalb des 

Schwerpunkts „Führende Rolle der 

Industrie“ gemäß Absatz 2 Buchstabe b 

und aus dem Betrag für den Schwerpunkt 

„Gesellschaftliche Herausforderungen“ 

gemäß Absatz 2 Buchstabe c zusammen. 

Gesamthaushalts. 

Mit den beiden mehrjährigen 

Mittelzuweisungen wird Folgendes 

finanziert: 

 

(a) mit der ersten Mittelzuweisung die 

laufenden Entwicklungen der bereits 

bestehenden Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften und das 

Startkapital für die Gründung der zweiten 

Welle von drei neuen Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften 

 

(b) mit der zweiten Mittelzuweisung die 

laufenden Entwicklungen der bereits 

gegründeten Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften und das 

Startkapital für die Gründung der dritten 

Welle von drei weiteren Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften 

 

Die zweite Mittelzuweisung erfolgt nach 

der in Artikel 26 Absatz 1 genannten 

Prüfung und berücksichtigt Folgendes: 

 

(a) den vereinbarten Zeitplan für die 

Gründung der dritten Welle von Wissens- 

und Innovationsgemeinschaften 

 

(b) den geplanten Finanzbedarf der 

bestehenden Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften entsprechend 
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ihrer jeweiligen Entwicklung 

(c) der Beitrag des Europäischen 

Innovations- und Technologieinstituts 

und seiner Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften zu den Zielen 

von „Horizont 2020“ 

 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) sie verfügen über enge wirtschaftliche 

und geografische Verbindungen zur EU, 

iii) sie verfügen über enge politische, 

wirtschaftliche und geografische 

Verbindungen zur EU; 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) sie haben eine Rechtsordnung, die 

auf demokratischen Grundsätzen und 

einer effizienten öffentlichen Verwaltung 

beruht; 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Für die Durchführung von 

„Horizont 2020“ sind Beratung und 

Beiträge seitens folgender Kreise zu 

berücksichtigen: von der Kommission 

eingesetzte Beratungsgremien 

unabhängiger, hochrangiger Experten; die 

1. Für die Durchführung von 

„Horizont 2020“ sind Beratung und 

Beiträge seitens folgender Kreise zu 

berücksichtigen: von der Kommission 

eingesetzte Beratungsgremien 

unabhängiger, hochrangiger Experten; 
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im Rahmen internationaler Wissenschafts- 

und Technologieabkommen vorgesehenen 

Dialoge; prospektive Tätigkeiten; gezielte 

öffentliche Konsultationen; sowie 

transparente und interaktive Prozesse, die 

gewährleisten, dass verantwortbare 

Forschung und Innovation unterstützt wird. 

gemeinnützige Plattformen der 

Zivilgesellschaft; die im Rahmen 

internationaler Wissenschafts- und 

Technologieabkommen vorgesehenen 

Dialoge; Vertreter der Industrie 

(insbesondere bei EII); prospektive 

Tätigkeiten; gezielte öffentliche 

Konsultationen (z.B. von 

Patientenorganisationen im Bereich der 

Gesundheitsforschung); sowie 

transparente und interaktive Prozesse, die 

gewährleisten, dass verantwortbare 

Forschung und Innovation unterstützt wird. 

Begründung 

Um Forschung zu betreiben, die für die Gesellschaft nützlich und von Bedeutung ist, ist es 

wichtig, dass Menschen mit Behinderungen und deren repräsentative Organisationen 

vollständig in den Entscheidungsfindungsprozess von „Horizont 2020“ eingebunden werden. 

Das ist wichtig, wenn wir sicherstellen möchten, dass die europäische Forschung Ergebnisse 

im Einklang mit den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Bürger, insbesondere der 

Personen mit Behinderung, liefert. Aktuell wird nicht darüber gesprochen, Menschen mit 

Behinderung und deren repräsentative Organisationen in die Forschung von „Horizont 

2020" mit einzubeziehen, und der Vorschlag sollte wie vorgeschlagen geändert werden. 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Um die gesellschaftliche Relevanz des 

Forschungsbedarfs und der im Rahmen 

der gesellschaftlichen Herausforderungen 

festgelegten Prioritäten sicherzustellen, 

sollte die Kommission Plattformen für 

einen Dialog zwischen Vertretern der 

Zivilgesellschaft und Forschern 

einrichten. 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 13 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Zwischen den Schwerpunkten von 

„Horizont 2020“ und innerhalb dieser 

Schwerpunkte werden Verbindungen und 

Schnittstellen hergestellt. Besondere 

Aufmerksamkeit gilt hierbei der 

Entwicklung und Anwendung von 

grundlegenden und industriellen 

Technologien, der Überbrückung von der 

Entdeckung bis zur Marktreife, der 

interdisziplinären Forschung und 

Innovation, den Sozial-, Wirtschafts- und 

Geisteswissenschaften, dem Funktionieren 

und der Vollendung des Europäischen 

Forschungsraums, der Zusammenarbeit mit 

Drittländern, der verantwortbaren 

Forschung und Innovation, einschließlich 

Geschlechtergleichstellung, und der 

Erhöhung der Attraktivität des Berufs des 

Wissenschaftlers sowie der Erleichterung 

der grenz- und sektorübergreifenden 

Mobilität von Forschern. 

1. Zwischen den Schwerpunkten von 

„Horizont 2020“ und innerhalb dieser 

Schwerpunkte werden Verbindungen und 

Schnittstellen hergestellt. Besondere 

Aufmerksamkeit gilt hierbei der 

Entwicklung und Anwendung von 

grundlegenden und industriellen 

Technologien, der Überbrückung von der 

Entdeckung bis zur Marktreife, der 

interdisziplinären Forschung und 

Innovation, den Sozial-, Wirtschafts- und 

Geisteswissenschaften, dem 

systematischen Ansatz für räumliche, 

städtische und territoriale Belange, dem 

Klimawandel, einem intakten Ökosystem 

der Meere und Ozeane sowie der 

nachhaltigen Entwicklung, dem 

Funktionieren und der Vollendung des 

Europäischen Forschungsraums, der 

Einbindung von Forschungstätigkeiten in 

die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten, der 

Zusammenarbeit mit Drittländern, der 

ethisch verantwortbaren Forschung und 

Innovation, einschließlich der Achtung der 

Chancengleichheit von Männern und 

Frauen bei der Forschung, der Erhöhung 

der Attraktivität des Berufs des 

Wissenschaftlers für beide Geschlechter 

sowie der Erleichterung der grenz- und 

sektorübergreifenden Mobilität von 

Forschern. 

Begründung 

Die territoriale oder räumliche Dimension (Landnutzung, Region und Städte) fehlt in dem 

Programm vollständig. Dies ist ein wichtiges und zentrales Element der gesellschaftlichen 

Herausforderungen und muss in alle Maßnahmen aufgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Um zu gewährleisten, dass auch 

sogenannte Querschnittsthemen bei der 

Umsetzung des Programms Horizont 2020 

ordnungsgemäß Berücksichtigung finden, 

nimmt die Kommission nicht nur eine 

wirtschaftliche, sondern auch eine 

gesellschaftliche, ethische und 

nachhaltige Bewertung und Beurteilung 

der spezifischen Forschungsprogramme 

als Teil einer regelmäßigen Kontrolle und 

Beurteilung von Horizont 2020 vor. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Horizont 2020“ wird so umgesetzt, dass 

die unterstützten Schwerpunkte und 

Maßnahmen den sich wandelnden 

Bedürfnissen entsprechen und die 

Weiterentwicklung von Wissenschaft, 

Technologie, Innovation, Märkten und 

Gesellschaft berücksichtigen, wobei 

Innovation auch unternehmerische, 

organisatorische und gesellschaftliche 

Aspekte umfasst. 

„Horizont 2020“ wird so umgesetzt, dass 

die unterstützten Schwerpunkte und 

Maßnahmen den sich wandelnden 

Bedürfnissen entsprechen und die 

Weiterentwicklung von Wissenschaft, 

Technologie, Innovation, Märkten und 

Gesellschaft berücksichtigen, wobei 

Innovation auch unternehmerische, 

organisatorische und gesellschaftliche 

Aspekte sowie den Transfer 

wissenschaftlicher Ergebnisse auf alle 

Ebenen der Bereiche Aus- und 

Weiterbildung umfasst. 

Begründung 

Wenn Europa über wettbewerbsfähige Aus- und Weiterbildungssektoren verfügen möchte, 

müssen wir die Ergebnisse unserer Forschungen im Rahmen der Programme umsetzen. 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 14a 

 Verantwortbare Forschung und 

Innovation 

 Um ein harmonisches und effizientes 

Verhältnis zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft zu garantieren, muss der 

Bereich verantwortbare Forschung und 

Innovation durch das Programm 

„Horizont 2020“ aktiv gefördert werden. 

Dies bedeutet, einen rechtlichen Rahmen 

zu fördern, durch welchen die Akteure der 

Gesellschaft dazu ermutigt werden 

können, während des gesamten 

Forschungs- und Innovationsprozesses 

zusammenzuarbeiten, um sowohl diesen 

Prozess selbst als auch die Ergebnisse 

und Auswirkungen des Prozesses besser 

auf die Erwartungen, Bedürfnisse und 

Werte der Gesellschaft abzustimmen. 

Dieser rechtliche Rahmen umfasst 

insbesondere folgende Punkte: 

 (a) die Sicherstellung eines wirksamen 

öffentlichen Engagements zur Förderung 

der Bereiche Forschung und Innovation, 

einschließlich der partizipativen 

Forschung, in deren Rahmen die Akteure 

der Gesellschaft dazu beitragen, Wissen 

zu schaffen, um so die Bedürfnisse der 

Gesellschaft zu stillen; 

 (b) die Aufnahme der in Artikel 15 

genannten Dimension der 

Geschlechtergleichstellung; 

 (c) das Anbieten eines kostenlosen 

Internetzugangs sowie die Weiternutzung 

wissenschaftlicher Informationen gemäß 

Artikel 15 b; 

 (d) die Versorgung von zukünftigen 

Forschern und anderen Akteuren der 

Gesellschaft mit dem notwendigen 

Fachwissen sowie relevanten 

Instrumenten über entsprechende 

Bildungsmaßnahmen, sodass diese sich 



 

PE487.915v02-00 28/112 AD\913296DE.doc 

DE 

umfassend am Forschungs- und 

Innovationsprozess beteiligen und dabei 

selbst Verantwortung übernehmen 

können; 

 (e) die Gewährleistung der Einhaltung 

der ethischen Grundsätze gemäß 

Artikel 16 Absatz 1. 

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gleichstellung der Geschlechter Chancengleichheit für Männer und 

Frauen in der Forschung 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Horizont 2020“ gewährleistet eine 

wirksame Förderung der 

Geschlechtergleichstellung und der 

Geschlechterdimension bei den Inhalten 

von Forschung und Innovation. 

„Horizont 2020“ muss im Rahmen der 

Förderung gleicher Chancen für Männer 

und Frauen bei den Inhalten von 

Forschung und Innovation der 

wissenschaftlichen Exzellenz und der 

beruflichen Qualifikation von 

Forschungsspezialisten Rechnung tragen. 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 
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 Gleichheit der Forscher 

 „Horizont 2020“ trägt zur Attraktivität 

von Forscherlaufbahnen in ganz Europa 

bei. Demzufolge ist das Programm so 

umzusetzen, dass die Schaffung eines 

Binnenmarktes für Forscher gefördert 

wird – insbesondere durch die 

Bereitstellung entsprechender 

Mechanismen zur Verringerung der 

Ungleichheiten im Hinblick auf die 

Entlohnung der Forscher. 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei allen Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten innerhalb von 

„Horizont 2020“ sind ethische Grundsätze 

und einschlägige Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten und der EU sowie 

internationale Vorschriften, einschließlich 

der Grundrechtecharta der Europäischen 

Union und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und ihrer 

Zusatzprotokolle, zu beachten. 

1. Bei allen Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten innerhalb von 

„Horizont 2020“ sind ethische Grundsätze 

und einschlägige Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten und der EU sowie 

internationale Vorschriften, einschließlich 

der Grundrechtecharta der Europäischen 

Union, der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und ihrer 

Zusatzprotokolle sowie des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, zu beachten. Bei den 

Forschungsaktivitäten auch 

Artikel 13 AEUV Rechnung getragen 

werden, und sie sollten dazu beitragen, 

den Einsatz von Tieren bei Forschungen 

und Versuchen einzuschränken und 

schließlich ganz durch andere 

Maßnahmen zu ersetzen, wozu auch die 

strategische Entwicklung, die 

Integrierung und der Einsatz innovativer, 

nicht-tierischer Instrumente und 

Technologien zählen. 
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Begründung 

Am 23. Dezember 2010 hat die EU das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen abgeschlossen, welches am 22. Januar 2011 in 

Kraft getreten ist. Es ist der erste Menschenrechtsvertrag, der seitens der EU eingegangen 

worden ist, und die gesamte EU-Politik sowie die Rechtsakte der EU sollten diesem 

internationalen Übereinkommen gerecht werden. 

 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem 

Schutz der Privatsphäre, dem Schutz 

personenbezogener Daten, dem Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit der 

Person, dem Recht auf 

Nichtdiskriminierung und der 

Notwendigkeit, ein hohes Schutzniveau für 

die menschliche Gesundheit zu 

gewährleisten. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem 

Schutz der Privatsphäre, dem Schutz 

personenbezogener Daten, dem Recht auf 

körperliche und geistige Unversehrtheit der 

Person, dem Recht auf 

Nichtdiskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der Rassen- oder 

Volkszugehörigkeit, der Religion oder des 

Glaubens, einer Behinderung oder des 

Alters und der Notwendigkeit, ein hohes 

Schutzniveau für die menschliche 

Gesundheit zu gewährleisten. 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Forschungstätigkeiten zum Klonen vom 

Menschen zu Reproduktionszwecken; 

(a) Forschungstätigkeiten zum Klonen vom 

Menschen zu Reproduktions-, Therapie- 

oder Wissenschaftszwecken; 

 

 

Änderungsantrag 43 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Forschung, von der bekannt ist, dass 

sie Wirbeltieren schweres Leid zufügt; 

Begründung 

Die EU sollte keine Forschungstätigkeiten finanzieren, die Wirbeltieren schweres Leid 

zufügen. 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Forschungstätigkeiten, bei denen 

Wildtiere oder nichtmenschliche F1-

Primaten verwendet werden; 

Begründung 

Die EU sollte keine Forschungstätigkeiten finanzieren, bei denen Wildtiere oder 

nichtmenschliche F1-Primaten verwendet werden. 

 

 

 Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Forschung an – sowohl adulten als auch 

embryonalen – menschlichen Stammzellen 

darf nach Maßgabe sowohl des Inhalts des 

wissenschaftlichen Vorschlags als auch der 

rechtlichen Rahmenbedingungen der 

betreffenden Mitgliedstaaten gefördert 

werden. Forschungstätigkeiten, die in allen 

Mitgliedstaaten verboten sind, werden 

4. Forschungstätigkeiten, die die 

Entwicklung und Verbesserung von 

Therapien auf der Grundlage von 

menschlichen Stammzellen zum Ziel 

haben, werden unterstützt. Die Förderung 

der Forschung an allen menschlichen 

Stammzellen, einschließlich embryonaler 

Stammzellen, darf nach Maßgabe sowohl 
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nicht gefördert. In einem Mitgliedstaat 

wird keine Tätigkeit gefördert, in dem 

diese verboten ist. 

des Inhalts des wissenschaftlichen 

Vorschlags als auch der rechtlichen 

Rahmenbedingungen der betreffenden 

Mitgliedstaaten gefördert werden. Für 

Forschungszwecke verwendete 

embryonale Stammzellen müssen aus 

überzähligen im Rahmen einer In-vitro-

Befruchtung gezeugten Embryonen ohne 

Zeugungszweck stammen. Außerdem 

werden mit Horizont 2020 
Forschungstätigkeiten unterstützt, die die 

Entwicklung von potenziellen 

Alternativen zu menschlichen 

embryonalen Stammzellen zum Ziel 

haben. 

 Forschungstätigkeiten, die in allen 

Mitgliedstaaten verboten sind, werden 

nicht gefördert. In einem Mitgliedstaat 

wird keine Tätigkeit gefördert, in dem 

diese verboten ist. 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Komplementarität mit anderen EU-

Programmen 

Komplementarität mit anderen EU- und 

einzelstaatlichen Programmen 

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Horizont 2020“ ist so durchzuführen, dass 

es andere Förderprogramme der EU, auch 

„Horizont 2020“ ist so durchzuführen, dass 

es andere Förderprogramme der EU und 



 

AD\913296DE.doc 33/112 PE487.915v02-00 

 DE 

die Strukturfonds, ergänzt. der Einzelstaaten, auch unter geteilter 

Mittelverwaltung stehende Fonds wie die 

Kohäsionsfonds und Strukturfonds und 

das Programm für Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen und für 

KMU (COSME), ergänzt. Zu diesem 

Zweck entwickelt die Kommission 

geeignete Instrumente, mit denen die 

Komplementarität bewertet werden kann. 

Der Europäische Rechnungshof 

berücksichtigt bei der Bewertung der 

Umsetzung von „Horizont 2020“ in 

seinem dem Europäischen Parlament 

vorzulegenden jährlichen 

Entlastungsbericht ebenfalls den 

Grundsatz der Komplementarität. 

Begründung 

Synergien mit anderen EU-Programmen sind zwar begrüßenswert und erwünscht, aber um 

sicherzustellen, dass die EU-Mittel für Forschung und Innovation effizient eingesetzt werden, 

sollten Doppelungen vermieden werden, indem eine bessere Koordinierung zwischen diesen 

Programmen und „Horizont 2020“ sichergestellt wird. Die Kommission sollte daher für eine 

solche Koordinierung in der Durchführung sorgen. 

 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a 

 Strategische Koordinierung 

 Die Kommission stellt bei Bedarf die 

strategische Koordinierung der 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

im Rahmen des Programms 

Horizont 2020 sicher, indem sie in 

bestimmten Bereichen 

Lenkungsausschüsse aus führenden 

Forschern einsetzt, die während des 

Prioritätssetzungsprozesses beratend zur 

Seite stehen werden. 
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Begründung 

Es muss für eine strategische Koordinierung gesorgt werden, insbesondere in Bereichen wie 

etwa dem Gesundheitswesen, in denen die Innovationszyklen sehr lang sind – länger sogar als 

die Laufzeit des aktuellen Programms. Die Kommission kann gemeinsam mit führenden 

Forschern Prioritäten für Förderungsvorhaben im Rahmen des Programms Horizont 2020 

setzen. 

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Es wird davon ausgegangen, dass der in 

den Absätzen 1 und 2 dargelegte integrierte 

Ansatz dazu führt, dass 

zusammengenommen etwa 15 % aller 

Haushaltsmittel für das Einzelziel 

„Führende Rolle bei grundlegenden und 

industriellen Technologien“ und für den 

Schwerpunkt „Gesellschaftliche 

Herausforderungen“ an KMU fließen. 

3. Es wird davon ausgegangen, dass der in 

den Absätzen 1 und 2 dargelegte integrierte 

Ansatz dazu führt, dass 

zusammengenommen etwa 20 % aller 

Haushaltsmittel für das Einzelziel 

„Führende Rolle bei grundlegenden und 

industriellen Technologien“ und für den 

Schwerpunkt „Gesellschaftliche 

Herausforderungen“ an KMU fließen. 

Begründung 

KMU benötigen bei der Finanzierung ihren innovativen Tätigkeiten die meiste Unterstützung. 

Daher sollte ihnen ein größerer Anteil der Mittel zukommen. 

 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Mehrwert der Maßnahme auf EU-

Ebene; 

(a) Mehrwert der Maßnahme auf EU-

Ebene, insbesondere die transeuropäische 

Dimension; 

 

 

Änderungsantrag 51 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Öffentlich-private Partnerschaften 

werden über offene Wettbewerbsaufrufe 

finanziert. 

 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Hilfe beim Aufbau sowie bei der 

Festigung von Verbundnetzwerken von 

Forschern, Patienten und 

Interessenträgern zur Verbesserung der 

Beziehungen und des Austauschs 

zwischen diesen, den betroffenen 

Sektoren, den zuständigen Institutionen 

und der Zivilgesellschaft; 

 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung der außen- und 

entwicklungspolitischen Ziele der EU in 

Ergänzung zu Programmen der Außen- und 

Entwicklungspolitik.  

(c) Unterstützung der außen- und 

entwicklungspolitischen Ziele der EU in 

Ergänzung zu Programmen der Außen- und 

Entwicklungspolitik und Beitrag zur 

Einhaltung internationaler 

Verpflichtungen, wie die Erreichung der 

Millenniumsentwicklungsziele.  

 

 

Änderungsantrag 54 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Gezielte Maßnahmen mit dem Ziel der 

Förderung der Zusammenarbeit mit 

bestimmten Drittstaaten oder Gruppen von 

Drittstaaten sind auf der Grundlage von 

gegenseitigem Interesse und Nutzen und 

unter Berücksichtigung ihrer 

wissenschaftlichen und technologischen 

Fähigkeiten sowie der 

Vermarktungsmöglichkeiten und 

erwarteten Auswirkungen durchzuführen. 

2. Gezielte Maßnahmen mit dem Ziel der 

Förderung der Zusammenarbeit mit 

bestimmten Drittstaaten oder Gruppen von 

Drittstaaten sind auf der Grundlage von 

gegenseitigem Interesse und Nutzen und 

unter Berücksichtigung ihrer 

wissenschaftlichen und technologischen 

Fähigkeiten sowie der 

Vermarktungsmöglichkeiten und 

erwarteten Auswirkungen durchzuführen. 

Diese Maßnahmen umfassen 

insbesondere Maßnahmen zur Stärkung 

der Forschungskapazitäten von 

Entwicklungsländern sowie auf deren 

besondere Bedürfnisse konzentrierte 

Kooperationsmaßnahmen in Bereichen 

wie Gesundheit, einschließlich der 

Erforschung vernachlässigter 

Krankheiten, Landwirtschaft, Fischerei 

und Umwelt, die zu an ihre Möglichkeiten 

angepassten finanziellen Bedingungen 

durchgeführt werden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Initiativen zur stärkeren 

Bekanntmachung und Erleichterung des 

Zugangs zur Forschungsförderung im 

Rahmen von Horizont 2020, insbesondere 

in Regionen oder für Kategorien von 

Teilnehmern, die unterrepräsentiert sind; 

(a) Initiativen zur stärkeren 

Bekanntmachung und Erleichterung des 

Zugangs zur Forschungsförderung im 

Rahmen von Horizont 2020, insbesondere 

in Regionen oder für Kategorien von 

Teilnehmern, die unterrepräsentiert sind, 

einschließlich Forscher und Teilnehmer 

mit Behinderungen; 

 

Änderungsantrag 56 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Um den Zugang zu Informationen zu 

vereinfachen und ein Instrument mit 

allen Informationen zu entwickeln, die 

seitens der Forschungsgemeinschaft 

gefordert werden, sowie im Hinblick auf 

den Bedarf an Transparenz sollte 

CORDIS, ein digitaler Dienst, 

überarbeitet und auf eine anschaulichere 

und flexiblere Art und Weise neu gestaltet 

werden. Der neue Cordis-Dienst sollte 

noch vor Juni 2013 fertig gestellt sein. 

Begründung 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zählt CORDIS zu den komplexesten und schwierigsten 

Programmen in der Anwendung. Wenn wir einen einfacheren Zugang der Gesellschaft, der 

Forscher und der Unternehmen zu Informationen bereitstellen möchten, ist es erforderlich, 

das Programm zu überarbeiten, den Umfang der angebotenen Informationen zu erweitern 

und einen einfacheren Zugang zu allen Vorschlägen und Finanzhilfen zu ermöglichen. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 3 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Initiativen zur Förderung der Gespräche 

und Debatten über wissenschaftliche, 

technologische und innovationsbezogene 

Fragen mit der Öffentlichkeit, unter 

Einsatz der sozialen Medien und sonstiger 

innovativer Technologien und Methoden. 

(e) Initiativen zur Förderung der Gespräche 

und Debatten über wissenschaftliche, 

technologische und innovationsbezogene 

Fragen mit der Öffentlichkeit durch 

Einbeziehung der Wissenschaftswelt, 

unter Einsatz der sozialen Medien und 

sonstiger innovativer Technologien und 

Methoden, insbesondere um dazu 

beizutragen, in der Öffentlichkeit ein 

Bewusstsein über den Nutzen von 

Forschung und Innovation zur 

Bewältigung der gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu schaffen;  
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Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission überwacht jährlich die 

Durchführung von „Horizont 2020“ und 

seines spezifischen Programms sowie die 

Tätigkeiten des Europäischen Innovations- 

und Technologieinstituts. Dies beinhaltet 

Informationen zu bereichsübergreifenden 

Themen wie Nachhaltigkeit und 

Klimawandel unter Angabe des Betrags der 

klimabezogenen Ausgaben. 

1. Die Kommission überwacht jährlich die 

Durchführung von „Horizont 2020“ und 

seines spezifischen Programms sowie die 

Tätigkeiten des Europäischen Innovations- 

und Technologieinstituts. Dies beinhaltet 

Informationen zu bereichsübergreifenden 

Themen wie Nachhaltigkeit, 

Ressourceneffizienz und Klimawandel 

unter Angabe des Betrags der 

klimabezogenen Ausgaben. 

 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission überwacht jährlich die 

Durchführung von „Horizont 2020“ und 

seines spezifischen Programms sowie die 

Tätigkeiten des Europäischen Innovations- 

und Technologieinstituts. Dies beinhaltet 

Informationen zu bereichsübergreifenden 

Themen wie Nachhaltigkeit und 

Klimawandel unter Angabe des Betrags der 

klimabezogenen Ausgaben. 

1. Die Kommission überwacht jährlich die 

Durchführung von „Horizont 2020“ und 

seines spezifischen Programms sowie die 

Tätigkeiten des Europäischen Innovations- 

und Technologieinstituts. Dies beinhaltet 

Informationen und Indikatoren zu 

bereichsübergreifenden Themen wie 

verantwortungsvolle Forschung und 

Innovation, einschließlich Nachhaltigkeit 

und Klimawandel, marine und maritime 

Forschung, unter Angabe des Betrags der 

klimabezogenen Ausgaben. 

 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Um in der EU künftig für eine Umwelt 

zu sorgen, die eine echte Steigerung des 

Wohlstands und der Lebensqualität bietet, 

muss die Ausgewogenheit von 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

ökologischen Aspekten bei der 

Durchführung von „Horizont 2020“ 

regelmäßig und wirksam überwacht 

werden. Die Kommission richtet hierzu im 

Voraus ein klares und transparentes 

Instrument für eine solche Überwachung 

ein. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission berichtet über die 

Ergebnisse dieser Überwachung und sorgt 

für deren Bekanntmachung. 

2. Die Kommission berichtet jährlich über 

die Ergebnisse dieser Überwachung und 

sorgt für deren Bekanntmachung, auch im 

Parlament und im Rat. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 25a 

 Die Kommission sollte aktiv die 

Forschung unterstützen, die auf die 

Entwicklung von Alternativen zu 

embryonalen Stammzellen abzielt. Durch 

die Neuentdeckung der induzierten 

pluripotenten Stammzellen (iPS) wurde 

ein neuer Weg der Forschung eröffnet, 

der über die Möglichkeiten der bisherigen 

Forschung an adulten und embryonalen 
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Stammzellen hinausgeht, und der bei den 

Patienten, die auf eine Behandlung 

warten, neue Hoffnungen weckt. 

Trotzdem sollte die Kommission auch die 

Interessen der Wissenschaftsgemeinde an 

jeder Form von Stammzellenforschung 

gebührend berücksichtigen und daher 

keine Form einer anderen vorziehen, 

wobei die ethischen Probleme, die durch 

jede Stammzellenkategorie hervorgerufen 

werden, nicht außer Acht gelassen werden 

dürfen.  

 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Spätestens 2017 nimmt die 

Kommission mit Unterstützung 

unabhängiger Experten eine 

Überprüfung des Europäischen 

Innovations- und Technologieinstituts 

vor. Im Anschluss an diese Überprüfung 

erfolgt die zweite Mittelzuweisung gemäß 

Artikel 6 Absatz 3 an das Europäische 

Innovations- und Technologieinstitut. Bei 

der Überprüfung werden die Fortschritte 

des Europäischen Innovations- und 

Technologieinstituts anhand aller 

folgenden Kriterien bewertet: 

entfällt 

i) anhand der Inanspruchnahme der 

gemäß Artikel 6 Absatz 3 festgelegten 

ersten Mittelzuweisung, wobei zwischen 

dem für den Aufbau der ersten Wissens- 

und Innovationsgemeinschaften 

verwendeten Betrag und dem Effekt des 

Betrags für die zweite Gründungswelle 

unterschieden wird, und der Fähigkeit des 

Europäischen Innovations- und 

Technologieinstituts, gemäß Verordnung 

XX/2012 [revidierte EIT-Verordnung] 

Mittel von Partnern in den Wissens- und 
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Innovationsgemeinschaften und aus dem 

Privatsektor anzustoßen; 

ii) anhand des vereinbarten Zeitplans für 

die Gründung der dritten Welle von 

Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

und des geplanten Finanzbedarfs der 

bereits bestehenden entsprechenden ihrer 

jeweiligen Entwicklung; und 

 

iii) anhand des Beitrags des Europäischen 

Innovations- und Technologieinstituts 

und der Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften zum 

Schwerpunkt „Gesellschaftliche 

Herausforderungen“ des Einzelziels 

„Führende Rolle bei grundlegenden und 

industriellen Technologien“ des 

Programms „Horizont 2020“. 

 

 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Absatz 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Neues Instrument: Einführung eines 

klaren Programms zur Umsetzung von 

Wissenschaft, Forschung und Innovation 

in Bildungsinhalte auf allen Ebenen 

sowie zur Anpassung der Technologien 

für die Anwendung. 

 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Schwerpunkt führende Rolle der Industrie – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Das Einzelziel Führende Rolle bei 

grundlegenden und industriellen 

Technologien beinhaltet eine eigene 

Unterstützung für Forschung, Entwicklung 

(a) Das Einzelziel Führende Rolle bei 

grundlegenden und industriellen 

Technologien beinhaltet eine eigene 

Unterstützung für Forschung, Entwicklung 
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und Demonstration in den Bereichen IKT, 

Nanotechnologie, innovative Werkstoffe, 

Biotechnologie, fortgeschrittene Fertigung 

und Verarbeitung und Raumfahrt. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt den 

Wechselbeziehungen und der Konvergenz 

zwischen den verschiedenen Technologien. 

und Demonstration in den Bereichen IKT, 

Nanotechnologie, innovative Werkstoffe, 

Ökoinnovationen, Biotechnologie, 

fortgeschrittene Fertigung und 

Verarbeitung und Raumfahrt. Besondere 

Aufmerksamkeit gilt den 

Wechselbeziehungen und der Konvergenz 

zwischen den verschiedenen Technologien. 

 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen”– Absatz 1 – 

Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Ernährungs- und 

Lebensmittelsicherheit, nachhaltige 

Landwirtschaft, marine und maritime 

Forschung, und Biowirtschaft 

(b) Ernährungs- und 

Lebensmittelsicherheit, Qualität und 

Sicherheit, nachhaltige Landwirtschaft, 

marine und maritime Forschung und 

Biowirtschaft; 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen”– Absatz 1 – 

Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Klimaschutz, Ressourceneffizienz und 

Rohstoffe 

(e) Klima- und Gewässerschutz, 

Ressourceneffizienz und nachhaltige 

Nutzung der Rohstoffe; 

 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen”– Absatz 2 a 

(neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 Bei jeder gesellschaftlichen 

Herausforderung werden durch 

ausgewogene Einbeziehung von 

Akteuren, einschließlich der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft, von 

Forschern (auch von kleineren 

Forschungsorganisationen), der 

öffentlichen Hand, dem privaten Sektor 

und insbesondere von KMU, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

und anderen relevanten Interessenträgern 

Forschungsschwerpunkte und -ziele auf 

transparente und partizipative Weise 

festgelegt; insbesondere wird die 

Kommission spezifische Plattformen für 

den Dialog zwischen Bürgern und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen mit 

Forschungsakteuren in den 

Forschungsschwerpunkten zu den 

gesellschaftlichen Herausforderungen 

einrichten. 

 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen”– Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In die Tätigkeiten zur Bewältigung 

sämtlicher Herausforderungen werden auch 

die Sozial- und Geisteswissenschaften 

einbezogen. Zusätzlich wird die 

Entwicklung dieser Disziplinen im 

Rahmen des Einzelziels „Integrative, 

innovative und sichere Gesellschaften“ 

unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Förderung ist die Bereitstellung einer 

soliden Evidenzbasis für die politische 

Entscheidungsfindung auf internationaler, 

nationaler und regionaler Ebene sowie auf 

Ebene der EU. Angesichts des globalen 

Charakters vieler Herausforderungen ist 

die strategische Zusammenarbeit mit 

Drittländern ein wesentlicher Bestandteil 

jeder Herausforderung. Ferner wird im 

In die Tätigkeiten zur Bewältigung 

sämtlicher Herausforderungen werden auch 

die Sozial- und Geisteswissenschaften 

sowie die Integration der Zivilgesellschaft 
einbezogen. Zusätzlich wird die 

Entwicklung dieser Disziplinen im 

Rahmen des Einzelziels „Integrative, 

innovative und sichere Gesellschaften“ 

unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Förderung ist die Bereitstellung einer 

soliden Evidenzbasis für die politische 

Entscheidungsfindung auf internationaler, 

nationaler und regionaler Ebene sowie auf 

Ebene der EU. Angesichts des globalen 

Charakters vieler Herausforderungen ist 

die strategische Zusammenarbeit mit 

Drittländern ein wesentlicher Bestandteil 
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Rahmen des Einzelziels „Integrative, 

innovative und sichere Gesellschaften“ 

auch die internationale Zusammenarbeit 

bereichsübergreifend unterstützt. 

jeder Herausforderung. Ferner wird im 

Rahmen des Einzelziels „Integrative, 

innovative und sichere Gesellschaften“ 

auch die internationale Zusammenarbeit 

bereichsübergreifend unterstützt. 

 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil I – Ziffer 2.1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelziel ist die Förderung grundlegend 

neuer Technologien durch eine 

wissenschaftlich fundierte Sondierung 

neuartiger und hochriskanter Ideen. Durch 

eine flexible Unterstützung zielgerichteter 

und interdisziplinärer kooperativer 

Forschung in unterschiedlichen 

Größenordnungen und durch eine 

innovative Forschungspraxis sollen 

Chancen von langfristigem Nutzen für 

Bürger, Wirtschaft und Gesellschaft 

ermittelt und verwirklicht werden. 

Einzelziel ist die Förderung grundlegend 

neuer Technologien durch eine 

wissenschaftlich fundierte Sondierung 

neuartiger und hochriskanter Ideen 

einschließlich einer Vertiefung des 

Verständnisses für menschliche 

Erkrankungen und Toxizität sowie die 

Anwendung humanrelevanter Zell-, 

Genom- und Computerinstrumente und 

-technologien in den Strategien der EU zu 

Gesundheitsforschung und 

Risikobewertung; durch eine flexible 

Unterstützung zielgerichteter und 

interdisziplinärer kooperativer Forschung 

in unterschiedlichen Größenordnungen und 

durch eine innovative Forschungspraxis 

sollen Chancen von langfristigem Nutzen 

für Bürger, Wirtschaft und Gesellschaft 

ermittelt und verwirklicht werden. 

 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil I – Ziffer 2.3 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Durch die Förderung neuartiger Ideen 

(„FET-offener Bereich“) werden 

wissenschaftlich-technologische 

Forschungsarbeiten, die neue Wege für 

(a) Durch die Förderung neuartiger Ideen 

(„FET-offener Bereich“) werden sich 

abzeichnende wissenschaftlich-

technologische Forschungsarbeiten, die 
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grundlegend neue Technologien der 

Zukunft sondieren, dabei geltende 

Paradigmen in Frage stellen und in 

unbekannte Bereiche vorstoßen, in einem 

sehr frühen Stadium unterstützt. Ein für 

unterschiedlichste Forschungsideen offenes 

„Bottom-up“-Auswahlverfahren wird für 

eine große Vielfalt bei den ausgewählten 

Projekten sorgen. Entscheidend dabei ist, 

vielversprechende neue Bereiche, 

Entwicklungen und Trends frühzeitig zu 

erkennen und neue hochkompetente 

Akteure aus Forschung und Innovation 

hierfür zu gewinnen. 

neue Wege für grundlegend neue 

Technologien der Zukunft sondieren und 

dabei geltende Paradigmen in Frage 

stellen, wie etwa die Nutzung von 

Tiermodellen in der biomedizinischen 

Forschung oder die Prüfung von 

Chemikalien auf schädliche 

Auswirkungen für die menschliche 

Gesundheit, und in unbekannte Bereiche 

vorstoßen, unterstützt. Ein für 

unterschiedlichste Forschungsideen offenes 

„Bottom-up“-Auswahlverfahren wird für 

eine große Vielfalt bei den ausgewählten 

Projekten sorgen. Entscheidend dabei ist, 

vielversprechende neue Bereiche, 

Entwicklungen und Trends frühzeitig zu 

erkennen und neue hochkompetente 

Akteure aus Forschung und Innovation 

hierfür zu gewinnen. 

Begründung 

Die EU-Forschung sollte den Paradigmenwechsel in der biomedizinischen Forschung und 

Toxizitätsprüfung weg von Tierversuchen hin zur modernen Toxizitätsprüfung des 

21. Jahrhunderts unterstützen. Die Fortschritte in der Molekularbiologie, der Biotechnologie 

und anderen Bereichen bereiten den Weg für bedeutende Verbesserungen in der Art und 

Weise, in der Wissenschaftler die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit potenziell 

toxischen Chemikalien bewerten können. Diese Fortschritte können die Toxizitätsprüfung 

schneller und kostengünstiger machen und ihre unmittelbare Relevanz für die Exposition des 

Menschen verbessern. 

 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil I – Ziffer 3.3 – Buchstabe a – Absatz 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Hierzu kommt es ganz entscheidend darauf 

an, Nachwuchsforschern nach Abschluss 

ihrer Hochschulausbildung exzellente und 

innovative Ausbildungsmöglichkeiten im 

Rahmen interdisziplinärer Projekte und 

Promotionsprogramme zu bieten, in die 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 

Unternehmen, darunter auch KMU, sowie 

Hierzu kommt es ganz entscheidend darauf 

an, Nachwuchsforschern nach Abschluss 

ihrer Hochschulausbildung exzellente und 

innovative Ausbildungsmöglichkeiten im 

Rahmen interdisziplinärer Projekte und 

Promotionsprogramme zu bieten, in die 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 

Unternehmen, darunter auch KMU, sowie 
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andere sozioökonomische Gruppen aus 

unterschiedlichen Ländern eingebunden 

sind. Dies verbessert die 

Laufbahnperspektiven für graduierte 

Nachwuchsforscher im öffentlichen und 

privaten Sektor. 

andere sozioökonomische Gruppen aus 

unterschiedlichen Ländern eingebunden 

sind. Im Hinblick auf die Dauer, die 

Gasteinrichtung und die Zahl der 

Trainees wird innerhalb des vereinbarten 

Gastnetzes und finanziellen Rahmens für 

ein Projekt vollständige Flexibilität 

möglich sein. Dies verbessert die 

Laufbahnperspektiven für graduierte 

Nachwuchsforscher im öffentlichen und 

privaten Sektor. 

 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil I – Ziffer 4.3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4.3a. Aufbau einer Datenbank mit den 

Ergebnissen aus Forschung und 

Innovation 

 Ziel ist der Aufbau und die Bereitstellung 

einer Datenbank mit den Ergebnissen aus 

Forschung und Innovation. Diese wird 

für internationale Zusammenarbeit 

offenstehen. Sowohl Forschungsgruppen 

als auch Unternehmen werden Inhalte zu 

dieser Datenbank beisteuern, um so den 

Aufbau eines Markts für Innovation und 

Zusammenarbeit zu unterstützen und 

Begegnungen mit möglichen Partnern zu 

fördern. 

 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelziel ist der Auf- und Ausbau einer 

weltweiten Führungsrolle in den 

Einzelziel ist der Auf- und Ausbau einer 

weltweiten Führungsrolle in den 
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Grundlagentechnologien, der 

Weltraumforschung und der Innovation zur 

Untermauerung der Wettbewerbsfähigkeit 

in unterschiedlichsten bereits vorhandenen 

und neu entstehenden Branchen und 

Sektoren. 

Grundlagentechnologien, der 

Weltraumforschung und Innovation zur 

Untermauerung der Wettbewerbsfähigkeit 

in unterschiedlichsten bereits vorhandenen 

und neu entstehenden Branchen und 

Sektoren, einschließlich einer 

Führungsrolle durch die Finanzierung 

der medizinischen Forschung zur 

Förderung der humanrelevanten 

Forschung etwa nach den „-omics“-

Ansätzen, computerbasierte und andere 

innovative, nicht tierische Instrumente 

und Technologien zur weiteren 

Erforschung menschlicher Krankheiten 

als Grundlage für die Entwicklung von 

Arzneimitteln und für 

Sicherheitsprüfungen. 

 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das globale Umfeld für Unternehmen ist 

einem raschen Wandel unterworfen. 

Hieraus ergeben sich Herausforderungen 

und Chancen für die europäische 

Wirtschaft, wie sie in der Strategie 

Europa 2020 für ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum 

dargelegt sind. Europa muss Innovationen 

beschleunigen, indem es neue Erkenntnisse 

nutzt, um bereits vorhandene Produkte, 

Dienstleistungen und Märkte auszubauen 

oder zu verbessern oder um Neues zu 

schaffen. Innovationen sollten eine 

möglichst breite Anwendung finden und 

nicht nur für Technologien, sondern auch 

für unternehmerische, organisatorische und 

soziale Aspekte genutzt werden. 

Das globale Umfeld für Unternehmen ist 

einem raschen Wandel unterworfen. 

Hieraus ergeben sich Herausforderungen 

und Chancen für die europäische 

Wirtschaft, wie sie in der Strategie 

Europa 2020 für ein intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum 

dargelegt sind. Europa muss Innovationen 

beschleunigen, indem es neue Erkenntnisse 

nutzt, um die Qualität und Nachhaltigkeit 

bereits vorhandener Produkte, 

Dienstleistungen und Märkte auszubauen 

oder zu verbessern oder um Neues zu 

schaffen. Innovationen sollten eine 

möglichst breite Anwendung finden und 

nicht nur für Technologien, sondern auch 

für unternehmerische, organisatorische und 

soziale Aspekte genutzt werden. 
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Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Tätigkeiten im Bereich „Führende 

Rolle bei grundlegenden und industriellen 

Technologien“ stützen sich vor allem auf 

die Forschungs- und Innovationsagenden, 

die von der Industrie, Unternehmen und 

Forschern gemeinsam festgelegt werden, 

und sind deutlich auf die Mobilisierung 

von Investitionen des Privatsektors 

ausgerichtet. 

Die Tätigkeiten im Bereich „Führende 

Rolle bei grundlegenden und industriellen 

Technologien“ stützen sich vor allem auf 

die Forschungs- und Innovationsagenden, 

die von der Industrie, Unternehmen und 

Forschern sowie anderen Organisationen 

von Interessenträgern, wie 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
gemeinsam festgelegt werden; diese 

Tätigkeiten haben nicht nur die 

gemeinsamen Erfordernisse und Belange 

in dem jeweiligen Sektor zum Ziel, 

sondern auch die Förderung der 

Umsetzung politischer Ziele in diesen 

spezifischen Sektoren; die Tätigkeiten 
sind deutlich auf die Mobilisierung von 

Investitionen des Privatsektors 

ausgerichtet. 

 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1 – Absatz 8 – Ein integrierter Ansatz für 

Schlüsseltechnologien 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein wichtiger Teil des Einzelziels 

„Führende Rolle bei 

Grundlagentechnologien und industriellen 

Technologien“ sind die Technologien der 

Mikro- und Nanoelektronik, Photonik, 

Nanotechnologie, Biotechnologie sowie 

fortgeschrittene Werkstoffe und 

Herstellungssysteme, die als 

Schlüsseltechnologien gelten. Diese 

multidisziplinären, wissens- und 

kapitalintensiven Technologien finden in 

vielen unterschiedlichen Sektoren 

Ein wichtiger Teil des Einzelziels 

„Führende Rolle bei 

Grundlagentechnologien und industriellen 

Technologien“ sind die Technologien der 

Mikro- und Nanoelektronik, Photonik, 

Nanotechnologie, Biotechnologie sowie 

fortgeschrittene Werkstoffe und 

Herstellungssysteme und Öko-Innovation, 

die als Schlüsseltechnologien gelten. Diese 

multidisziplinären, wissens- und 

kapitalintensiven Technologien finden in 

vielen unterschiedlichen Sektoren 
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Anwendung und bilden die Grundlage für 

einen deutlichen Wettbewerbsvorteil der 

europäischen Wirtschaft. Ein integrierter 

Ansatz, mit dem die Kombination, 

Konvergenz und gegenseitige 

Bereicherung der Schlüsseltechnologien in 

verschiedenen Innovationszyklen und 

Wertschöpfungsketten gefördert werden, 

kann vielversprechende 

Forschungsergebnisse hervorbringen und 

den Weg für neue industrielle 

Technologien, Produkte, Dienstleistungen 

und neuartige Anwendungen 

freimachen(beispielsweise auf den 

Gebieten Raumfahrt, Verkehr, Umwelt 

und Gesundheit). So werden die 

zahlreichen Wechselwirkungen zwischen 

den Schlüsseltechnologien und den 

sonstigen Grundlagentechnologien flexibel 

als wichtige Innovationsquelle genutzt. 

Dies ergänzt die möglicherweise im 

Rahmen der intelligenten 

Spezialisierungsstrategien der Fonds der 

Kohäsionspolitik von nationalen oder 

regionalen Stellen geleistete Unterstützung 

für Forschung und Innovation bei den 

Schlüsseltechnologien. 

Anwendung und bilden die Grundlage für 

einen deutlichen Wettbewerbsvorteil der 

europäischen Wirtschaft. Ein integrierter 

Ansatz, mit dem die Kombination, 

Konvergenz und gegenseitige 

Bereicherung der Schlüsseltechnologien in 

verschiedenen Innovationszyklen und 

Wertschöpfungsketten gefördert werden, 

kann vielversprechende 

Forschungsergebnisse hervorbringen und 

den Weg für neue industrielle 

Technologien, Produkte, Dienstleistungen 

und neuartige Anwendungen freimachen 

(beispielsweise auf den Gebieten 

Raumfahrt, Verkehr, Umwelt, Gesundheit 

und Landwirtschaft). So werden die 

zahlreichen Wechselwirkungen zwischen 

den Schlüsseltechnologien und den 

sonstigen Grundlagentechnologien flexibel 

als wichtige Innovationsquelle genutzt. 

Dies ergänzt die möglicherweise im 

Rahmen der intelligenten 

Spezialisierungsstrategien der Fonds der 

Kohäsionspolitik von nationalen oder 

regionalen Stellen geleistete Unterstützung 

für Forschung und Innovation bei den 

Schlüsseltechnologien. 

Begründung 

Die Führungsrolle der Industrie bei der Öko-Innovation wird zu einer besseren 

Umweltverträglichkeit und Resilienz der Wirtschaft führen und sich gleichzeitig kostengünstig 

und positiv auf die Wirtschaft und die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit – Bürger aus 

städtischen und ländlichen Gebieten – auswirken. Der Weltmarkt (2020) für Öko-Branchen 

weitet sich mit rasanter Geschwindigkeit aus, und dieser EU-Wirtschaftssektor kann bereits 

ein enormes Wachstum verzeichnen: „Horizont 2020“ muss darauf aufbauen. Die Öko-

Innovation muss alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft durchdringen, um als 

Grundstock für einen maßgeblichen Wettbewerbsvorteil für Europa dienen zu können, mit 

dem das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgt werden kann. Daher ist die Öko-Innovation eine 

Schlüsseltechnologie, die Entwicklungen in diesem Bereich ermöglicht. 

 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.1.3 – Buchstabe e a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Im Zusammenhang mit Gesundheit 

und Behinderungen eingesetzte 

fortgeschrittene Roboter und 

Technologie. 

Begründung 

Fortgeschrittene Technologie, wie etwa Roboter, ist ein Schlüsselfaktor im Gesundheitswesen. 

 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.1.3 – Buchstabe f – Ziffer i (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 i) Verbesserung der Energieeffizienz von 

IKT 

 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.2.1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelziel der Forschung und Innovation 

auf dem Gebiet der Nanotechnologien ist 

die Sicherung der Führungsrolle der EU 

auf diesem durch hohe Wachstumsraten 

gekennzeichneten Weltmarkt durch 

Anreize für Investitionen in 

Nanotechnologien und ihren Einsatz in 

wettbewerbsfähigen Produkten und 

Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung 

in unterschiedlichsten Anwendungen und 

Sektoren. 

Einzelziel der Forschung und Innovation 

auf dem Gebiet der Nanotechnologien ist 

die Vorbereitung der Führungsrolle der EU 

auf diesem durch hohe Wachstumsraten 

gekennzeichneten Weltmarkt durch 

Anreize für Investitionen und Patente in 

sichere und verantwortungsvolle 
Nanotechnologien und ihren Einsatz in 

wettbewerbsfähigen Produkten und 

Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung 

in unterschiedlichsten Anwendungen und 

Sektoren. 
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Begründung 

Die Wirklichkeit sieht anders aus: Europa hinkt seinen größten Wettbewerbern – den USA, 

Japan und Südkorea – hinterher, auf die mehr als die Hälfte der Investitionen und zwei 

Drittel der weltweit eingereichten Patente entfallen. 

Zahlreiche Fragen zur Sicherheit von Nanomaterialien sind ungelöst, und einige 

Anwendungen stellen eindeutig ein unannehmbares Risiko für die menschliche Gesundheit 

und/oder für die Umwelt dar. Die EU sollte nur Investitionen in sichere und 

verantwortungsvolle Nanotechnologien finanzieren. 

 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.2.1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bis 2020 werden die Nanotechnologien 

allgegenwärtig sein, d. h. sie werden sich 

nahtlos in die meisten Technologien und 

Anwendungen zum Nutzen der 

Verbraucher, der Lebensqualität und der 

nachhaltigen Entwicklung einfügen und 

das große Potenzial der Industrie 

ausschöpfen, um bislang unerreichbare 

Lösungen für die Produktivität und 

Ressourceneffizienz zu realisieren. 

Bis 2015 wird die Kommission sämtliche 

einschlägigen Rechtsvorschriften 

überarbeiten, um die Sicherheit aller 

Anwendungen von Nanomaterialien in 

Produkten zu gewährleisten, die sich im 

Laufe ihrer Lebenszyklen potenziell auf 

Gesundheit, Umwelt oder Sicherheit 

auswirken. Bis 2020 werden die 

Nanotechnologien allgegenwärtig sein, 

d. h. sie werden sich nahtlos in die meisten 

Technologien und Anwendungen zum 

Nutzen der Verbraucher, der 

Lebensqualität und der nachhaltigen 

Entwicklung einfügen und das große 

Potenzial der Industrie ausschöpfen, um 

bislang unerreichbare Lösungen für die 

Produktivität und Ressourceneffizienz zu 

realisieren. 

Begründung 

Das Parlament legte in seiner Entschließung vom April 2009 besonderen Wert darauf, 

Nanomaterialien explizit zumindest in den Rahmen des Rechts zu Chemikalien, 

Nahrungsmitteln, Abfall, Luft und Wasser und Arbeitnehmerschutz einzubinden. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil II – Ziffer 1.2.3 – Buchstabe a – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel sind grundlegend neue Produkte, die 

tragfähige Lösungen in einem breiten 

Spektrum von Sektoren ermöglichen. 

Ziel sind grundlegend neue Produkte, die 

tragfähige Lösungen in einem breiten 

Spektrum von Sektoren, insbesondere der 

Elektronik und der Medizin und im 

Bereich neuer Energieträger und 

Werkstoffe, ermöglichen. 

Begründung 

Die Nutzung der Nanotechnologie zur Verbesserung der Eigenschaften und 

Widerstandsfähigkeit von Produkten ist in bestimmten Industriezweigen oder auch der 

Medizin (im Hinblick auf die sich langfristig ergebende Möglichkeit, ein Arzneimittel in eine 

Krebszelle zu injizieren) eher gerechtfertigt als in anderen Bereichen. Die Nutzung dieser 

revolutionären Technologie etwa im Agrar- und Lebensmittelsektor bleibt allerdings 

fragwürdig, denn die Unbedenklichkeit von Nanopartikeln für die Gesundheit und die Umwelt 

ist nicht nachgewiesen (sie können in Zellen eindringen und sich dort anreichern). 

 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.2.3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Gewährleistung der sicheren 

Entwicklung und Anwendung von 

Nanotechnologien 

(b) Gewährleistung der sicheren 

Entwicklung und Anwendung von 

Nanotechnologien und Entwicklung 

geeigneter Testverfahren zur Bewertung 

der Auswirkungen von Nanotechnologien 

und technisch hergestellten 

Nanomaterialien auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt 

 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.3.1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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Werkstoffe stehen als wichtige Grundlage 

im Mittelpunkt der industriellen 

Innovation. Fortgeschrittene Werkstoffe, in 

denen noch mehr Wissen steckt, die neue 

Funktionalitäten und eine höhere Leistung 

haben, sind für die industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige 

Entwicklung für eine ganze Reihe von 

Anwendungen und Sektoren unerlässlich. 

Werkstoffe stehen als wichtige Grundlage 

im Mittelpunkt der industriellen 

Innovation. Fortgeschrittene Werkstoffe, in 

denen noch mehr Wissen steckt, die neue 

Funktionalitäten und eine höhere Leistung 

insbesondere hinsichtlich der Ressourcen- 

und Energieeffizienz haben, sind für die 

industrielle Wettbewerbsfähigkeit und 

nachhaltige Entwicklung für eine ganze 

Reihe von Anwendungen und Sektoren 

unerlässlich. 

 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.3.3 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Werkstoffe zur Steigerung der 

Effizienz von erneuerbaren Energien. 

 Entwicklung neuer Produkte und 

Anwendungen, die die Effizienz 

erneuerbarer Energien wie Photovoltaik-, 

thermische Solar- und 

Windturbinenenergie steigern.  

 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.3.3. – Buchstabe g – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Forschung und Entwicklung zur 

Untersuchung von Alternativen für den 

Einsatz von Werkstoffen und innovativen 

Ansätzen für Geschäftsmodelle. 

Forschung und Entwicklung zur 

Untersuchung von Alternativen für den 

Einsatz von Werkstoffen oder die 

Substitution kritischer Rohstoffe oder 

gefährlicher Stoffe. Entwicklung von 
innovativen Ansätzen für 

Geschäftsmodelle. 
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Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.4.2. – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Angesichts der Ausweitung der Kenntnisse 

über lebende Systeme dürfte die 

Biotechnologie eine Flut neuer 

Anwendungen hervorbringen und die 

Industriebasis der EU sowie deren 

Innovationskapazitäten stärken. Beispiele 

für die wachsende Bedeutung der 

Biotechnologie sind industrielle 

Anwendungen wie Biochemikalien, deren 

Marktanteil Schätzungen zufolge bis 2015 

auf bis zu 12 – 20 % der 

Chemieproduktion steigen wird. Aufgrund 

der Selektivität und Effizienz der 

Biosysteme wird sich die Biotechnologie 

auch mit einigen der so genannten zwölf 

Regeln der grünen Chemie befassen. Die 

möglichen wirtschaftlichen Belastungen 

für EU-Unternehmen lassen sich 

reduzieren, indem das Potenzial 

biotechnologischer Prozesse und 

biogestützter Produkte für die Reduzierung 

der CO2-Emissionen genutzt wird, die auf 

1 bis 2,5 Mrd. t CO2-Äquivalent bis 2030 

veranschlagt werden. Bereits jetzt werden 

im biopharmazeutischen Sektor Europas 

etwa 20 % der auf dem Markt befindlichen 

Arzneimittel mit Hilfe der Biotechnologie 

hergestellt, wobei bis zu 50 % auf neue 

Arzneimittel entfallen. Die Biotechnologie 

eröffnet auch neue Wege für die Nutzung 

des enormen Potenzials mariner 

Ressourcen für innovative Anwendungen 

in der Industrie, im Gesundheitswesen und 

in der Umwelt. Schätzungen zufolge wird 

der neu entstehende Sektor der marinen 

(blauen) Biotechnologie pro Jahr um 10 % 

wachsen. 

Angesichts der Ausweitung der Kenntnisse 

über lebende Systeme dürfte die 

Biotechnologie eine Flut neuer 

Anwendungen hervorbringen und die 

Industriebasis der EU sowie deren 

Innovationskapazitäten stärken. Beispiele 

für die wachsende Bedeutung der 

Biotechnologie sind industrielle und 

landwirtschaftliche Anwendungen wie die 

Lebensmittel- und Futtermittelproduktion 

und Biochemikalien, deren Marktanteil 

Schätzungen zufolge bis 2015 auf bis zu 12 

– 20 % der Chemieproduktion steigen 

wird. Aufgrund der Selektivität und 

Effizienz der Biosysteme wird sich die 

Biotechnologie auch mit einigen der so 

genannten zwölf Regeln der grünen 

Chemie befassen. Die möglichen 

wirtschaftlichen Belastungen für EU-

Unternehmen lassen sich reduzieren, indem 

das Potenzial biotechnologischer Prozesse 

und biogestützter Produkte für die 

Reduzierung der CO2-Emissionen genutzt 

wird, die auf 1 bis 2,5 Mrd. t CO2-

Äquivalent bis 2030 veranschlagt werden. 

Bereits jetzt werden im 

biopharmazeutischen Sektor Europas etwa 

20 % der auf dem Markt befindlichen 

Arzneimittel mit Hilfe der Biotechnologie 

hergestellt, wobei bis zu 50 % auf neue 

Arzneimittel entfallen. Die Biotechnologie 

eröffnet auch neue Wege für die Nutzung 

des enormen Potenzials mariner 

Ressourcen für innovative Anwendungen 

in der Industrie, im Gesundheitswesen und 

in der Umwelt. Schätzungen zufolge wird 

der neu entstehende Sektor der marinen 

(blauen) Biotechnologie pro Jahr um 10 % 

wachsen. 
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Begründung 

Die Biotechnologie ist auch in der landwirtschaftlichen Anwendung von Bedeutung. 

 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.4.3. – Buchstabe a – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Entwicklung neu entstehender 

technologischer Bereiche wie die 

synthetische Biologie, Bioinformatik und 

Systembiologie, die sehr vielversprechend 

im Hinblick auf vollständig neue 

Anwendungen sind. 

Entwicklung neu entstehender 

technologischer Bereiche wie 

Biologiesysteme, Bioinformatik, 
synthetische Biologie und Systembiologie, 

die sehr vielversprechend im Hinblick auf 

vollständig neue Anwendungen sind. 

Begründung 

Das Potenzial der Biotechnologie sollte nicht auf industrielle Prozesse beschränkt sein, 

sondern alle relevanten Produkte und Prozesse einbeziehen. 

 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.4.3. – Buchstabe b – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Entwicklung industrieller Biotechnologie 

für wettbewerbsfähige Industrieprodukte 

und -prozesse (z. B. in den Bereichen 

Chemie, Gesundheit, Mineralgewinnung, 

Energie, Zellstoff und Papier, Textil, 

Stärke, Lebensmittelverarbeitung) und ihre 

Umweltdimension. 

Entwicklung industrieller Biotechnologie 

für wettbewerbsfähige Industrieprodukte 

und -prozesse (z. B. in den Bereichen 

Chemie, Bauwesen, Gesundheit, 

Mineralgewinnung, Energie, Zellstoff und 

Papier, Textil, Stärke, 

Lebensmittelverarbeitung) und ihre 

Umweltdimension. 

 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil II – Ziffer 1.4.3. – Buchstabe c – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aufbau von Plattformtechnologien (z. B. 

Genomik, Metagenomik, Proteomik, 

molekulare Werkzeuge) zur Festigung der 

Führungsrolle und für den Ausbau des 

Wettbewerbsvorteils in einem breiteren 

Spektrum von Wirtschaftssektoren. 

Aufbau von Plattformtechnologien (z. B. 

Systembiologie, Computerchemie und 

Systembiologie, Genomik, Metagenomik, 

Proteomik, In-Vitro-

Hochdurchsatzmethoden, chipbbasierte 

Humangenetik, Phänomik und 
molekulare Werkzeuge) zur Festigung der 

Führungsrolle und für den Ausbau des 

Wettbewerbsvorteils in einem breiteren 

Spektrum von Wirtschaftssektoren. 

Diagnoseinstrumente werden gefördert, 

wenn eine Verbindung zur Therapie 

besteht. 

Begründung 

Systembiologie ist der umfassendere Begriff, der an erster Stelle stehen sollte. Die anderen 

Begriffe stehen für spezifischere Bereiche. 

 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.5.1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelziel fortgeschrittener Fertigung und 

Verarbeitung in Forschung und Innovation 

ist die Umwandlung der heutigen 

industriellen Produktionsformen in eher 

wissensintensive, nachhaltige und 

branchenübergreifende Herstellungs- und 

Verarbeitungstechnologien, aus denen 

innovativere Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen hervorgehen. 

Einzelziel fortgeschrittener Fertigung und 

Verarbeitung in Forschung und Innovation 

ist die Umwandlung der heutigen 

industriellen Produktionsformen in eher 

wissensintensive, nachhaltige, ressourcen- 

und energieeffiziente und 

branchenübergreifende Herstellungs- und 

Verarbeitungstechnologien, aus denen 

innovativere Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen hervorgehen. 

 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang I – Teil II – Ziffer 1.5.2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Europa muss auch weiterhin auf EU-Ebene 

investieren, um seine Führung und 

Kompetenz in den 

Herstellungstechnologien zu wahren, einen 

Wandel hin zu hochwertigen, 

wissensintensiven Gütern vollziehen und 

dabei die Rahmenbedingungen für eine 

nachhaltige Produktion und die 

Bereitstellung lebenslanger 

Dienstleistungen rund um das hergestellte 

Produkt schaffen. Ressourcenintensive 

Herstellungs- und Verfahrensindustrien 

müssen auf EU-Ebene weitere Ressourcen 

und Wissen mobilisieren und fortgesetzt in 

Forschung, Entwicklung und Innovation 

investieren, um weitere Fortschritte hin zu 

einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit 

niedrigem CO2-Ausstoß zu erzielen und 

um die vereinbarten EU-Vorgaben für die 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

bis 2050 für die einzelnen Branchen zu 

erfüllen. 

Europa muss auch weiterhin auf EU-Ebene 

investieren, um seine Führung und 

Kompetenz in den 

Herstellungstechnologien zu wahren, einen 

Wandel hin zu hochwertigen, ressourcen- 

und energieeffizienten, wissensintensiven 

Gütern vollziehen und dabei die 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 

Produktion und die Bereitstellung 

lebenslanger Dienstleistungen rund um das 

hergestellte Produkt schaffen. 

Ressourcenintensive Herstellungs- und 

Verfahrensindustrien müssen auf EU-

Ebene weitere Ressourcen und Wissen 

mobilisieren und fortgesetzt in Forschung, 

Entwicklung und Innovation investieren, 

um weitere Fortschritte hin zu einer 

wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit 

niedrigem CO2-Ausstoß und effizienter 

Ressourcennutzung zu erzielen und um 

die vereinbarten EU-Vorgaben für die 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

bis 2050 für die einzelnen Branchen zu 

erfüllen. 

 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.5.3 – Buchstabe a – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Förderung eines nachhaltigen Wachstums 

der Industrie durch Erleichterung einer 

strategischen Verlagerung in Europa von 

der kostenorientierten Herstellung zu 

einem Konzept, das auf die Generierung 

eines hohen Mehrwerts ausgerichtet ist. 

Förderung eines nachhaltigen Wachstums 

der Industrie durch Erleichterung einer 

strategischen Verlagerung in Europa von 

der kostenorientierten Herstellung zu 

einem Konzept, das auf die Generierung 

eines hohen Mehrwerts, der 

Werkstoffeffizienz und geschlossener 

Kreislaufsysteme ausgerichtet ist. 
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Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.5.3 – Buchstabe c – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

verarbeitenden Industrie durch drastische 

Erhöhung der Ressourcen- und 

Energieeffizienz und durch Reduzierung 

der Umweltauswirkungen der Tätigkeiten 

dieses Sektors über die gesamte 

Wertschöpfungskette hinweg durch die 

Förderung des Einsatzes von Technologien 

mit niedrigem CO2-Ausstoß. 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

verarbeitenden Industrie durch drastische 

Erhöhung der Ressourcen- und 

Energieeffizienz und durch Reduzierung 

der Umweltauswirkungen der Tätigkeiten 

dieses Sektors über die gesamte 

Wertschöpfungskette hinweg durch die 

Förderung des Einsatzes von ressourcen- 

und energieeffizienten Technologien, 

Verfahren und Werkstoffen. 

 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.6.2 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Unterstützung für die Forschung und 

Entwicklung von Anwendungen für die 

Raumfahrt wird sich vorrangig auf die 

Bewältigung von gesellschaftlichen 

Herausforderungen wie dem 

Klimawandel, den Umweltfragen, den 

nachhaltigen Verkehrssystemen und der 

Landwirtschaft konzentrieren. Die Ziele 

des Wissensaustauschs und der 

interoperablen Entwicklung sind die 

Grundlage für die Unterstützung, die auf 

diesen Gebieten geleistet wird. 

 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.6.3 – Buchstabe c – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Nutzung der Daten europäischer 

Satelliten lässt sich deutlich erhöhen, wenn 

konzertierte Anstrengungen unternommen 

werden, um die Verarbeitung, Validierung 

und Standardisierung der Weltraumdaten 

zu koordinieren. Innovationen bei der 

Handhabung und Weitergabe der Daten 

können auch höhere Renditen der 

Investitionen in die Weltrauminfrastruktur 

sicherstellen und zur Bewältigung 

gesellschaftlicher Herausforderungen 

insbesondere dann beitragen, wenn sie 

global koordiniert werden, etwa im 

Rahmen des Globalen 

Überwachungssystems für 

Erdbeobachtungssysteme, des 

europäischen 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

oder des Weltklimarats (IPPC). 

Die Nutzung der Daten europäischer 

Satelliten lässt sich deutlich erhöhen, wenn 

konzertierte Anstrengungen unternommen 

werden, um die Verarbeitung, Validierung 

und Standardisierung der Weltraumdaten 

zu koordinieren. Innovationen bei der 

Handhabung, Weitergabe und 

Kompatibilität der Daten, vor allem 

Förderung des freien Zugangs und des 

Austauschs von wissenschaftlichen Daten 

sowie Metadaten zur Erde, können auch 

höhere Renditen der Investitionen in die 

Weltrauminfrastruktur sicherstellen und 

zur Bewältigung gesellschaftlicher 

Herausforderungen insbesondere dann 

beitragen, wenn sie global koordiniert 

werden, etwa im Rahmen des Globalen 

Überwachungssystems für 

Erdbeobachtungssysteme, des 

europäischen 

Satellitennavigationsprogramms Galileo 

oder der Klimawandel- und 

Ozeanüberwachungsangelegenheiten des 

Weltklimarats (IPCC). 

 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.6.3 – Buchstabe c – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Es wird eine Unterstützung für die 

Entwicklung eines umfassenden und 

nachhaltigen Systems für weltweite 

Umweltbeobachtungen und Umweltdaten 

geleistet, unter anderem durch Förderung 

der Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinschaften, die Klimamodelle 

erstellen, und den Gemeinschaften, die 

für die Umweltbeobachtung und die 

Datenverwaltung zuständig sind. Die 

Einbeziehung der Mitgliedstaaten in eine 
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derartige Zusammenarbeit ist von 

ausschlaggebender Bedeutung, da die 

nationalen Behörden oftmals im Besitz 

von relevanten Datensätzen sind. 

 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 1.6a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1.6a. Ökoinnovation 

 Einzelziel Öko-Innovation 

 Das Einzelziel Öko-Innovation besteht 

darin, eine innovative europäische 

Industrie- und Innovationsgemeinschaft 

zu fördern, die sich zum Ziel setzt, neue 

Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen zu schaffen, die ein 

umweltfreundliches Wachstum und 

ökologische Vorteile mit sich bringen, 

und die als weltweiter Marktführer 

anerkannt ist. Ziel hierbei sind die 

Steigerung der Ressourceneffizienz, die 

Verringerung von Umweltauswirkungen, 

die Vermeidung von (Wasser-) 

Verschmutzung und/oder die effizientere, 

effektivere und verantwortungsbewusstere 

Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

 Begründung und EU-Mehrwert 

 Die Führungsrolle der Industrie bei der 

Öko-Innovation wird zu einer besseren 

Umweltverträglichkeit und Resilienz der 

Wirtschaft führen und sich gleichzeitig 

kostengünstig und positiv auf die 

Wirtschaft und die Gesellschaft in ihrer 

Gesamtheit – Bürger aus städtischen und 

ländlichen Gebieten – auswirken. Der 

Weltmarkt (2020) für Öko-Branchen 

weitet sich mit rasanter Geschwindigkeit 

aus, und dieser EU-Wirtschaftssektor 

kann bereits ein enormes Wachstum 

verzeichnen: Die Öko-Branchen der EU 
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sind im weltweiten Vergleich oftmals 

Spitzenreiter. „Horizont 2020“ muss 

darauf aufbauen. Die Öko-Innovation 

muss alle Bereiche der Wirtschaft und 

Gesellschaft durchdringen, um als 

Grundstock für einen maßgeblichen 

Wettbewerbsvorteil für Europa dienen zu 

können, mit dem das Ziel der 

Nachhaltigkeit verfolgt werden kann. 

Daher ist die Öko-Innovation eine 

Schlüsseltechnologie, die Entwicklungen 

in diesem Bereich ermöglicht. 

 Öko-Branchen sind von einer hohen 

Anzahl an kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU) geprägt. Diese 

Unternehmen stellen in etwa die Hälfte 

der gesamten Arbeitsplätze. Daher 

müssen KMU, die Partnerschaften mit 

größeren Branchenpartnern eingegangen 

sind, eine zunehmend größere Rolle bei 

der Einführung und Umsetzung von 

innovativen Technologien und Lösungen 

spielen. 

 Die entscheidenden Quellen für 

Innovationen befinden sich an der 

Schnittstelle zwischen Öko-Innovation 

und anderen Technologien, die 

Entwicklungen in diesem Bereich 

ermöglichen, darunter vor allem der IKT 

(Überwachung und Messung) und 

Nanotechnologien. 

 Grundzüge der Tätigkeiten 

 Öko-Innovation bezeichnet jegliche Art 

der Innovation, die einen 

ausschlaggebenden und erkennbaren 

Fortschritt im Bereich nachhaltige 

Entwicklung erzielt durch die 

Verringerung von Umweltauswirkungen, 

die Verbesserung der Resilienz gegen 

Umweltbelastungen oder eine effizientere 

und verantwortungsbewusstere Nutzung 

natürlicher Ressourcen. 

 Bei Aktivitäten zur Öko-Innovation wird 

der Schwerpunkt auf nachhaltige 

Innovationen in und zwischen den 
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folgenden Bereichen gelegt: 

 (a) umweltfreundliche Energieversorgung 

 (b) Energieeffizienz 

 (c) Materialeffizienz 

 (d) umweltfreundliche Mobilität 

 (e) Wasser 

 (f) Abfälle 

 

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 2.3 – Buchstabe a – Absatz 3 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Förderung ist gezielt und 

konzentriert sich auf die Strategien und 

Schlüsselsektoren, die für die Bewältigung 

der gesellschaftlichen Herausforderungen, 

die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die 

Unterstützung eines nachhaltigen und 

integrativen Wachstums mit niedrigem 

CO2-Ausstoß und die Bereitstellung 

ökologischer und sonstiger öffentlicher 

Güter entscheidend sind. Diese 

Komponente unterstützt die EU dabei, die 

forschungs- und innovationsrelevanten 

Aspekte der sektorspezifischen Ziele 

anzugehen. 

(2) Die Förderung ist gezielt und 

konzentriert sich auf die Strategien und 

Schlüsselsektoren, die für die Bewältigung 

der gesellschaftlichen Herausforderungen, 

die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die 

Unterstützung eines nachhaltigen und 

integrativen Wachstums mit niedrigem 

CO2-Ausstoß, die Förderung von 

erneuerbaren Energien und die 

Bereitstellung ökologischer und sonstiger 

öffentlicher Güter entscheidend sind. Diese 

Komponente unterstützt die EU dabei, die 

forschungs- und innovationsrelevanten 

Aspekte der sektorspezifischen Ziele 

anzugehen. 

 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil II – Ziffer 3.1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Trotz ihres großen Anteils an Wirtschaft 

und Beschäftigung und ihres signifikanten 

Innovationspotenzials sehen sich KMU mit 

Trotz ihres großen Anteils an Wirtschaft 

und Beschäftigung und ihres signifikanten 

Innovationspotenzials sehen sich KMU mit 
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dem Problem konfrontiert, dass sie 

aufgrund ihrer Größe ihre 

Innovationstätigkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit kaum steigern 

können. In Europa gibt es zwar ähnlich 

viele Firmenneugründungen wie in den 

USA, doch europäische KMU finden es 

sehr viel schwerer als US-amerikanische 

KMU, zu expandieren. Das internationale 

Unternehmensumfeld mit zunehmend 

verknüpften Wertschöpfungsketten setzt 

sie noch zusätzlich unter Druck. KMU 

müssen ihre Innovationskapazität stärken. 

Sie müssen neues Wissen und neue 

Geschäftsideen schneller generieren, 

aufgreifen und vermarkten und in 

größerem Umfang erfolgreich auf den sich 

schnell entwickelnden Weltmärkten 

konkurrieren. Es geht darum, den KMU 

mehr Anreize für Innovationen zu geben 

und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und 

ihr Wachstum zu fördern. 

dem Problem konfrontiert, dass sie 

aufgrund ihrer Größe ihre 

Innovationstätigkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit kaum steigern 

können. In Europa gibt es zwar ähnlich 

viele Firmenneugründungen wie in den 

USA, doch europäische KMU finden es 

sehr viel schwerer als US-amerikanische 

KMU, zu expandieren. Das internationale 

Unternehmensumfeld mit zunehmend 

verknüpften Wertschöpfungsketten setzt 

sie noch zusätzlich unter Druck. KMU 

müssen ihre Innovationskapazität stärken 

und einfachen Zugang zu den 

verschiedenen Formen finanzieller 

Unterstützung (Darlehen, Garantien, 

Risikokapital) erhalten. Sie müssen neues 

Wissen und neue Geschäftsideen schneller 

generieren, aufgreifen und vermarkten und 

in größerem Umfang erfolgreich auf den 

sich schnell entwickelnden Weltmärkten 

konkurrieren. Es geht darum, den KMU 

mehr Anreize für Innovationen zu geben 

und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und 

ihr Wachstum zu fördern. 

 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Lebenslange Gesundheit und Wohlergehen 

für alle, qualitativ hochwertige und 

wirtschaftlich tragfähige Gesundheits- und 

Pflegesysteme sowie Möglichkeiten für 

neue Arbeitsplätze und Wachstum sind die 

Herausforderungen, deren Bewältigung mit 

der Förderung von Forschung und 

Innovation angestrebt wird und einen 

wichtigen Beitrag zur Strategie 

Europa 2020 leistet. 

Lebenslange Gesundheit, körperliches und 

geistiges Wohlergehen für alle, 

umfassende, qualitativ hochwertige und 

wirtschaftlich tragfähige Gesundheits- und 

Pflegesysteme, Lösungen für eine 

Wirtschaft mit einer alternden 

Bevölkerung und Möglichkeiten für neue 

Arbeitsplätze und Wachstum sind die 

Herausforderungen, deren Bewältigung mit 

der Förderung von Forschung und 

Innovation angestrebt wird und einen 

wichtigen Beitrag zur Strategie 
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Europa 2020 leistet. 

 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Es sollten Forschungsbemühungen bei 

Krankheiten verstärkt werden, die von der 

Temperaturerhöhung und dem 

Klimawandel herrühren, von denen 

vorrangig, jedoch nicht ausschließlich, 

Mittelmeerländer betroffen sind. 

 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Forschung muss bemüht sein, 

neuartige Therapiemethoden und 

Zelltherapien zu verbessern und den 

Schwerpunkt auf die Behandlung von 

chronischen Krankheiten und 

Verschleißerkrankungen zu legen. 

 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Medizinische Versorgung und Prävention 

für alle Altersstufen werden immer teurer, 

die Zahl der Europäer über 65 Jahre dürfte 

sich von 85 Millionen 2008 auf 

151 Millionen 2060 nahezu verdoppeln 

Medizinische Versorgung und Prävention 

für alle Altersstufen werden immer teurer, 

die Zahl der Europäer über 65 Jahre dürfte 

sich von 85 Millionen 2008 auf 

151 Millionen 2060 nahezu verdoppeln 
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und im gleichen Zeitraum wird die Zahl 

der über 80-jährigen von 22 auf 

61 Millionen steigen. Damit diese Kosten 

noch tragfähig bleiben, müssen sie 

reduziert und eingedämmt werden, was 

zum Teil von der Gewährleistung 

lebenslanger Gesundheit und Wohlergehen 

und damit von einer wirksamen 

Prävention, Behandlung und Verwaltung 

von Krankheit und Invalidität abhängt. 

und im gleichen Zeitraum wird die Zahl 

der über 80-jährigen von 22 auf 

61 Millionen steigen. Damit diese Kosten 

noch tragfähig bleiben, müssen sie 

vermieden und eingedämmt werden, was 

zum Teil davon abhängt, dass die Bürger 

über gesundheitsbestimmende Faktoren 

besser informiert werden und ihre 

Verantwortung erhöht wird, um 

lebenslange Gesundheit und Wohlergehen 

sicherzustellen, und damit von wirksamen 

Präventionsinstrumenten, die auf 

geeigneter Ebene finanziert werden, und 

vom Zugang zu geeigneter und 

spezialisierter Behandlung und Verwaltung 

von Krankheit und Invalidität, wobei die 

Geschlechterdimension gebührend zu 

berücksichtigen ist.  

 

 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Chronische Krankheiten wie Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, 

neurologische und mentale Dysfunktionen, 

Übergewicht und Fettleibigkeit sowie 

verschiedene funktionale Einschränkungen 

sind die Hauptursachen u. a. für Invalidität, 

schlechte Gesundheit und vorzeitige 

Todesfälle und verursachen erhebliche 

Kosten für Gesellschaft und Wirtschaft. 

Chronische Krankheiten wie Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, 

Lungenerkrankungen, Krebs, Diabetes, 

rheumatische Erkrankungen und Muskel- 

und Skelettstörungen, Allergien, 

Atemwegserkrankungen, neurologische 

und mentale Dysfunktionen, Übergewicht 

und Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit sowie 

verschiedene funktionale Einschränkungen 

sind die Hauptursachen u. a. für Invalidität, 

schlechte Gesundheit, 

Krankheitsanfälligkeit und vorzeitige 

Todesfälle und verursachen erhebliche 

Kosten für Gesellschaft und Wirtschaft. 

Chronische nichtübertragbare 

Krankheiten sind im europäischen Raum 

der WHO für 86 % aller Todesfälle 

verantwortlich. 
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Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In der EU sterben jährlich über 2 Millionen 

Menschen an Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, wodurch der Wirtschaft 

Kosten in Höhe von über 192 Mrd. EUR 

entstehen, während Krebs für ein Viertel 

aller Todesfälle verantwortlich ist und bei 

den Todesursachen der 45-64-jährigen an 

erster Stelle steht. Über 27 Millionen 

Menschen in der EU leiden an Diabetes 

und die Gesamtkosten für 

Hirndysfunktionen (auch solcher, die die 

mentale Gesundheit beeinträchtigen) 

werden auf 800 Mrd. geschätzt. Die 

Faktoren Umwelt und Lebensstil sowie 

sozioökonomische Faktoren spielen bei 

mehreren dieser Erkrankungen eine 

Rolle. Ein Drittel der weltweit anfallenden 

medizinischen Kosten wird auf diese 

Faktoren zurückgeführt. 

Infektionskrankheiten (z. B. HIV/AIDS, 

Tuberkulose und Malaria) sind ein globales 

Anliegen. 

In der EU sterben jährlich über 2 Millionen 

Menschen an Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, wodurch der Wirtschaft 

Kosten in Höhe von über 192 Mrd. EUR 

entstehen. Krebs ist für ein Viertel aller 

Todesfälle verantwortlich und steht bei den 

Todesursachen der 45-64-Jährigen an 

erster Stelle. Über 120 Millionen leiden an 

rheumatischen Erkrankungen und 

Muskel- und Skelettstörungen, während 
27 Millionen Menschen in der EU an 

Diabetes leiden und die Gesamtkosten für 

Hirndysfunktionen (auch solcher, die die 

mentale Gesundheit beeinträchtigen) auf 

800 Mrd. EUR geschätzt werden. Diese 

Zahl wird weiterhin beträchtlich steigen – 

vorwiegend aufgrund der alternden 

Bevölkerung in Europa und dem damit 

verbundenen Anstieg an 

neurodegenerativen Erkrankungen wie 

der Parkinsonschen Krankheit und 

Alzheimer. Ein Drittel der weltweit 

anfallenden medizinischen Kosten wird auf 

diese Faktoren zurückgeführt. 

Infektionskrankheiten (z. B. HIV/AIDS, 

Tuberkulose und Malaria) sind ein globales 

Anliegen. Der Großteil der chronischen 

nichtübertragbaren Krankheiten wird von 

vier Risikofaktoren zusammen bestimmt: 

Tabakkonsum, unausgewogene 

Ernährung, Alkoholkonsum und 

mangelnde körperliche Betätigung. Für 

andere Erkrankungen jedoch – 

beispielsweise neurodegenerative 

Erkrankungen – muss eine wesentlich 

intensivere Erforschung der Ursachen 

und die Entwicklung einer besseren 
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Früherkennung und besserer 

Behandlungsmöglichkeiten erfolgen, um 

wirksame Vorbeugemaßnahmen ergreifen 

zu können. 

 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Psychische Gesundheitsprobleme machen 

um die 20 % der durch Krankheiten 

verursachten Belastungen im 

europäischen Raum der WHO aus, wobei 

jeder vierte Mensch im Laufe seines 

Lebens von psychischen 

Gesundheitsproblemen betroffen ist. 

 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 4 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kinderkrankheiten, darunter auch 

Krankheiten bei Frühgeborenen. 

 Die Gesundheit von Kindern ist eine der 

obersten Prioritäten für die Europäische 

Union. Analog zu seltenen Krankheiten 

können wirksame Forschungstätigkeiten 

und effektive Behandlungsmethoden 

einzig über gemeinsame europäische 

Bemühungen entstehen. 

 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I. – Teil III – Ziffer 1.1. – Absatz 5 



 

PE487.915v02-00 68/112 AD\913296DE.doc 

DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf sie entfallen weltweit 41 % der 

1,5 Mrd. um den Invaliditätsfaktor 

bereinigten Lebensjahre, wovon 8 % auf 

Europa entfallen. Auch gilt es, sich auf neu 

entstehende Epidemien und die Gefahr 

einer zunehmenden Resistenz gegen 

antimikrobiell wirkende Substanzen 

vorzubereiten. 

Auf sie entfallen weltweit 41 % der 

1,5 Mrd. um den Invaliditätsfaktor 

bereinigten Lebensjahre, wovon 8 % auf 

Europa entfallen. Der Wiederanstieg alter 

Infektionskrankheiten einschließlich 

Tuberkulose in europäischen Regionen 

und die wachsende Verbreitung von 

durch Impfungen verhütbaren 

Krankheiten in entwickelten Ländern 

machen deutlich, dass ein umfassender 

Ansatz und eine breitere staatliche 

Unterstützung für FuE erforderlich sind. 

Auch gilt es, sich auf neu entstehende 

Epidemien und die Gefahr einer 

zunehmenden Resistenz gegen 

antimikrobiell wirkende Substanzen 

vorzubereiten. 

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I –Teil III – Ziffer 1.1. – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Seltene Krankheiten sind nach wie vor 

eine große Herausforderung für die EU 

und die Mitgliedstaaten. Es gibt 6000 bis 

8000 seltene Krankheiten, von denen EU-

weit etwa 30 Millionen Menschen 

betroffen sind. Es mangelt immer noch an 

relevanten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Fachkenntnissen, auf 

deren Grundlage innovative und 

wirksamere Therapien für Patienten mit 

seltenen Krankheiten entwickelt werden 

könnten. Daher gibt es derzeit für die 

Mehrheit dieser Patienten wenig oder 

keine Behandlungsmöglichkeiten. Durch 

die Förderung der Zusammenarbeit auf 

europäischer Ebene können 

Fachkenntnisse weitergegeben und 

Ressourcen so effizient wie möglich 

kombiniert werden, damit seltene 
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Krankheiten in der gesamten EU wirksam 

bekämpft werden können. 

Begründung 

Die Kommission hat das Ziel aufgestellt, im Rahmen des internationalen Konsortiums zu 

seltenen Krankheiten 200 neue Therapien zu entwickeln. Aufgrund der geringen Zahl von 

Patienten mit der jeweiligen Krankheit sind Forschung an und Entwicklung von neuen 

Arzneimitteln für seltene Krankheiten allerdings wirtschaftlich weniger attraktiv. Staatliche 

Finanzierungsmittel könnten daher dazu beitragen, dieses Problem zu lindern, und als 

Katalysator für private Investitionen wirken. Damit mit dem Ziel, seltene Krankheiten in der 

gesamten EU wirksam zu bekämpfen, wertvolle Fachkenntnisse weitergegeben und 

Ressourcen so effizient wie möglich kombiniert werden können, ist gemeinsame Forschung 

unerlässlich. 

 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zwischenzeitlich nehmen die Kosten der 

Entwicklung von Arzneimitteln und 

Impfstoffen bei abnehmender Wirkung zu. 

Anhaltende gesundheitliche 

Ungleichgewichte gilt es abzubauen und 

der Zugang zu effizienten und kompetenten 

Gesundheitssystemen muss für alle 

Europäer gewährleistet sein. 

Zwischenzeitlich nehmen die Kosten der 

Entwicklung von Arzneimitteln und 

Impfstoffen bei abnehmender Wirkung zu, 

und öffentliche Eingriffe in den 

Gesundheitsbereich, 

Gesundheitsförderung, die Verringerung 

von Risikofaktoren und die 

Präventionsstrategien haben sich 

langfristig gesehen als kostspielig 

erwiesen. Die Übertragbarkeit der 

Erkenntnisse aus Tierversuchen auf den 

Menschen gestaltet sich zunehmend 

schwieriger. Die Bestimmungen für die 

Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet 

müssen verbessert werden. Anhaltende 

gesundheitliche Ungleichgewichte gilt es 

abzubauen und der Zugang zu effizienten, 

tragfähigen und kompetenten 

Gesundheitssystemen muss für alle 

Europäer gewährleistet sein. 

Begründung 

Die EU-Forschung sollte den Paradigmenwechsel in der biomedizinischen Forschung weg 
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von Tierversuchen hin zur modernen Untersuchungsmethoden des 21. Jahrhunderts 

unterstützen. Fortschritte in der Molekularbiologie, der Biotechnologie und anderen 

Bereichen bereiten den Weg für bedeutende Verbesserungen in der Art und Weise, in der 

Wissenschaftler Medikamente und Impfstoffe bewerten können. Diese Fortschritte können die 

Untersuchungen schneller und kostengünstiger machen und ihre unmittelbare Relevanz für 

die Menschen verbessern. 

 

 

Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.1 – Absatz 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Eine zunehmende Anzahl an Studien zeigt 

außerdem, dass bestimmte chemische 

Stoffe unser Hormonsystem und unsere 

Gesundheit auf besorgniserregende Weise 

beeinflussen. Diese Hormonstörungen 

verursachenden Stoffe – insbesondere in 

Kombination – stehen unter anderem in 

dem Verdacht, zu missgebildeten 

Geschlechtsorganen bei männlichen 

Neugeborenen, einer verfrüht 

einsetzenden Pubertät bei jungen 

Mädchen, Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit 

und Diabetes zu führen. Deshalb sollte 

dieser gesamte Bereich genauer 

untersucht werden. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.2. – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Krankheit und Invalidität machen an den 

nationalen Grenzen nicht Halt. Eine 

angemessene Reaktion durch Forschung 

und Innovation auf europäischer Ebene 

kann und sollte einen entscheidenden 

Beitrag zur Bewältigung dieser 

Herausforderungen leisten, die 

Gesundheitsfürsorge und das Wohlergehen 

Krankheit und Invalidität machen an den 

nationalen Grenzen nicht Halt. In den 

einzelnen Mitgliedstaaten fehlt es oft an 

den notwendigen Ressourcen, um 

möglichst effizient darauf reagieren zu 

können. Eine angemessene Reaktion durch 

Forschung und Innovation auf europäischer 

Ebene, unterstützt durch eine 
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für alle verbessern und Europa eine 

Führungsposition auf den rasant 

expandierenden Weltmärkten für 

Innovationen in den Bereichen Gesundheit 

und Wohlergehen verschaffen.  

angemessene finanzielle Verpflichtung, 
kann und sollte einen entscheidenden 

Beitrag zur Bewältigung dieser 

Herausforderungen leisten, die 

Gesundheitsfürsorge und das Wohlergehen 

für alle verbessern und Europa eine 

Führungsposition auf den rasant 

expandierenden Weltmärkten für 

Innovationen in den Bereichen Gesundheit 

und Wohlergehen verschaffen.  

 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Hierfür bedarf es der Exzellenz in der 

Forschung, um unsere grundlegenden 

Erkenntnisse über Gesundheit, Krankheit, 

Invalidität, Entwicklung und Alterung 

(einschließlich Lebenserwartung) zu 

verbessern, sowie der nahtlosen und breit 

gestreuten Umsetzung der neuen und 

bereits vorhandenen Kenntnisse in 

innovative, skalierbare und wirksame 

Produkte, Strategien, Maßnahmen und 

Dienstleistungen. Ferner erfordert die 

Relevanz dieser Herausforderungen für 

Europa und vielfach weltweit eine 

Antwort, die sich durch eine langfristige 

und koordinierte Unterstützung der 

Zusammenarbeit zwischen hervorragenden, 

multidisziplinären und 

sektorübergreifenden Teams auszeichnet. 

Hierfür bedarf es der Exzellenz in der 

Forschung und der effizienten 

Verbreitung der Forschungsergebnisse, 

um unsere grundlegenden Erkenntnisse 

über Gesundheit, Krankheit, Invalidität, 

Entwicklung und Alterung (einschließlich 

Lebenserwartung) zu verbessern, sowie der 

nahtlosen und breit gestreuten Umsetzung 

der neuen und bereits vorhandenen 

Kenntnisse in innovative, skalierbare und 

wirksame Prävention, Produkte, 

Strategien, Maßnahmen und 

Dienstleistungen. Insbesondere sind 

umfassende Forschungsbemühungen im 

Bereich der Biologie des Menschen 

vonnöten, um die Schlüsselelemente der 

biologischen Abläufe beim Menschen von 

der ersten Störung der genetischen und 

zellulären Prozesse bis hin zu sichtbaren 

Gesundheitsproblemen herauszustellen. 

Ferner erfordert die Relevanz dieser 

Herausforderungen für Europa und 

vielfach weltweit eine Antwort, die sich 

durch eine langfristige und koordinierte 

Unterstützung der Zusammenarbeit 

zwischen hervorragenden, 

multidisziplinären und 

sektorübergreifenden Teams nicht nur in 
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der Union, sondern auch auf globalem 

Niveau auszeichnet, indem zum Beispiel 

die Forschungs- und 

Entwicklungskapazität für endemische 

Gebiete und Krankheiten, vor allem von 

Malaria, Denguefieber und Tuberkulose, 

unterstützt wird. 

 

 

 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.2 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Genauso machen die Komplexität der 

Herausforderung und die Interdependenz 

ihrer Faktoren eine Antwort auf 

europäischer Ebene notwendig. Viele 

Konzepte, Instrumente und Technologien 

lassen sich auf Forschungs- und 

Innovationsbereiche dieser 

Herausforderung anwenden und werden 

am besten auf EU-Ebene unterstützt. 

Hierunter fallen der Aufbau langfristiger 

Kohorten und klinische Studien, der 

klinische Einsatz von „-omik“-

Technologien oder die Entwicklung von 

IKT und deren Anwendung vor allem für 

elektronische Gesundheitsdienste in der 

Gesundheitsfürsorge. Auch die Bedürfnisse 

bestimmter Bevölkerungsgruppen lassen 

sich am besten auf integrierte Art und 

Weise angehen, etwa bei der Entwicklung 

stratifizierter bzw. personalisierter 

Arzneimittel, bei der Behandlung seltener 

Krankheiten und bei der Bereitstellung von 

Lösungen für eine unterstützte und 

unabhängige Lebensführung. 

Genauso machen die Komplexität der 

Herausforderung und die Interdependenz 

ihrer Faktoren eine Antwort auf 

europäischer Ebene notwendig. Viele 

Konzepte, Instrumente und Technologien 

lassen sich auf Forschungs- und 

Innovationsbereiche dieser 

Herausforderung anwenden und werden 

am besten auf EU-Ebene unterstützt. 

Hierunter fallen die Unterstützung für die 

Gesundheitsförderung und die 

Forschungstätigkeiten im Bereich 

Gesundheitskompetenz, der Aufbau 

langfristiger Kohorten und klinische 

Studien, der klinische Einsatz von „-

omik“-Technologien oder die Entwicklung 

von IKT und deren Anwendung vor allem 

für elektronische Gesundheitsdienste in der 

Gesundheitsfürsorge. Auch die Bedürfnisse 

bestimmter Bevölkerungsgruppen lassen 

sich am besten auf integrierte Art und 

Weise angehen, etwa bei der Entwicklung 

stratifizierter bzw. personalisierter 

Arzneimittel, bei der 

Gesundheitsversorgung in 

Gesundheitszentren mit mehreren 

Fachbereichen, bei der Behandlung 

seltener Krankheiten und bei der 

Bereitstellung von Lösungen für eine 
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unterstützte und unabhängige 

Lebensführung. 

 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.2. – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Um die Wirkung von Maßnahmen auf EU-

Ebene zu optimieren, gilt es die gesamte 

Bandbreite der Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten zu unterstützen. 

Dies reicht von der Grundlagenforschung, 

der Umsetzung von Wissen in 

Großversuche und 

Demonstrationsmaßnahmen sowie der 

Mobilisierung von Privatkapital bis zur 

öffentlichen und vorkommerziellen 

Auftragsvergabe für neue Produkte und zu 

Dienstleistungen und skalierbaren 

Lösungen, die gegebenenfalls interoperabel 

sind und von festgelegten Normen bzw. 

gemeinsamen Leitlinien untermauert 

werden. Diese koordinierte europäische 

Anstrengung wird den weiteren Aufbau des 

Europäischen Forschungsraums 

unterstützen. Sie bildet gegebenenfalls 

auch Schnittstellen mit Tätigkeiten, die im 

Zusammenhang mit dem Programm 

Gesundheit für Wachstum und der 

europäischen Innovationspartnerschaft für 

Aktivität und Gesundheit im Alter 

entwickelt werden. 

Um die Wirkung von Maßnahmen auf EU-

Ebene zu optimieren, gilt es die gesamte 

Bandbreite der Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten zu unterstützen. 

Dies reicht von der Grundlagenforschung, 

der Umsetzung von Wissen in 

Großversuche und 

Demonstrationsmaßnahmen sowie der 

Mobilisierung von Privatkapital bis zur 

öffentlichen und vorkommerziellen 

Auftragsvergabe für neue Produkte und zu 

Dienstleistungen und skalierbaren 

Lösungen, die gegebenenfalls interoperabel 

sind und von festgelegten Normen bzw. 

gemeinsamen Leitlinien untermauert 

werden. Diese koordinierte europäische 

Anstrengung wird den weiteren Aufbau des 

Europäischen Forschungsraums 

unterstützen. Sie ergänzt gegebenenfalls 

auch Tätigkeiten, die im Zusammenhang 

mit dem Programm Gesundheit für 

Wachstum, der europäischen 

Innovationspartnerschaft für Aktivität und 

Gesundheit im Alter und den zukünftigen 

Maßnahmen im Zusammenhang mit 

chronischen Erkrankungen entwickelt 

werden, und bildet Synergien mit diesen 

Tätigkeiten. 

 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine wirksame Gesundheitsfürsorge, 

unterstützt durch eine robuste 

Evidenzbasis, verhindert Krankheiten, 

verbessert das Wohlergehen und ist 

kosteneffizient. Gesundheitsfürsorge und 

Prävention hängen auch vom Verständnis 

der gesundheitsbestimmenden Faktoren, 

von wirksamen Instrumenten für die 

Prävention (wie Impfstoffe), von einer 

effizienten medizinische Überwachung und 

Vorbereitung sowie von effizienten 

Screeningprogrammen ab. 

Eine wirksame Gesundheitsfürsorge, 

unterstützt durch eine robuste 

Evidenzbasis, verhindert Krankheiten, 

verbessert das mentale und physische 

Wohlergehen und ist kosteneffizient. 

Gesundheitsfürsorge und Prävention 

hängen auch vom Verständnis der 

bestimmenden Faktoren für die physische 

und mentale Gesundheit und deren 

Zusammenhang, von europaweiten 

Daten, die auf gemeinsamen Indikatoren 

basieren, von wirksamen Instrumenten für 

die Prävention (wie Impfstoffe und 

verhaltenstherapeutische Maßnahmen zur 

Verminderung von Risikofaktoren, 

einschließlich Fettleibigkeit), von einer 

effizienten medizinische Überwachung und 

Vorbereitung sowie von effizienten 

Screeningprogrammen und einer 

frühzeitigen Diagnose ab. 

 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I –Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erfolgreiche Bemühungen zur Verhütung, 

Verwaltung, Behandlung und Heilung von 

Krankheiten, Invalidität und verminderter 

Funktionalität stützen sich auf 

grundlegende Kenntnisse ihrer 

bestimmenden Faktoren und Ursachen, der 

Prozesse und Auswirkungen sowie der 

Faktoren, die einer guten Gesundheit und 

dem Wohlergehen zugrunde liegen. Die 

effiziente Weitergabe von Daten und die 

Verknüpfung dieser Daten mit 

großmaßstäblichen Kohortenstudien ist 

genauso wichtig wie die Umsetzung der 

Forschungsergebnisse in klinische 

Anwendungen, vor allem durch klinische 

Erfolgreiche Bemühungen zur Verhütung, 

Verwaltung, Behandlung und Heilung von 

Krankheiten, Invalidität und verminderter 

Funktionalität stützen sich auf verbesserte 

Kenntnisse über die molekularen 

Ursachen von Krankheiten durch 

biomedizinische Forschungen, 
grundlegende Kenntnisse ihrer 

bestimmenden Faktoren und Ursachen, der 

Prozesse und Auswirkungen sowie der 

Faktoren, die einer guten Gesundheit und 

dem Wohlergehen zugrunde liegen. Die 

Entwicklung von Therapien und 

insbesondere einer stratifizierten und 

personalisierten Medizin auf der 
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Studien.  Grundlage der Ergebnisse aus 

biomedizinischer Forschung ist ein 

wirksames Werkzeug für Therapien, die 

auf die genetische Veranlagung des 

Patienten und die besondere 

Krankheitsform abgestimmt sind, sodass 

die Wirksamkeit der Behandlung und die 

Lebensqualität der Patienten erhöht 

werden können. Die effiziente Sammlung 

und Weitergabe von Daten, die 

standardisierte Datenverarbeitung und die 

Verknüpfung dieser Daten mit 

großmaßstäblichen Kohortenstudien ist 

genauso wichtig wie die zügige Umsetzung 

der Forschungsergebnisse in klinische 

Anwendungen, vor allem durch 

multizentrische klinische Studien. 

 

 

 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die steigende Belastung durch Krankheit 

und Invalidität vor dem Hintergrund einer 

älter werdenden Bevölkerung stellt an die 

Gesundheits- und Pflegesektoren noch 

größere Anforderungen. Wenn für jedes 

Alter effiziente Gesundheits- und 

Pflegedienste aufrechterhalten werden 

sollen, sind Anstrengungen notwendig, um 

die Entscheidungsfindung in der 

Prävention und Behandlung zu verbessern, 

bewährte Verfahren im Gesundheits- und 

Pflegesektor zu ermitteln und 

weiterzugeben sowie integrierte Pflege und 

die breite Einführung technologischer, 

organisatorischer und gesellschaftlicher 

Innovationen zu unterstützen, die es 

insbesondere älteren und behinderten 

Menschen ermöglichen, aktiv und 

unabhängig zu bleiben. Dies wird dazu 

beitragen, ihr physisches, soziales und 

Die steigende Belastung durch Krankheit 

und Invalidität vor dem Hintergrund einer 

älter werdenden Bevölkerung stellt an die 

Gesundheits- und Pflegesektoren noch 

größere Anforderungen. Wenn für alle 

Menschen unabhängig von deren Alter, 

Geschlecht und finanziellen Mitteln 
effiziente Gesundheits- und Pflegedienste 

aufrechterhalten werden sollen, sind 

Anstrengungen notwendig, um die 

Entscheidungsfindung in der Prävention, 

Behandlung und Diagnose zu verbessern, 

bewährte Verfahren im Gesundheits- und 

Pflegesektor zu ermitteln und 

weiterzugeben, die Gesundheitskompetenz 

von Bürgern und Patienten zu stärken 
sowie integrierte Pflege (ggf. in 

Fachzentren) und die breite Einführung 

technologischer, organisatorischer und 

gesellschaftlicher Innovationen zu 
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mentales Wohlergehen zu verbessern und 

zu verlängern. 

unterstützen, die es insbesondere älteren 

Menschen, Menschen mit chronischen 

Krankheiten, Menschen mit 

Behinderungen und Patienten 

ermöglichen, aktiv und unabhängig zu 

bleiben. Dies wird dazu beitragen, ihr 

physisches, soziales und mentales 

Wohlergehen sowie ihre Lebensqualität zu 

verbessern und zu verlängern. 

Begründung 

Für das Ziel der EU, die Lebenserwartung der europäischen Bürger bis 2020 um zwei 

gesunde Lebensjahre zu steigern, stellen chronische Krankheiten die größte Herausforderung 

dar. Sie sollten ausdrücklich erwähnt werden, um sicherzustellen, dass alle Menschen mit 

einer chronischen Krankheit von der verbesserten Entscheidungsfindung bei der Prävention 

und Behandlung, der Verbreitung bewährter Verfahren sowie der Einführung technologischer 

und gesellschaftlicher Innovationen profitieren. 

 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I –Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

All diese Tätigkeiten sind so 

durchzuführen, dass über den gesamten 

Forschungs- und Innovationszyklus hinweg 

Unterstützung gewährt wird, wodurch die 

Wettbewerbsfähigkeit der in der EU 

ansässigen Unternehmen und die 

Entwicklung neuer Marktchancen 

gestärkt werden. 

All diese Tätigkeiten sind unter 

Vermeidung von unnötigen 

Überschneidungen so durchzuführen, dass 

über den gesamten Forschungs- und 

Innovationszyklus hinweg Unterstützung 

gewährt wird, wodurch die Entwicklung 

neuer Marktchancen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der in der EU 

ansässigen Unternehmen gestärkt und 

KMU unterstützt werden. Besonderes 

Augenmerk ist auch auf die Einbindung 

sämtlicher Interessenträger im 

Gesundheitswesen – darunter auch 

Patienten und Patientenorganisationen – 

in die Entwicklung einer Forschungs- 

und Innovationsagenda zu legen, an der 

die Bürger aktiv beteiligt sind und die ihre 

Anforderungen und Erwartungen 

widerspiegelt. Dazu sind eine breite 

Forschungsbasis für eine hohe 
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Wettbewerbsfähigkeit und künftige 

Innovationen in der Europäischen Union 

unerlässlich. 

Begründung 

Die von der EU finanzierte Gesundheitsforschung sollte die Anforderungen und Erwartungen 

der Bürger widerspiegeln, in deren Namen sie eigentlich durchgeführt wird – d. h. die der 

Patienten. Patientenorganisationen sind dank ihrer Fachkompetenzen, Einblicke und Ideen in 

der idealen Position, um bei der Entwicklung der Forschungsagenda mitzuwirken, relevante 

Beziehungen zu sämtlichen wichtigen Interessenträgern aufzubauen und mit einer 

einheitlichen Stimme für alle Patienten zu sprechen. 

 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I –Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Einzelnen geht es u. a. um folgende 

Tätigkeiten: Erforschung der 

gesundheitsbestimmenden Faktoren 

(einschließlich umwelt- und 

klimabezogene Faktoren), Verbesserung 

der Gesundheitsfürsorge und Prävention; 

Erforschung von Krankheiten und 

Verbesserung der Diagnose; Entwicklung 

effizienter Screeningprogramme und 

Verbesserung der Einschätzung der 

Krankheitsanfälligkeit; Verbesserung der 

Überwachung und Vorbereitung; 

Entwicklung besserer präventiver 

Impfstoffe; Nutzung von In-Silico-

Arzneimitteln zur Verbesserung des 

Krankheitsmanagements und der Prognose; 

Behandlung von Krankheiten; 

Übertragung von Wissen in die klinische 

Praxis und skalierbare 

Innovationsmaßnahmen; bessere Nutzung 

von Gesundheitsdaten; aktive, 

unabhängige und unterstützte 
Lebensführung; individuelle Befähigung 

zur selbständigen Gesundheitsfürsorge; 

Förderung der integrierten Pflege; 

Verbesserung der wissenschaftlichen 

Im Einzelnen geht es u. a. um folgende 

Tätigkeiten: Erforschung der 

gesundheitsbestimmenden Faktoren 

(einschließlich psychosozialer, verhaltens-

, umwelt-, klima-, armuts- und 

geschlechterbezogener Faktoren), 

Verbesserung der Gesundheitsfürsorge und 

Prävention; Erforschung der Verläufe 

menschlicher Krankheiten, der Toxizität 

und von Biomarkern und Wirkungsweisen 

und Verbesserung der Diagnose; 

Entwicklung effizienter 

Screeningprogramme und Verbesserung 

der Einschätzung der 

Krankheitsanfälligkeit; Verbesserung der 

Überwachung und Vorbereitung; 

Entwicklung besserer Instrumente für die 

Prävention, einschließlich therapeutischer 
Impfstoffe; Nutzung von In-Silico-

Arzneimitteln zur Verbesserung des 

Krankheitsmanagements und der Prognose; 

Verbesserung der Therapien, wobei das 

Augenmerk auf der Entwicklung einer 

stratifizierten/personalisierten Medizin 

und von Arzneimitteln für seltene 

Krankheiten liegen sollte; zügigere und 
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Instrumente und Verfahren zur 

Unterstützung der politischen 

Entscheidungsfindung und des 

Regulierungsbedarfs; Optimierung der 

Effizienz und Wirksamkeit der 

Gesundheitssysteme und zur Verringerung 

von Ungleichheiten durch evidenzbasierte 

Entscheidungen und Verbreitung bewährter 

Verfahren sowie innovativer Technologien 

und Konzepte.  

effizientere Übertragung von Wissen aus 

der Grundlagenforschung in die klinische 

Praxis und skalierbare 

Innovationsmaßnahmen, indem 

hochwertige länderübergreifende 

Forschung gefördert wird; bessere 

Nutzung von Gesundheitsdaten; 

Förderung eines aktiven Alterns und 

einer unabhängigen und unterstützten 
Lebensführung; individuelle Befähigung 

zur selbständigen Gesundheitsfürsorge; 

Förderung der integrierten Pflege; 

Verbesserung der wissenschaftlichen 

Instrumente und Verfahren zur 

Unterstützung der politischen 

Entscheidungsfindung und des 

Regulierungsbedarfs; Optimierung der 

Effizienz und Wirksamkeit der 

Gesundheitssysteme, auch durch den 

Ausbau und die breitete Einführung von 

elektronischen Gesundheitsdiensten, und 

zur Verringerung von Ungleichheiten 

durch evidenzbasierte Entscheidungen und 

Verbreitung bewährter Verfahren sowie 

innovativer Technologien und Konzepte. 

 

 

 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 1.3 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um den künftigen Herausforderungen in 

Zusammenhang mit dem Erfordernis für 

europäische Wassermaßnahmen 

begegnen zu können, sollten angemessene 

EU-Mittel für Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten auf dem Gebiet der 

Wasserinnovation zur Verfügung gestellt 

werden. Um diese gesellschaftliche 

Herausforderung zu meistern, sollte ein 

Teil des Gesamthaushalts von 

„Horizont 2020“ (in den Jahren 2014–
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2020) dafür veranschlagt werden. 

 

 

 

Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, 

nachhaltige Landwirtschaft, marine und 

martime Forschung und Biowirtschaft 

2. (Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Begründung 

Berichtigung des Änderungsantrags 31, teilweise betreffend Anmerkungen der Kommission 

zum Umfang der Forschung zu mariner und maritimer Forschung. 

 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Einzelziel ist die Sicherheit der 

Versorgung mit sicheren und qualitativ 

hochwertigen Lebensmitteln und anderen 

biogestützten Produkten durch den Aufbau 

produktiver und ressourcenschonender 

Systeme der Primärproduktion und 

Unterstützung der dazugehörigen 

Ökosystem-Leistungen, sowie 

wettbewerbsfähiger Lieferketten mit 

niedrigem CO2-Ausstoß. Dies beschleunigt 

den Übergang zu einer nachhaltigen 

Biowirtschaft in Europa. 

Das Einzelziel ist die Sicherheit der 

Versorgung mit sicheren und hochwertigen 

gesunden Lebensmitteln und anderen 

biogestützten Produkten durch den Aufbau 

produktiver und ressourcenschonender 

Systeme der Primärproduktion und der 

Lebensmittelverarbeitung unter 

Berücksichtigung der Artenvielfalt und 

durch das Zusammenführen quantitativer 

und qualitativer Ansätze, sowie 

wettbewerbsfähiger Lieferketten mit 

niedrigem CO2-Ausstoß, wobei der 

gegenwärtige Raubbau an den 

Ökosystemen zu vermeiden ist. 

 

 

Änderungsantrag 125 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In den nächsten Jahrzehnten wird Europa 

einem verschärften Wettbewerb um 

begrenzte und endliche natürliche 

Ressourcen ausgesetzt sein, mit den Folgen 

des Klimawandels konfrontiert werden, der 

sich vor allem auf die Primärproduktion 

(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

und Aquakultur) auswirkt, und vor der 

Herausforderung stehen, angesichts einer 

in Europa und weltweit wachsenden Zahl 

von Menschen die Versorgung mit sicheren 

und nachhaltigen Lebensmitteln zu 

gewährleisten. Schätzungen gehen davon 

aus, dass die weltweite Versorgung mit 

Lebensmitteln um 70 % gesteigert werden 

muss, um die bis 2050 auf 9 Milliarden 

Menschen wachsende Weltbevölkerung 

ernähren zu können. 10 % der 

Treibhausgasemissionen der EU entfallen 

auf die Landwirtschaft, deren 

Treibhausgasemissionen in Europa zwar 

zurückgehen, doch weltweit auf bis zu 

voraussichtlich 20 % im Jahr 2030 

ansteigen werden. Ferner muss Europa bei 

abnehmenden Beständen an fossilen 

Brennstoffen (die Produktion von Öl und 

Flüssiggas wird bis 2050 um 

voraussichtlich 60 % zurückgehen) eine 

ausreichende Versorgung mit Rohstoffen, 

Energie und Industrieprodukten 

sicherstellen und seine 

Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. 

Der Bioabfall (geschätzt auf bis zu 

138 Millionen Tonnen pro Jahr in der EU, 

davon bis zu 40 % auf Deponien entsorgt) 

verursacht trotz seines potenziell hohen 

Mehrwerts gewaltige Probleme und 

Kosten. So werden schätzungsweise 30 % 

aller in den entwickelten Ländern 

erzeugten Lebensmittel weggeworfen. Die 

Halbierung dieses Anteils in der EU bis 

2030 erfordert tiefgreifende 

Veränderungen. Ferner macht die 

In den nächsten Jahrzehnten wird Europa 

einem verschärften Wettbewerb um 

begrenzte und endliche natürliche 

Ressourcen ausgesetzt sein, mit den Folgen 

des Klimawandels konfrontiert werden, der 

sich vor allem auf die Primärproduktion 

(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

und Aquakultur) auswirkt, und vor der 

Herausforderung stehen, angesichts einer 

in Europa und weltweit wachsenden Zahl 

von Menschen die Versorgung mit sicheren 

und nachhaltigen Lebensmitteln zu 

gewährleisten. Schätzungen gehen davon 

aus, dass die weltweite Versorgung mit 

Lebensmitteln um 70 % gesteigert werden 

muss, um die bis 2050 auf 9 Milliarden 

Menschen wachsende Weltbevölkerung 

ernähren zu können. Dieser dringende 

Lebensmittelbedarf rechtfertigt weder das 

derzeitige Ungleichgewicht zwischen den 

nationalen Produktionen, die zumeist 

Überschussproduktionen sind, und dem 

regelmäßigen Anstieg der 

Lebensmittelimporte noch die wachsende 

Komplexität des weltweiten 

Nahrungssystems. Daher ist es für die 

Europäische Union wichtig, die 

Versorgungsketten besser zu 

kontrollieren, wobei insbesondere der 

Jahreszeitenzyklus, der Ursprung der 

Produkte und die Nachverfolgbarkeit der 

Lebensmittel zu berücksichtigen sind. 

10 % der Treibhausgasemissionen der EU 

entfallen auf die Landwirtschaft, deren 

Treibhausgasemissionen in Europa zwar 

zurückgehen, doch weltweit auf bis zu 

voraussichtlich 20 % im Jahr 2030 

ansteigen werden. Ferner muss Europa bei 

abnehmenden Beständen an fossilen 

Brennstoffen (die Produktion von Öl und 

Flüssiggas wird bis 2050 um 

voraussichtlich 60 % zurückgehen) eine 

ausreichende Versorgung mit Rohstoffen, 
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Verbreitung von Tier- und 

Pflanzenseuchen und -krankheiten, auch 

von Zoonosen und mit Lebensmitteln 

übertragenen Erregern an nationalen 

Grenzen nicht Halt. Neben wirksamen 

nationalen Präventivmaßnahmen sind für 

die ultimative Kontrolle und ein wirksames 

Funktionieren des Binnenmarkts auch 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig. Die 

Herausforderung ist gewaltig, wirkt sich 

auf eine große Bandbreite miteinander 

verflochtener Sektoren aus und erfordert 

eine Vielfalt von Konzepten. 

Energie und Industrieprodukten 

sicherstellen und seine 

Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. 

Der Bioabfall (geschätzt auf bis zu 

138 Millionen Tonnen pro Jahr in der EU, 

davon bis zu 40 % auf Deponien entsorgt) 

verursacht trotz seines potenziell hohen 

Mehrwerts gewaltige Probleme und 

Kosten. So werden schätzungsweise 30 % 

aller in den entwickelten Ländern 

erzeugten Lebensmittel weggeworfen. Die 

Halbierung dieses Anteils in der EU bis 

2030 erfordert tiefgreifende 

Veränderungen. Ferner macht die 

Verbreitung von Tier- und 

Pflanzenseuchen und -krankheiten, auch 

von Zoonosen und mit Lebensmitteln 

übertragenen Erregern an nationalen 

Grenzen nicht Halt. Neben wirksamen 

nationalen Landüberwachungs-, 

Landschaftspflege- und 
Präventivmaßnahmen sind für die 

ultimative Kontrolle und ein wirksames 

Funktionieren des Binnenmarkts auch 

Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig. Die 

Herausforderung ist gewaltig, wirkt sich 

auf eine große Bandbreite miteinander 

verflochtener Sektoren aus und erfordert 

eine Vielfalt von Konzepten. 

Begründung 

Eine bessere Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln ist entscheidend für die Europäische 

Union, um die Ursache von Lebensmittelvergiftungen besser zu erkennen und zu vermeiden, 

dass die Quelle der Verunreinigung zu spät festgestellt wird. In diesem Zusammenhang ist die 

im Juni 2011 in Deutschland durch „Escherichia coli“ verursachte Gesundheitskrise ein 

besonders anschauliches Beispiel. 

 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Bedarf an biologischen Ressourcen Der Bedarf an biologischen Ressourcen 
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steigt ständig, um die Nachfrage nach 

sicheren und gesunden Lebensmitteln, nach 

Biowerkstoffen, Biobrennstoffen und 

biogestützten Produkten – von 

Verbraucherprodukten bis zu chemischen 

Grundprodukten – zu befriedigen. Die für 

ihre Erzeugung benötigten Kapazitäten 

terrestrischer und aquatischer Ökosysteme, 

an deren Nutzung zudem konkurrierende 

Ansprüche gestellt werden, sind jedoch 

begrenzt und häufig nicht optimal 

bewirtschaftet, was sich beispielsweise am 

Kohlenstoffgehalt im Boden und an der 

Fruchtbarkeit erkennen lässt, die stark 

abnehmen. Aus der Einbeziehung 

agronomischer und ökologischer Ziele in 

die nachhaltige Produktion ergibt sich ein 

noch zu wenig ausgeschöpfter Spielraum 

für die Förderung von 

Ökosystemleistungen aus 

landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, 

Meer- und Süßwasser. 

steigt ständig, um die Nachfrage nach 

sicheren und gesunden Lebensmitteln, nach 

Biowerkstoffen, Biobrennstoffen und 

biogestützten Produkten – von 

Verbraucherprodukten bis zu chemischen 

Grundprodukten – zu befriedigen. Die für 

ihre Erzeugung benötigten Kapazitäten 

terrestrischer und aquatischer Ökosysteme, 

an deren Nutzung zudem konkurrierende 

Ansprüche gestellt werden, sind jedoch 

begrenzt und häufig nicht optimal 

bewirtschaftet, was sich beispielsweise am 

Kohlenstoffgehalt im Boden und an der 

Fruchtbarkeit erkennen lässt, die stark 

abnehmen. Aus der Einbeziehung 

agronomischer und ökologischer Ziele in 

die nachhaltige Produktion ergibt sich ein 

noch zu wenig ausgeschöpfter Spielraum 

für die Förderung von 

Ökosystembelastbarkeit und -leistungen 
aus landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, 

Meer- und Süßwasser. 

 

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.1 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Schaffung einer abfallarmen 

Produktionskette, mit der außerdem die 

Lebensmittelversorgung im Kontext von 

Klimawandel und Bevölkerungswachstum 

sichergestellt werden kann, kann von 

besseren Steuerungssystemen zur Input-

Reduzierung auf Land-/Meeresebene bis 

durch die gesamte Versorgungskette 

erfolgen. Das in der Landwirtschaft 

verfügbare kollektive Wissen im Hinblick 

auf natürliche Ressourcen, ökologische 

Prozesse und Produktqualität kann als 

Basis für die Reduzierung der 

Abhängigkeit von externen Inputs genutzt 

werden. Eine auf Verbrauchervertrauen 

und größerer Nähe zu den Erzeugern 



 

AD\913296DE.doc 83/112 PE487.915v02-00 

 DE 

aufbauende kürzere landwirtschaftliche 

Nahrungsmittelkette ist ebenfalls eine 

Grundlage für eine abfallarme 

Produktionskette und erfüllt gleichzeitig 

die Forderungen der Verbraucher nach 

hochwertigen Lebensmitteln unter 

Berücksichtigung von 

Tierschutzaspekten. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.1 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Potenzial biologischer Ressourcen und 

Ökosysteme könnte sehr viel nachhaltiger, 

effizienter und integrierter genutzt werden. 

Beispielsweise könnte das Potenzial der 

Biomasse aus Wäldern und der 

Abfallströme landwirtschaftlichen, 

aquatischen, industriellen und auch 

kommunalen Ursprungs besser 

ausgeschöpft werden. 

Das Potenzial biologischer Ressourcen und 

Ökosysteme könnte sehr viel nachhaltiger, 

effizienter und integrierter genutzt werden. 

Beispielsweise könnte das Potenzial der 

Biomasse aus Landwirtschaft, Wäldern 

und der Abfallströme landwirtschaftlichen, 

aquatischen, industriellen und auch 

kommunalen Ursprungs besser 

ausgeschöpft werden. 

Begründung 

Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Landwirtschaft selbst großes Potenzial für die 

nachhaltige Produktion und Nutzung von Biomasse besitzt, und zwar in Form von speziellem 

Erntegut, durch die Entwicklung von Pflanzen mit speziellen Eigenschaften sowie eine 

kaskadische Nutzung des Ernteguts. 

 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine uneingeschränkt funktionsfähige 

europäische Biowirtschaft, die sich von der 

nachhaltigen Produktion erneuerbarer 

Ressourcen terrestrischen oder aquatischen 

Ursprungs bis auf ihre Verarbeitung zu 

Eine uneingeschränkt funktionsfähige 

europäische Biowirtschaft, die sich von der 

nachhaltigen Produktion erneuerbarer 

Ressourcen terrestrischen oder aquatischen 

Ursprungs bis auf ihre Verarbeitung zu 
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Lebensmitteln, biogestützten Produkten 

und Bioenergie sowie auf damit 

zusammenhängende öffentliche Güter 

erstreckt, generiert einen hohen 

europäischen Mehrwert. Mit einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung lässt sich der 

ökologische Fußabdruck der 

Primärproduktion und der 

Versorgungskette insgesamt verringern. 

Sie kann deren Wettbewerbsfähigkeit 

erhöhen, Arbeitsplätze schaffen und 

unternehmerische Chancen für die 

ländliche und küstennahe Entwicklung 

bieten. Die sich aus der 

Lebensmittelsicherheit, einer nachhaltigen 

Landwirtschaft und insgesamt aus der 

Biowirtschaft ergebenden 

Herausforderungen stellen sich in Europa 

und weltweit. Um die notwendigen Cluster 

zusammenzubringen, sind Maßnahmen auf 

EU-Ebene notwendig, um die erforderliche 

Bandbreite und kritische Masse zu 

erreichen, mit der die Bemühungen 

einzelner oder einer Gruppe von 

Mitgliedstaaten ergänzt werden können. 

Durch die Einbeziehung 

unterschiedlichster Akteure werden die 

notwendigen sich gegenseitig 

befruchtenden Wechselwirkungen 

zwischen Forschern, Unternehmen, 

Landwirten bzw. Produzenten, Beratern 

und Endnutzern sichergestellt. Die EU-

Ebene wird auch benötigt, um eine 

kohärente und sektorübergreifende 

Herangehensweise an diese 

Herausforderung und eine enge 

Verknüpfung mit der einschlägigen EU-

Politik sicherzustellen. Die Koordinierung 

von Forschung und Entwicklung auf EU-

Ebene gibt Anstöße für und beschleunigt 

die notwendigen Veränderungen in der EU. 

Lebensmitteln, Futtermitteln, 

biogestützten Produkten und Bioenergie 

sowie auf damit zusammenhängende 

öffentliche Güter erstreckt, generiert einen 

hohen europäischen Mehrwert. Mit einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung lässt sich der 

ökologische Fußabdruck der 

Primärproduktion und der 

Versorgungskette insgesamt verringern. 

Sie kann deren Wettbewerbsfähigkeit 

erhöhen, Arbeitsplätze schaffen und 

unternehmerische Chancen für die 

ländliche und küstennahe Entwicklung 

bieten. Parallel zu den marktorientierten 

Funktionen fördert die Biowirtschaft 

außerdem zahlreiche zu bewahrende 

öffentliche Güter: land- und 

forstwirtschaftlich genutzte Flächen, 

biologische Vielfalt in Landwirtschafts- 

und Waldgebieten, Wasserqualität und -

verfügbarkeit, Bodenfunktionalität, 

Klimastabilität, Luftqualität, 

Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Hochwasser und Feuer. Die sich aus der 

Lebensmittelsicherheit, einer nachhaltigen 

Landwirtschaft und insgesamt aus der 

Biowirtschaft ergebenden 

Herausforderungen stellen sich in Europa 

und weltweit. Um die notwendigen Cluster 

zusammenzubringen, sind Maßnahmen auf 

EU-Ebene notwendig, um die erforderliche 

Bandbreite und kritische Masse zu 

erreichen, mit der die Bemühungen 

einzelner oder einer Gruppe von 

Mitgliedstaaten ergänzt werden können. 

Durch die transparente Einbeziehung 

unterschiedlichster Akteure werden die 

notwendigen sich gegenseitig 

befruchtenden Wechselwirkungen 

zwischen Forschern, Unternehmen, 

Landwirten bzw. Produzenten, Beratern, 

Verbrauchern und Endnutzern 

sichergestellt. Die EU-Ebene wird auch 

benötigt, um eine kohärente und 

sektorübergreifende Herangehensweise an 

diese Herausforderung und eine enge 

Verknüpfung mit der einschlägigen EU-

Politik sicherzustellen. Die Koordinierung 
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von Forschung und Entwicklung auf EU-

Ebene gibt Anstöße für und beschleunigt 

die notwendigen Veränderungen in der EU. 

 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.2 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Forschung und Innovation bilden 

Schnittstellen mit einem breiten Spektrum 

von EU-Strategien und der entsprechenden 

Ziele, wie beispielsweise mit der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (vor allem der 

Politik für die ländliche Entwicklung), der 

Innovationspartnerschaft „Produktivität 

und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 

der Gemeinsamen Fischereipolitik, der 

Integrierten Meerespolitik, dem 

Europäischen Programm zur 

Klimaänderung, der 

Wasserrahmenrichtlinie, der 

Meeresstrategie-Richtlinie, dem 

Aktionsplan für die Forstwirtschaft, der 

Bodenschutzstrategie, der EU-Strategie für 

die biologische Vielfalt (2020), dem 

Strategieplan für Energietechnologie, der 

EU-Innovations- und Industriepolitik, der 

EU-Außen- und Entwicklungspolitik, den 

Strategien für die Pflanzengesundheit 

sowie für die Gesundheit und das 

Wohlergehen von Tieren, den 

Rechtsrahmen für Umweltschutz, 

Gesundheit und Sicherheit sowie zur 

Förderung der Ressourceneffizienz und des 

Klimaschutzes und zur Verringerung von 

Abfall. Eine stärkere Einbeziehung von 

Forschung und Innovation in einschlägige 

EU-Strategien wird deren europäischen 

Mehrwert deutlich erhöhen, Hebeleffekte 

bewirken, die gesellschaftliche Relevanz 

vergrößern und dazu beitragen, die 

nachhaltige Bewirtschaftung von Boden, 

Meeren und der offenen See weiter zu 

Forschung und Innovation bilden 

Schnittstellen mit einem breiten Spektrum 

von EU-Strategien und der entsprechenden 

Ziele, wie beispielsweise mit der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (vor allem der 

Politik für die ländliche Entwicklung), der 

Innovationspartnerschaft „Produktivität 

und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ 

der Gemeinsamen Fischereipolitik, der 

Integrierten Meerespolitik, dem 

Europäischen Programm zur 

Klimaänderung, der 

Wasserrahmenrichtlinie, der 

Meeresstrategie-Richtlinie, der 

Abfallrahmenrichtlinie, dem Aktionsplan 

für die Forstwirtschaft, der 

Bodenschutzstrategie, der EU-Strategie für 

die biologische Vielfalt (2020), dem 

Strategieplan für Energietechnologie, der 

EU-Innovations- und Industriepolitik, der 

EU-Außen- und Entwicklungspolitik, den 

Strategien für die Pflanzengesundheit 

sowie für die Gesundheit und das 

Wohlergehen von Tieren, den 

Rechtsrahmen für Umweltschutz, 

Gesundheit und Sicherheit sowie zur 

Förderung der Ressourceneffizienz und des 

Klimaschutzes und zur Verringerung von 

Abfall. Eine stärkere Einbeziehung von 

Forschung und Innovation in einschlägige 

EU-Strategien wird deren europäischen 

Mehrwert deutlich erhöhen, Hebeleffekte 

bewirken, die gesellschaftliche Relevanz 

vergrößern und dazu beitragen, die 

nachhaltige Bewirtschaftung von Boden, 
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verbessern und die Märkte der 

Bioökonomie weiterzuentwickeln. 

Meeren und der offenen See weiter zu 

verbessern und die Märkte der 

Bioökonomie weiterzuentwickeln. 

 

 

Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.2 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Maßnahmen, die auf die 

Herausforderungen ausgerichtet sind und 

sich auf den gesellschaftlichen Nutzen und 

die Modernisierung der Sektoren und 

Märkte konzentrieren, die mit der 

Biowirtschaft in Zusammenhang stehen, 

werden im Rahmen einer 

multidisziplinären Forschung unterstützt, 

um so Innovationen zu befördern und neue 

Verfahren, Produkte und Prozesse 

hervorzubringen. Ferner wird ein breit 

gefasstes Innovationskonzept verfolgt, das 

technologische, organisatorische, 

ökonomische und gesellschaftliche 

Innovationen, beispielsweise neuartige 

Geschäftsmodelle, Warenzeichen und 

Dienstleistungen umfasst. 

Maßnahmen, die auf die 

Herausforderungen ausgerichtet sind und 

sich auf den gesellschaftlichen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen 

und die Modernisierung der Sektoren, 

Teilnehmer und Märkte konzentrieren, die 

mit der Biowirtschaft in Zusammenhang 

stehen, werden im Rahmen einer 

multidisziplinären Forschung unterstützt, 

um so Innovationen zu befördern und neue 

Verfahren, nachhaltige Produkte und 

Prozesse hervorzubringen. Ferner wird ein 

breit gefasstes Innovationskonzept 

verfolgt, das technologische, 

organisatorische, ökonomische und 

gesellschaftliche Innovationen, 

beispielsweise neuartige Geschäftsmodelle, 

Warenzeichen und Dienstleistungen 

umfasst. Das Potenzial von Landwirten 

und KMU für Beiträge zu Innovationen 

in diesem Bereich muss vollständig 

anerkannt werden. Im Ansatz der 

biobasierten Wirtschaft muss die Relevanz 

lokalen Wissens für die Förderung 

lokaler Ressourcen berücksichtigt und 

gleichzeitig Raum für Diversität und 

Komplexität geschaffen werden. 

 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.3 – Buchstabe a – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die ausreichende Versorgung mit 

Lebensmitteln, Futtermitteln, Biomasse 

und anderen Rohstoffen unter Wahrung der 

natürlichen Ressourcen und durch 

Verbesserung der Ökosystemleistungen, 

einschließlich des Umgangs mit dem 

Klimawandel und dessen Abmilderung. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist eine 

nachhaltigere, produktivere, 

ressourcenschonende (mit geringem CO2-

Ausstoß) und widerstandsfähigere Land- 

und Forstwirtschaft bei gleichzeitiger 

Entwicklung von Dienstleistungen, 

Konzepten und Strategien zur Stärkung der 

wirtschaftlichen Existenz in ländlichen 

Gebieten. 

Ziel ist die ausreichende Versorgung mit 

Lebensmitteln, Futtermitteln, Biomasse 

und anderen Rohstoffen unter Wahrung der 

natürlichen Ressourcen auf globaler 

Ebene und durch Verbesserung der 

Ökosystemleistungen, einschließlich des 

Schutzes der Artenvielfalt und natürlicher 

Lebensräume, durch den Schutz der 

Boden- und Wasserressourcen und die 

Annahme der Herausforderungen in 

Zusammenhang mit der Anpassung an 

den Klimawandel und dessen 

Abmilderung. Schwerpunkt der bevorzugt 

systemischen Tätigkeiten ist eine 

nachhaltigere, produktivere, 

ressourcenschonende (mit geringem CO2-

Ausstoß und geringen Inputs) und 

widerstandsfähige Land- und 

Forstwirtschaft (einschließlich des 

ökologischen Landbaus) bei gleichzeitiger 

Entwicklung von Dienstleistungen, 

Konzepten und Strategien zur Sicherung 

von diversen Nahrungsmittelsystemen 

und zur Stärkung der wirtschaftlichen 

Existenz in ländlichen Gebieten. 

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.3 – Buchstabe b – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist es, den Anforderungen der Bürger 

an sichere, gesunde und erschwingliche 

Lebensmittel gerecht zu werden, die 

Nachhaltigkeit der Lebens- und 

Futtermittelverarbeitung sowie des 

Vertriebs zu erhöhen und die 

Wettbewerbsfähigkeit des 

Lebensmittelsektors zu stärken. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind gesunde 

und sichere Lebensmittel für alle, 

Aufklärung der Verbraucher, 

Ziel ist es, den Anforderungen der Bürger 

an hochwertige, sichere, gesunde und 

erschwingliche Lebensmittel gerecht zu 

werden, die Nachhaltigkeit der Lebens- 

und Futtermittelverarbeitung sowie des 

Vertriebs und Verbrauchs von 

Nahrungsmitteln zu erhöhen und die 

Wettbewerbsfähigkeit des 

Lebensmittelsektors zu stärken und 

gleichzeitig die biologische Vielfalt in 

Europa zu wahren.  Schwerpunkt der 
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wettbewerbsfähige Verfahren für die 

Lebensmittelverarbeitung, die weniger 

Ressourcen verbrauchen und weniger 

Nebenprodukte, Abfall und Treibhausgase 

produzieren. 

Tätigkeiten sind Hochwertigkeit, eine 

große Vielfalt an gesunden, 

authentischen, hochwertigen und 

sicheren Lebensmitteln für alle, eine 

bessere Aufklärung der Verbraucher, 

wettbewerbsfähige Verfahren für die 

Lebensmittelverarbeitung, die weniger 

Ressourcen und Zusatzstoffe verbrauchen 

und weniger Nebenprodukte, Abfall und 

Treibhausgase produzieren. 

 

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.3 – Buchstabe c – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die nachhaltige Nutzung 

aquatischer Bioressourcen zur 

Maximierung des gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Nutzens der europäischen 

Meere und der offenen See. Schwerpunkt 

der Tätigkeiten ist ein optimaler Beitrag 

zur Versorgungssicherheit mit 

Lebensmitteln durch Entwicklung einer 

nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Fischerei und einer im Rahmen der 

Weltwirtschaft wettbewerbsfähigen 

europäischen Aquakultur sowie die 

Förderung mariner Innovationen mit 

Hilfe der Biotechnologie als Motor für ein 

intelligentes „blaues“ Wachstum. 

Ziel ist die Wahrung eines nachhaltigen 

Verbrauchs aquatischer Bioressourcen bei 

gleichzeitiger Maximierung des 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Nutzens der europäischen Meere und der 

offenen See wobei gleichzeitig die 

Artenvielfalt und die Ökosystemleistungen 

geschützt werden. Schwerpunkt der 

Tätigkeiten ist ein optimaler Beitrag zur 

Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln 

durch Entwicklung einer nachhaltigen und 

umweltfreundlichen Fischerei und einer 

europäischen Aquakultur im Rahmen der 

Weltwirtschaft. Umweltbelange im 

Hinblick auf den Einsatz von 

Biotechnologie in offenen marinen 

Ökosystemen sind sorgfältig zu 

berücksichtigen. Das Vorsorgeprinzip 

sowie zivilgesellschaftliche Anliegen im 

Hinblick auf den Einsatz und die 

Verbreitung von Biotechnologie in 

offenen marinen Ökosystemen sind zu 

berücksichtigen. 

 

 

Änderungsantrag 135 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Ein weiteres Ziel ist die Bekämpfung 

der Homogenisierung von Arten, die in 

Binnenmeeren und Flüssen vorkommen 

und eine nicht zu unterschätzende 

Wirkung auf das Funktionieren der 

Ökosysteme haben, insbesondere 

aufgrund einer größeren 

Widerstandsfähigkeit gegen Störungen. 

Begründung 

Dem Phänomen der Vereinheitlichung der Gewässer und Flüsse muss unbedingt 

entgegengewirkt werden. Allein in der EU wurden in den letzten Jahrzehnten etwa 

400 Fischarten in Flüsse gesetzt, in denen sie früher nicht anzutreffen waren. 
 

 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 2.3 – Buchstabe d – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die Förderung 

ressourcenschonender, tragfähiger und 

wettbewerbsfähiger europäischer, 

biogestützter Unternehmen mit niedrigem 

CO2-Ausstoß. Schwerpunkt der Tätigkeiten 

ist die Förderung der Biowirtschaft durch 

Umwandlung herkömmlicher 

Industrieverfahren und -produkte in 

biogestützte und energieeffiziente 

Verfahren und Produkte, der Aufbau 

integrierter Bioraffinerien, die Biomasse 

aus der Primärproduktion sowie Bioabfall 

und Nebenprodukte der biogestützten 

Industrie nutzen, und die Öffnung neuer 

Märkte durch Unterstützung der Normung 

und regulatorischer und 

Demonstrationstätigkeiten sowie von 

Feldversuchen und sonstigen Tätigkeiten, 

bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 

Ziel ist die Förderung auf Basis von 

erneuerbaren Energien operierender, 

energieeffizienter, ressourcenschonender, 

tragfähiger und wettbewerbsfähiger 

europäischer, biogestützter Unternehmen 

mit niedrigem CO2-Ausstoß. Schwerpunkt 

der Tätigkeiten ist die Förderung der 

Biowirtschaft durch Umwandlung 

herkömmlicher Industrieverfahren und 

-produkte in biogestützte und 

energieeffiziente Verfahren und Produkte, 

der Aufbau integrierter Bioraffinerien, die 

Biomasse aus der Primärproduktion sowie 

Bioabfall und Nebenprodukte der 

biogestützten Industrie produzieren und 

nutzen, und die Öffnung neuer Märkte ggf. 

durch Unterstützung der Normung, aber 

auch durch regulatorische und 

Demonstrationstätigkeiten und sonstigen 
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Folgen der Biowirtschaft auf die 

(veränderte) Bodennutzung. 

Tätigkeiten, bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der ökologischen und 

sozioökonomischen Folgen der 

Biowirtschaft auf die (veränderte) 

Bodennutzung sowie von 

zivilgesellschaftlichen Ansichten und 

Anliegen. 

Begründung 

Die Entwicklung integrierter Bioraffinerien darf nicht auf die Nutzung beschränkt sein. 

 

 

Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 3.1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Europäische Union hat die Absicht, bis 

2020 die Treibhausgasemissionen im 

Vergleich zum Stand von 1990 um 20 % 

und bis 2050 nochmals um 80-95 % zu 

reduzieren. Ferner soll bis 2020 der Anteil 

erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch auf 20 % steigen, 

gekoppelt an ein Energieeffizienzziel von 

20 %. Diese Ziele lassen sich nur 

erreichen, wenn das Energiesystem – 

gestützt auf die Komponenten niedriger 

CO2-Ausstoß, 

Energieversorgungssicherheit und 

Erschwinglichkeit – generalüberholt und 

gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 

Europas gestärkt werden. Europa ist derzeit 

von diesem Gesamtziel noch weit entfernt. 

Zu 80 % stützt sich das europäische 

Energiesystem noch auf fossile Brennstoffe 

und der Sektor produziert 80 % der 

Treibhausgasemission der EU. Jedes Jahr 

belaufen sich die Ausgaben der 

Europäischen Union für Energieimporte 

auf 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

– Tendenz steigend. Diese Entwicklung 

wird bis 2050 zu einer vollständigen 

Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten 

Die Europäische Union hat die Absicht, bis 

2020 die Treibhausgasemissionen im 

Vergleich zum Stand von 1990 um 20 % 

und bis 2050 nochmals um 80-95 % zu 

reduzieren. Ferner soll bis 2020 der Anteil 

erneuerbarer Energien am 

Endenergieverbrauch auf 20 % steigen, 

gekoppelt an ein Energieeffizienzziel von 

20 %. Bis 2050 sollten Senkungen von 

Treibhausgasemissionen in Höhe von 80-

95 % erreicht werden. Alle Szenarien zur 

Senkung der CO2-Emissionen im 

Energie-Fahrplan bis 2050 belegen, dass 

Technologien erneuerbarer Energien bis 

Mitte dieses Jahrhunderts den größten 

Anteil an den Technologien zur 

Energiebereitstellung ausmachen werden 

und dass die Energieeffizienz auf Seiten 

der Endverbraucher für die Erreichung 

dieser Ziele eine wichtige Rolle spielen 

wird. Es ist somit angemessen, 80 % des 

für diese Herausforderung vorgesehenen 

Haushalts in die Forschung und 

Innovation von erneuerbaren Energien 

und der Energieeffizienz auf Seiten der 

Endverbraucher zu investieren. Diese 

Ziele lassen sich nur erreichen, wenn das 
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führen. Vor dem Hintergrund der 

Schwankungen bei den Energiepreisen auf 

dem Weltmarkt und der Bedenken 

hinsichtlich der Versorgungssicherheit 

geben die europäischen Unternehmen und 

Verbraucher einen wachsenden Teil ihres 

Einkommens für Energie aus. 

Energiesystem – gestützt auf die 

Komponenten niedriger CO2-Ausstoß, 

Energieversorgungssicherheit und 

Erschwinglichkeit – generalüberholt und 

gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 

Europas gestärkt werden. Europa ist derzeit 

von diesem Gesamtziel noch weit entfernt. 

Zu 80 % stützt sich das europäische 

Energiesystem noch auf fossile Brennstoffe 

und der Sektor produziert 80 % der 

Treibhausgasemission der EU. Jedes Jahr 

belaufen sich die Ausgaben der 

Europäischen Union für Energieimporte 

auf 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

– Tendenz steigend. Diese Entwicklung 

wird bis 2050 zu einer vollständigen 

Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten 

führen. Vor dem Hintergrund der 

Schwankungen bei den Energiepreisen auf 

dem Weltmarkt und der Bedenken 

hinsichtlich der Versorgungssicherheit 

geben die europäischen Unternehmen und 

Verbraucher einen wachsenden Teil ihres 

Einkommens für Energie aus. 

 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 3.1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Fahrplan hin zu einer 

wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit 

niedrigem CO2-Ausstoß bis 2050 macht 

deutlich, dass die angestrebten 

Reduktionen bei den 

Treibhausgasemissionen größtenteils 

innerhalb des Gebiets der Europäischen 

Union erzielt werden müssen. Dafür 

müssten die CO2-Emissionen bis 2050 um 

über 90 % im Energiesektor, um über 80 % 

in der Industrie, um mindestens 60 % im 

Verkehr und um etwa 90 % im 

Immobiliensektor und bei den 

Dienstleistungen reduziert werden. 

Die Europäische Kommission geht in 

ihrem Fahrplan hin zu einer 

wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit 

niedrigem CO2-Ausstoß bis 2050 davon 

aus, dass die angestrebten Reduktionen bei 

den Treibhausgasemissionen angesichts 

der fehlenden Einigkeit in diesem Punkt 

auf globaler Ebene größtenteils innerhalb 

des Gebiets der Europäischen Union erzielt 

werden müssen. Dafür müssten die CO2-

Emissionen bis 2050 sogar um über 90 % 

im Energiesektor, um über 80 % in der 

Industrie, um mindestens 60 % im Verkehr 

und um etwa 90 % im Immobiliensektor 

und bei den Dienstleistungen reduziert 
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werden. 

Begründung 

Die endgültige Zielsetzung für die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2050 wurde 

noch nicht festgelegt. Eine Reduktion um 80-95 % ist wünschenswert, aber nicht unbedingt 

realistisch. 

 

Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 3.3 – Buchstabe b – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind 

Forschung, Entwicklung und 

vollmaßstäbliche Demonstration 

innovativer Technologien für erneuerbare 

Energieträger, Kohlenstoffabscheidung und 

-speicherung, die kostengünstiger und 

umweltverträglich sind und in größerem 

Maßstab eingesetzt werden können und 

dabei einen hohen Wirkungsgrad haben 

und für unterschiedliche Märkte und 

betriebliche Gegebenheiten leichter 

verfügbar sind. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind 

Forschung, Entwicklung und 

vollmaßstäbliche Demonstration 

innovativer Technologien für erneuerbare 

Energieträger, Kohlenstoffabscheidung und 

-speicherung, die kostengünstiger und 

umweltverträglich sind und in größerem 

Maßstab eingesetzt werden können und 

dabei einen hohen Wirkungsgrad haben 

und für unterschiedliche Märkte und 

betriebliche Gegebenheiten leichter 

verfügbar sind. Schwerpunkt der 

Tätigkeiten sind auch Forschung und 

Entwicklung von Technologien zur 

Speicherung erneuerbarer Energie. 

 

 

 

Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 3.3 – Buchstabe d – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Ein intelligentes europäisches 

Stromverbundnetz 

(d) Ein intelligentes europäisches 

Stromverbundnetz für die vollständige 

Einbindung erneuerbarer Energien in 

den Energiemix 

 



 

AD\913296DE.doc 93/112 PE487.915v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 141 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 3.3 – Buchstabe e – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die 

multidisziplinäre Erforschung von 

Energietechnologien (auch visionäre 

Maßnahmen) und die gemeinsame 

Durchführung europaweiter 

Forschungsprogramme sowie erstklassiger 

Einrichtungen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die 

multidisziplinäre Erforschung von 

Energietechnologien (auch visionäre 

Maßnahmen) und der Auswirkungen von 

Geräten, Einrichtungen und neuen 

technologischen Entwicklungen auf die 

Meeresumwelt sowie die gemeinsame 

Durchführung europaweiter 

Forschungsprogramme sowie erstklassiger 

Einrichtungen. 

 

Änderungsantrag 142 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 4.3 – Buchstabe a – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die 

Verringerung des Ressourcenverbrauchs 

und der Treibhausgasemissionen, die 

Verbesserung der Fahrzeugeffizienz, 

beschleunigte Entwicklung und Einsatz 

einer neuen Generation von elektrischen 

oder sonstigen emissionsarmen 

Fahrzeugen sowie Durchbrüche bei 

Motoren, Batterien und bei der 

Infrastruktur, die Erforschung und Nutzung 

des Potenzials alternativer Brennstoffe 

sowie innovativer und effizienterer 

Antriebssysteme, einschließlich der 

Infrastruktur für Brennstoffe, die 

optimierte Nutzung der Infrastrukturen mit 

Hilfe intelligenter Verkehrssysteme und 

Ausrüstung sowie, vor allem in 

Stadtgebieten, der verstärkte Einsatz von 

Nachfragemanagement, öffentlichem und 

nichtmotorisiertem Verkehr. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die 

Verringerung des Ressourcenverbrauchs 

und der Treibhausgasemissionen, die 

Verbesserung der Fahrzeugeffizienz, 

beschleunigte Entwicklung und Einsatz 

einer neuen Generation von 

emissionsarmen Fahrzeugen zu 

erschwinglichen Marktpreisen sowie 

Durchbrüche bei Motoren, Batterien und 

bei der Infrastruktur, die Erforschung und 

Nutzung des Potenzials alternativer 

Brennstoffe sowie innovativer und 

effizienterer Antriebssysteme, 

einschließlich der Infrastruktur für 

Brennstoffe, die optimierte Nutzung der 

Infrastrukturen mit Hilfe intelligenter 

Verkehrssysteme und Ausrüstung sowie, 

vor allem in Stadtgebieten, der verstärkte 

Einsatz von Nachfragemanagement, 

öffentlichem und nichtmotorisiertem 

Verkehr. 
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Änderungsantrag 143 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 4.3 – Buchstabe c – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Entwicklung der nächsten Generation 

innovativer Verkehrsmittel und die 

Vorbereitung der Grundlagen für die 

nachfolgende Generation durch 

Ausarbeitung von Konzepten, intelligenten 

Kontrollsystemen und interoperablen 

Normen, effizienten Produktionsprozessen, 

kürzeren Entwicklungszeiten und 

geringeren Lebenszykluskosten. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Entwicklung der nächsten Generation 

innovativer Verkehrsmittel und die 

Vorbereitung der Grundlagen für die 

nachfolgende Generation durch 

Ausarbeitung von Konzepten zu 

wettbewerbsfähigen Marktpreisen, 

intelligenten Kontrollsystemen und 

interoperablen Normen, effizienten 

Produktionsprozessen, kürzeren 

Entwicklungszeiten und geringeren 

Lebenszykluskosten. 

 

 

Änderungsantrag 144 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Klimaschutz, Ressourceneffizienz und 

Rohstoffe 

5. Klima- und Gewässerschutz, 

Ressourceneffizienz und nachhaltige 

Nutzung der Rohstoffe; 

 

Änderungsantrag 145 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einzelziel ist die Verwirklichung einer 

Wirtschaft, die die Ressourcen schont und 

gegen den Klimawandel gewappnet ist und 

eine nachhaltige Versorgung mit 

Rohstoffen, um die Bedürfnisse einer 

weltweit wachsenden Bevölkerung 

innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit 

Einzelziel ist die Verwirklichung einer 

Wirtschaft, die die Ressourcen schont und 

gegen den Klimawandel gewappnet ist, der 

Schutz und die nachhaltige 

Bewirtschaftung der natürlichen 

Ressourcen und Ökosysteme, ein 

nachhaltiger Einsatz von und eine 
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natürlicher Ressourcen der Erde zu 

erfüllen. Die Tätigkeiten werden die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken und 

das Wohlergehen verbessern und 

gleichzeitig die Integrität und 

Nachhaltigkeit der Umwelt gewährleisten, 

indem die durchschnittliche globale 

Erwärmung unter 2°C gehalten wird und 

Ökosysteme und die Gesellschaft in die 

Lage versetzt werden, sich an den 

Klimawandel anzupassen. 

nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen 

und Wasser, um die Bedürfnisse einer 

weltweit wachsenden Bevölkerung 

innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit 

natürlicher Boden- und Meeresressourcen 

der Erde zu erfüllen. Die Tätigkeiten 

werden die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

stärken und das Wohlergehen verbessern 

und gleichzeitig die Integrität und 

Nachhaltigkeit der Umwelt gewährleisten, 

indem die durchschnittliche globale 

Erwärmung unter 2°C gehalten wird, 

Ökosysteme und die Gesellschaft in die 

Lage versetzt werden, sich an den 

Klimawandel anzupassen, und das 

kulturelle Erbe geschützt wird. 

 

Änderungsantrag 146 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.1 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Angesichts der ernsthaften und 

weitgehend irreversiblen Veränderungen 

großer Teile des globalen Klimasystems 

müssen alle Ursachen der Erderwärmung 

und sämtliche Abhilfemaßnahmen 

erörtert werden. Neben der angestrebten 

Reduzierung des CO2-Ausstoßes lässt sich 

das Klima mithilfe von rasch wirkenden 

Strategien (z. B. Senkung von 

teilhalogenierten 

Fluorchlorkohlenwasserstoffen, Ruß und 

troposphärischem Ozon; biotische 

Kohlenstoffbindung) schnellstmöglich 

innerhalb von Jahrzehnten oder schneller 

beeinflussen. 

Begründung 

Änderungsantrag anstelle des Änderungsantrags 29 im Entwurf. 

 

Änderungsantrag 147 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.1 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nachhaltige Versorgung mit 

Rohstoffen und deren ressourcenschonende 

Bewirtschaftung (einschließlich 

Exploration, Gewinnung, Verarbeitung, 

Wiederverwendung und -verwertung sowie 

Ersatz) sind für das Funktionieren 

moderner Gesellschaften und ihrer 

Wirtschaft unerlässlich. EU-Sektoren wie 

der Bau-, Chemie-, Automobil-, Luftfahrt-, 

Maschinenbau- und Ausrüstungssektor mit 

einer Wertschöpfung von etwa 

1,3 Billionen EUR und 30 Millionen 

Arbeitsplätzen sind enorm abhängig vom 

Zugang zu Rohstoffen. Die Lieferung von 

Rohstoffen in die EU steht jedoch 

zunehmend unter Druck. Zudem ist die EU 

in höchstem Maße abhängig von 

strategisch wichtigen Rohstoffen, deren 

Einfuhr durch Marktverzerrungen in 

alarmierendem Tempo beeinträchtigt wird. 

Außerdem verfügt die EU nach wie vor 

über wertvolle Vorkommen von 

Mineralien, deren Exploration und 

Gewinnung durch fehlende geeignete 

Technologien und den zunehmenden 

internationalen Wettbewerb behindert 

werden. Angesichts der Bedeutung von 

Rohstoffen für die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit, die Wirtschaft und 

deren Anwendung in innovativen 

Produkten, haben die nachhaltige 

Versorgung mit Rohstoffen und deren 

ressourcenschonende Bewirtschaftung für 

die EU größte Priorität. 

Die nachhaltige Versorgung mit 

Rohstoffen und deren ressourcenschonende 

Bewirtschaftung (einschließlich 

Exploration, Gewinnung, Verarbeitung, 

Wiederverwendung und -verwertung sowie 

Ersatz) sind für das Funktionieren 

moderner Gesellschaften und ihrer 

Wirtschaft unerlässlich. EU-Sektoren wie 

der Bau-, Chemie-, Automobil-, Luftfahrt-, 

Maschinenbau- und Ausrüstungssektor mit 

einer Wertschöpfung von etwa 

1,3 Billionen EUR und 30 Millionen 

Arbeitsplätzen sind enorm abhängig vom 

Zugang zu Rohstoffen. Die Belieferung der 

EU mit Rohstoffen steht jedoch 

zunehmend unter Druck, insbesondere 

angesichts der Mängel im 

Abfallkreislaufmanagement. Zudem ist 

die EU in höchstem Maße abhängig von 

strategisch wichtigen Rohstoffen, deren 

Einfuhr durch Marktverzerrungen in 

alarmierendem Tempo beeinträchtigt wird. 

Außerdem verfügt die EU nach wie vor 

über wertvolle Vorkommen von 

Mineralien, deren Exploration und 

Gewinnung durch fehlende geeignete 

Technologien und den zunehmenden 

internationalen Wettbewerb behindert 

werden. Angesichts der Bedeutung von 

Rohstoffen für die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit, die Wirtschaft und 

deren Anwendung in innovativen 

Produkten, haben die nachhaltige 

Versorgung mit Rohstoffen und deren 

ressourcenschonende Bewirtschaftung für 

die EU größte Priorität. 

 

Änderungsantrag 148 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.1 – Absatz 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Klimawandel stellt auch für das 

kulturelle Erbe Europas eine Gefahr dar. 

Die Herausforderungen zu erkennen und 

daraufhin die richtigen Maßnahmen zu 

ergreifen, ist daher von größter 

Bedeutung, wenn man die eigene Identität 

behaupten, den sozialen Zusammenhalt 

aufrechterhalten und die wirtschaftlichen 

Vorteile des Tourismus maximieren will. 

 

 

Änderungsantrag 149 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Erreichung der von der EU und 

international festgesetzten Ziele für die 

Treibhausgasemissionen und 

Konzentrationen sowie die Bewältigung 

der Folgen des Klimawandels erfordern 

Entwicklung und Einsatz von 

kosteneffizienten Technologien sowie von 

Abhilfe- und Anpassungsmaßnahmen. Die 

politischen Rahmen auf EU-Ebene und auf 

internationaler Ebene müssen 

gewährleisten, dass Ökosysteme und 

biologische Vielfalt geschützt, geschätzt 

und angemessen wiederhergestellt werden, 

damit diese auch in Zukunft Ressourcen 

bereitstellen und Leistungen erbringen 

können. Forschung und Innovation können 

dazu beitragen, einen zuverlässigen und 

nachhaltigen Zugang zu Rohstoffen zu 

sichern und die Verwendung und 

Verschwendung von Ressourcen deutlich 

zu senken. 

Die Erreichung der von der EU und 

international festgesetzten Ziele für die 

Treibhausgasemissionen sowie die 

Bewältigung der Folgen des Klimawandels 

erfordern Entwicklung und Einsatz von 

nachhaltigen und effektiven 

nichttechnologischen und 

technologischen Lösungen sowie von 

Abhilfe- und Anpassungsmaßnahmen. Die 

politischen Rahmen auf EU-Ebene und auf 

internationaler Ebene müssen 

gewährleisten, dass Ökosysteme und 

biologische Vielfalt geschützt, geschätzt 

und angemessen wiederhergestellt werden, 

damit diese auch in Zukunft Ressourcen 

bereitstellen und Leistungen erbringen 

können. Forschung und Innovation können 

dazu beitragen, einen zuverlässigen und 

nachhaltigen Zugang zu Rohstoffen zu 

sichern und die Verwendung und 

Verschwendung von Ressourcen deutlich 

zu senken. 

 

Änderungsantrag 150 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Schwerpunkt der EU-Maßnahmen ist 

daher, die wichtigsten EU-Ziele und 

Strategien zu unterstützen, wie 

beispielsweise die Strategie Europa 2020; 

die Leitinitiativen „Innovationsunion“; „ein 

ressourcenschonendes Europa“ und der 

entsprechende Fahrplan; der Fahrplan hin 

zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

mit niedrigem CO2-Ausstoß bis 2050; die 

Anpassung an den Klimawandel: Ein 

Europäischer Aktionsrahmen;; die 

Rohstoff-Initiative; die EU-Strategie für 

die nachhaltige Entwicklung; die 

integrierte Meerespolitik der EU; die 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie; der 

Aktionsplan für Öko-Innovation und die 

Digitale Agenda für Europa. Diese 

Maßnahmen werden die Gesellschaft 

besser gegen Veränderungen der Umwelt 

und den Klimawandel wappnen und die 

Verfügbarkeit von Rohstoffen 

gewährleisten. 

Schwerpunkt der EU-Maßnahmen ist 

daher, die wichtigsten EU-Ziele und 

Strategien zu unterstützen, wie 

beispielsweise die Strategie Europa 2020; 

die Leitinitiativen „Innovationsunion“; „ein 

ressourcenschonendes Europa“ und der 

entsprechende Fahrplan; der Fahrplan hin 

zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

mit niedrigem CO2-Ausstoß bis 2050; die 

Anpassung an den Klimawandel: Ein 

Europäischer Aktionsrahmen; die 

Rohstoff-Initiative; die EU-Strategie für 

die nachhaltige Entwicklung; die 

integrierte Meerespolitik der EU; die 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie; der 

Aktionsplan für Öko-Innovation und das 

7. Umweltaktionsprogramm. Diese 

Maßnahmen werden die Gesellschaft 

besser gegen Veränderungen der Umwelt 

und den Klimawandel wappnen und die 

Verfügbarkeit von Rohstoffen 

gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 151 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.2 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Angesichts des transnationalen und 

globalen Charakters der Umwelt, ihrer 

Größe und Komplexität und der 

internationalen Dimension der 

Rohstoffversorgungskette müssen die 

Tätigkeiten auf EU-Ebene und darüber 

hinaus durchgeführt werden. Die 

Multidisziplinarität der notwendigen 

Forschung erfordert die Zusammenführung 

sich ergänzender Kenntnisse und 

Ressourcen, um so diese Herausforderung 

wirksam bewältigen zu können. Die 

Angesichts des transnationalen und 

globalen Charakters der Umwelt, ihrer 

Größe und Komplexität und der 

internationalen Dimension der 

Rohstoffversorgungskette müssen die 

Tätigkeiten auf EU-Ebene und darüber 

hinaus durchgeführt werden. Die 

Multidisziplinarität der notwendigen 

Forschung erfordert die Zusammenführung 

sich ergänzender Kenntnisse und 

Ressourcen, um so diese Herausforderung 

wirksam bewältigen zu können. Die 
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Verringerung des Ressourcenverbrauchs 

und der Umweltfolgen bei gleichzeitiger 

Erhöhung der EU-Wettbewerbsfähigkeit 

bedingt einen tiefgreifenden 

gesellschaftlichen und technologischen 

Wandel hin zu einer Wirtschaft, die sich 

auf ein nachhaltiges Verhältnis zwischen 

dem Wohlergehen der Natur und des 

Menschen stützt. Die Koordinierung der 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

verbessert systematisch und 

bereichsübergreifend das Verständnis und 

die Prognosen der EU für die Klima- und 

Umweltveränderungen, baut 

Ungewissheiten ab, identifiziert und 

bewertet Schwächen, Risiken, Kosten und 

Möglichkeiten, und erweitert die 

Bandbreite der gesellschaftlichen und 

politischen Reaktionen und Lösungen und 

verbessert deren Wirkung. Auch versetzen 

die Maßnahmen die Akteure auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen in die Lage, sich 

aktiv in diesen Prozess einzubringen. 

Verringerung des Ressourcenverbrauchs 

und der Umweltfolgen bei gleichzeitiger 

Erhöhung der EU-Wettbewerbsfähigkeit 

erfordert einen tief greifenden 

gesellschaftlichen und technologischen 

Wandel hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft, die sich auf ein für beide 

Seiten nutzbringendes Verhältnis 

zwischen der Artenvielfalt und der 

Menschheit stützt. Die Koordinierung der 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

verbessert systematisch und 

bereichsübergreifend das Verständnis und 

die Prognosen der EU für die Klima- und 

Umweltveränderungen, baut 

Ungewissheiten ab, identifiziert und 

bewertet Schwächen, Risiken, Kosten und 

Möglichkeiten, und erweitert die 

Bandbreite der gesellschaftlichen und 

politischen Reaktionen und Lösungen und 

verbessert deren Wirkung. Auch versetzen 

die Maßnahmen die Akteure auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen in die Lage, sich 

aktiv in diesen Prozess einzubringen. 

 

Änderungsantrag 152 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.2 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verfügbarkeit von Rohstoffen 

erfordert koordinierte Forschungs- und 

Innovationsanstrengungen über viele 

Fachrichtungen und Sektoren hinweg, 

damit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Exploration, 

Gewinnung, Verarbeitung, 

Wiederverwendung und –verwertung 

sowie Ersatz), sichere, wirtschaftliche, 

ökologisch unbedenkliche und 

gesellschaftlich akzeptierte Lösungen 

bereitstehen. Innovationen auf diesen 

Gebieten schaffen Möglichkeiten für 

Wachstum und Arbeitsplätze sowie 

innovative Optionen, die sich auch auf 

Die nachhaltige Nutzung und 

Verfügbarkeit von Rohstoffen erfordert 

koordinierte Forschungs- und 

Innovationsanstrengungen über viele 

Fachrichtungen und Sektoren hinweg, 

damit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Exploration, 

Gewinnung, Gestaltung, Verarbeitung, 

Wiederverwendung und -verwertung sowie 

Ersatz) sichere, wirtschaftlich machbare, 

ökologisch unbedenkliche und 

gesellschaftlich akzeptierte Lösungen 

bereitstehen. Innovationen auf diesen 

Gebieten schaffen Möglichkeiten für 

Wachstum und Arbeitsplätze sowie 
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Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, 

Politik und Governance erstrecken. Aus 

diesem Grund wird eine europäische 

Innovationspartnerschaft für Rohstoffe 

vorbereitet. 

innovative Optionen, die sich auch auf 

Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, 

Politik und Governance erstrecken. Aus 

diesem Grund wird eine europäische 

Innovationspartnerschaft für Rohstoffe 

vorbereitet. 

 

 

 

Änderungsantrag 153 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe a – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel 

(a) Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel 

Ziel ist die Entwicklung und Bewertung 

innovativer, kosteneffizienter und 

nachhaltiger Anpassungs- und 

Abhilfemaßnahmen, die auf Treibhausgase 

mit und ohne CO2 ausgerichtet sind und 

sowohl technologische als auch 

nichttechnologische „grüne“ Lösungen 

untermauern, indem Daten generiert 

werden, die es ermöglichen, in Kenntnis 

der Sachlage frühzeitige und wirksame 

Maßnahmen zu treffen und die 

notwendigen Kompetenzen zu vernetzen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind ein 

besseres Verständnis des Klimawandels 

und die Bereitstellung zuverlässiger 

Klimaprojektionen, die Bewertung der 

Folgen und Sensibilitäten, die Entwicklung 

innovativer und kosteneffizienter 

Anpassungs- und 

Risikovermeidungsmaßnahmen sowie die 

Unterstützung von Abhilfestrategien. 

Ziel ist die Entwicklung und Bewertung 

innovativer, kosteneffizienter und 

nachhaltiger Anpassungs- und 

Abhilfemaßnahmen und -strategien, die 

auf Treibhausgase und Partikel mit und 

ohne CO2 ausgerichtet sind und sowohl 

technologische als auch 

nichttechnologische „grüne“ Lösungen 

untermauern, indem Daten generiert 

werden, die es ermöglichen, in Kenntnis 

der Sachlage frühzeitige und wirksame 

Maßnahmen zu treffen und die 

notwendigen Kompetenzen zu vernetzen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind ein 

besseres Verständnis des Klimawandels 

und der Gefahren, die mit 

Extremereignissen und abrupten 

Veränderungen verbunden sind, durch 

die Bereitstellung zuverlässiger 

Klimaprojektionen, Erforschung der 

Wechselwirkungen von Ozon und Klima 

und des Wasserkreislaufs in der 

Atmosphäre, die Bewertung der Folgen 

auf globaler, regionaler und lokaler 

Ebene und Sensibilitäten, die Entwicklung 

innovativer und kosteneffizienter 

Anpassungs- und 

Risikovermeidungsmaßnahmen, 
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einschließlich Maßnahmen zum Schutz 

des Kulturerbes; die Unterstützung von 

Abhilfestrategien und die Festlegung von 

rasch wirkenden Strategien, mit denen 

sich das Klima innerhalb weniger 

Jahrzehnte beeinflussen lässt. 

 

Änderungsantrag 154 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe b – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die Bereitstellung von Wissen für 

die Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen, der es gelingt, ein nachhaltiges 

Gleichgewicht zwischen den begrenzten 

Ressourcen und den Bedürfnissen von 

Gesellschaft und Wirtschaft herzustellen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Vertiefung der Erkenntnisse über die 

Funktionsweise von Ökosystemen, deren 

Wechselwirkungen mit sozialen Systemen 

und deren Aufgabe zur Sicherung der 

Wirtschaft und des menschlichen 

Wohlergehens sowie die Bereitstellung von 

Wissen und Instrumenten für eine 

wirksame Entscheidungsfindung und 

öffentliches Engagement. 

Ziel ist die Bereitstellung von Wissen für 

die Bewirtschaftung natürlicher 

Ressourcen, der es gelingt, ein nachhaltiges 

Gleichgewicht zwischen den begrenzten 

Ressourcen und den Bedürfnissen von 

Gesellschaft und Wirtschaft herzustellen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die 

Gewährleistung von Maßnahmen für 

Nachhaltigkeit beim Übergang, der 

Bewirtschaftung und der Nutzung von 

Wasserressourcen und 

Wasserdienstleistungen, die Vertiefung 

der Erkenntnisse über die Funktionsweise 

von Ökosystemen, einschließlich der 

regulierenden Funktion von Ozeanen und 

Wäldern für die Vorbeugung der 

Erderwärmung, deren Wechselwirkungen 

mit sozialen Systemen und deren Aufgabe 

zur Sicherung der Wirtschaft und des 

menschlichen Wohlergehens sowie die 

Bereitstellung von Wissen und 

Instrumenten für eine wirksame 

Entscheidungsfindung und öffentliches 

Engagement. 

 

 

Änderungsantrag 155 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe c – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Gewährleistung einer nachhaltigen 

Versorgung mit nicht-energetischen und 

nicht-landwirtschaftlichen Rohstoffen 

(c) Gewährleistung einer nachhaltigen 

Verwendung, Bewirtschaftung von und 
Versorgung mit nicht-energetischen und 

nicht-landwirtschaftlichen Rohstoffen 

 

Änderungsantrag 156 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe c – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist es, mehr Erkenntnisse über 

Rohstoffe zu gewinnen und innovative 

Lösungen für die kosteneffiziente und 

umweltfreundliche Exploration, 

Gewinnung, Verarbeitung, Verwertung 

und Rückgewinnung von Rohstoffen und 

für deren Ersatz durch wirtschaftlich 

interessante Alternativen mit einer 

besseren Umweltbilanz zu entwickeln. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Verbesserung der Wissensbasis über die 

Verfügbarkeit von Rohstoffen, die 

Förderung einer nachhaltigen Versorgung 

mit und Verwendung von Rohstoffen, die 

Identifizierung von Alternativen für 

kritische Rohstoffe sowie die Schärfung 

des gesellschaftlichen Bewusstseins und 

die Verbesserung der Fähigkeiten im 

Hinblick auf Rohstoffe. 

Ziel ist es, mehr Erkenntnisse über 

Rohstoffe zu gewinnen und innovative 

Lösungen für die kosteneffiziente, 

ressourcenschonende und 

umweltfreundliche Nutzung, Verwertung 

und Rückgewinnung von Rohstoffen und 

für deren Ersatz durch wirtschaftlich 

interessante Alternativen mit einer 

besseren Umweltbilanz zu entwickeln. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Verbesserung der Wissensbasis über die 

Verfügbarkeit von Rohstoffen, die 

Förderung einer nachhaltigen Versorgung 

mit und Verwendung von Rohstoffen, 

Förderung des Ökodesigns, die 

Identifizierung von Alternativen für 

kritische Rohstoffe, die Entwicklung von 

Kreislaufprozessen und -systemen, die 

Unterstützung von Strategien und 

Technologie auf dem Gebiet der 

stofflichen Verwertung und 

Wiederverwendung, nachfrageorientierte 

Maßnahmen zur Sensibilisierung von 

Bürgern und Verbrauchern für die 

Senkung des Verbrauchs und die 

Verschwendung von Rohstoffen sowie die 

Schärfung des gesellschaftlichen 

Bewusstseins und die Verbesserung der 

Fähigkeiten im Hinblick auf Rohstoffe. 

 

Änderungsantrag 157 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe d – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die Förderung sämtlicher Formen 

von Öko-Innovation, die den Übergang zu 

einer „grünen“ Wirtschaft ermöglichen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Stärkung von Technologien, Verfahren, 

Dienstleistungen und Produkten der Öko-

Innovation und ihrer Markteinführung und 

Nachahmung, unter besonderer 

Berücksichtigung von KMU, die 

Unterstützung innovativer Strategien und 

gesellschaftlicher Veränderungen, die 

Messung und Bewertung von Fortschritten 

auf dem Weg zu einer „grünen“ Wirtschaft 

sowie die Förderung der 

Ressourceneffizienz durch digitale 

Systeme. 

Ziel ist die Förderung sämtlicher Formen 

von Öko-Innovation, die den Übergang zu 

einer „grünen“ Wirtschaft ermöglichen. 

Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 

Stärkung von Technologien (einschließlich 

Technologien und neuer Werkstoffe zum 

Schutz und zur Erhaltung des kulturellen 

Erbes), Verfahren, Dienstleistungen und 

Produkten der Öko-Innovation und ihrer 

Markteinführung und Nachahmung, unter 

besonderer Berücksichtigung von KMU, 

die Unterstützung innovativer Strategien 

und gesellschaftlicher Veränderungen, die 

Messung und Bewertung von Fortschritten 

auf dem Weg zu einer „grünen“ Wirtschaft 

sowie die Förderung der 

Ressourceneffizienz durch digitale 

Systeme. 

 

 

Änderungsantrag 158 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 5.3 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Entwicklung einer umfassenden und 

andauernden globalen 

Umweltüberwachung und entsprechender 

Informationssysteme 

(e) Entwicklung einer umfassenden und 

andauernden globalen 

Umweltüberwachung und entsprechender 

Informationssysteme 

Ziel ist die Gewährleistung der 

Bereitstellung der zur Bewältigung dieser 

Herausforderung notwendigen 

langfristigen Daten und Informationen. 

Schwerpunkt dieser Tätigkeiten sind die 

Fähigkeiten, Technologien und 

Dateninfrastrukturen für die 

Erdbeobachtung und -überwachung, die 

kontinuierlich zeitnahe und präzise Daten, 

Prognosen und Projektionen liefern 

Ziel ist die Gewährleistung der 

Bereitstellung der zur Bewältigung dieser 

Herausforderung notwendigen 

langfristigen Daten und Informationen. 

Schwerpunkt dieser Tätigkeiten sind die 

Fähigkeiten, Technologien und 

Dateninfrastrukturen für die 

Erdbeobachtung und -überwachung sowohl 

mittels Fernerkundung als auch durch 

Messungen vor Ort, die kontinuierlich 
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können. Gefördert wird der freie, offene 

und unbeschränkte Zugang zu 

interoperablen Daten und Informationen. 

zeitnahe und präzise Daten liefern können 

und Prognosen und Projektionen 

ermöglichen. Gefördert wird der freie, 

offene und unbeschränkte Zugang zu 

interoperablen Daten und Informationen. 

 

 

Änderungsantrag 159 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 6.3.2 – Absatz 1  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ziel ist die Förderung der Entwicklung 

innovativer Gesellschaften und Strategien 

in Europa durch die Einbeziehung von 

Bürgern, Unternehmen und Nutzern in 

Forschung und Innovation und die 

Unterstützung koordinierter Forschungs- 

und Innovationsstrategien vor dem 

Hintergrund der Globalisierung. Besonders 

unterstützt wird die Weiterentwicklung des 

Europäischen Forschungsraums und der 

Rahmenbedingungen für Innovation. 

Ziel ist die Förderung der Entwicklung 

innovativer Gesellschaften und Strategien 

in Europa durch die Einbeziehung von 

Bürgern, einschließlich von Menschen mit 

Behinderungen, Unternehmen und 

Nutzern in Forschung und Innovation und 

die Unterstützung koordinierter 

Forschungs- und Innovationsstrategien vor 

dem Hintergrund der Globalisierung. 

Besonders unterstützt wird die 

Weiterentwicklung des Europäischen 

Forschungsraums und der 

Rahmenbedingungen für Innovation. 

 

 

Änderungsantrag 160 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 6.3.1 – Absatz 2 – Buchstabe c  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Gewährleistung gesellschaftlicher 

Einbeziehung in Forschung und Innovation 

(c) Gewährleistung gesellschaftlicher 

Einbeziehung in Forschung und 

Innovation, u. a. durch das Hinzuziehen 

von zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, 

insbesondere von Zusammenschlüssen 

aus Menschen mit Behinderungen; 

Begründung 

Soll Forschung nützliche und relevante Ergebnisse für die Gesellschaft liefern, so ist es von 
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herausragender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderung und ihre Verbände in den von 

Horizon 2020 finanzierten Projekten völlig integriert werden. Nur auf diese Weise können 

europäische Forschungsprojekte die Bedürfnisse von Bürgern und Gesellschaft, insbesondere 

von Menschen mit Behinderung, befriedigen. Bisher ist die Einbeziehung von Menschen mit 

Behinderung in Horizon 2020 nicht angeregt worden – der Vorschlag sollte entsprechend 

geändert werden. 

 

Änderungsantrag 161 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 6.3.1 – Absatz 2 – Buchstabe c  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Gewährleistung gesellschaftlicher 

Einbeziehung in Forschung und Innovation 

(c) Gewährleistung gesellschaftlicher 

Einbeziehung in Forschung und Innovation 

Förderung der gesellschaftlichen 

Anerkennung von Wissenschaft; 

Begründung 

Eine stärkere Wahrnehmung der Leistungen der Wissenschaft ist für die Gesellschaft wichtig. 

 

Änderungsantrag 162 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil III – Ziffer 6.3.3 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Stärkung der Widerstandsfähigkeit 

Europas gegenüber Krisen und 

Katastrophen 

(d) Stärkung der Prävention, 

Reaktionsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber 

Krisen und Katastrophen, einschließlich 

natürlicher und vom Menschen 

verursachter Katastrophen; 

 

Änderungsantrag 163 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil V – Ziffer 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Hinblick auf seine Innovationskapazität Im Hinblick auf seine Innovationskapazität 
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und die Fähigkeit neue Dienstleistungen, 

Produkte und Prozesse anzubieten, weist 

Europa einige strukturelle Schwächen auf. 

Zu den offensichtlichsten Hauptproblemen 

zählen die geringen Anreize für Talente 

nach Europa zu kommen und zu bleiben, 

die zu geringe Nutzung der vorhandenen 

Forschungsstärken für die 

sozioökonomische Wertschöpfung; das 

niedrige Niveau der 

Unternehmenstätigkeit; der für den 

globalen Wettbewerb unzureichende 

Umfang der Ressourcen in 

Exzellenzzentren; und eine übermäßige 

Zahl von Hindernissen für die 

Zusammenarbeit im Wissensdreieck von 

höherer Bildung, Forschung und 

Unternehmen auf europäischer Ebene. 

und die Fähigkeit, neue Dienstleistungen, 

Produkte und Prozesse anzubieten, weist 

Europa einige strukturelle Schwächen auf. 

Zu den offensichtlichsten Hauptproblemen 

zählen die geringen Anreize für Talente, 

nach Europa zu kommen und zu bleiben, 

der Verlust der einst besonderen 

technisch-wissenschaftlichen 

Kompetenzen der verschiedenen 

Regionen; die zu geringe Nutzung der 

vorhandenen Forschungsstärken für die 

sozioökonomische Wertschöpfung; das 

niedrige Niveau der 

Unternehmenstätigkeit; der für den 

globalen Wettbewerb unzureichende 

Umfang der Ressourcen in 

Exzellenzzentren; und eine übermäßige 

Zahl von Hindernissen für die 

Zusammenarbeit im Wissensdreieck von 

höherer Bildung, Forschung und 

Unternehmen auf europäischer Ebene. 

 

Änderungsantrag 164 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil V – Ziffer 2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das EIT wird sich mit diesen Fragen 

befassen und strukturelle Veränderungen in 

der europäischen Innovationslandschaft 

fördern. Hierzu wird es die Integration der 

Hochschulbildung, Forschung und 

Innovation auf höchstem Niveau 

unterstützen und so neue 

innovationsförderliche 

Rahmenbedingungen schaffen und eine 

neue Generation von Unternehmern 

unterstützen. Damit wird das EIT einen 

umfassenden Beitrag zu den Zielen der 

Strategie Europa 2020, insbesondere zu 

den Leitinitiativen „Innovationsunion“ und 

„Jugend in Bewegung“ leisten. 

Das EIT wird sich mit diesen Fragen 

befassen und strukturelle Veränderungen in 

der europäischen Innovationslandschaft 

fördern. Hierzu wird es die Integration der 

Hochschulbildung, Forschung und 

Innovation auf höchstem Niveau 

unterstützen und so die 

Kolokationszentren der KICs über alle 

europäischen Regionen verteilen, neue 

innovationsförderliche 

Rahmenbedingungen schaffen und eine 

neue Generation von Unternehmern 

unterstützen. Damit wird das EIT einen 

umfassenden Beitrag zu den Zielen der 

Strategie Europa 2020, insbesondere zu 

den Leitinitiativen „Innovationsunion“ und 

„Jugend in Bewegung“ leisten. 
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Änderungsantrag 165 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil V – Ziffer 2 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das EIT lässt sich über seine Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften von 

unternehmerischem Denken leiten. 

Voraussetzung ist eine starke Führung: Für 

jede Wissens- und 

Innovationsgemeinschaft ist ein 

Geschäftsführer zuständig. Die Partner 

dieser Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften sind jeweils 

mit einer einzigen Rechtsperson vertreten, 

um eine straffere Entscheidungsfindung zu 

ermöglichen. Die Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften müssen einen 

jährlichen Geschäftsplan mit einem 

ehrgeizigen Portfolio von Tätigkeiten 

vorlegen, die von Bildung bis zu 

Unternehmensgründungen reichen, für die 

klare Ziele und Leistungen festgelegt sind 

und deren Auswirkungen sowohl auf den 

Markt als auch auf die Gesellschaft 

berücksichtigt werden. Die derzeit 

geltenden Vorschriften für die Teilnahme, 

Bewertung und Überwachung der Wissens- 

und Innovationsgemeinschaften 

ermöglichen zügige Entscheidungen 

ähnlich wie bei Unternehmen. 

Das EIT lässt sich über seine Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften von 

unternehmerischem Denken leiten. 

Voraussetzung ist eine starke Führung: Für 

jede Wissens- und 

Innovationsgemeinschaft ist ein 

Geschäftsführer zuständig. Die Partner 

dieser Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften sind jeweils 

mit einer einzigen Rechtsperson vertreten, 

um eine straffere Entscheidungsfindung zu 

ermöglichen. Die Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften müssen einen 

jährlichen Geschäftsplan mit einem 

ehrgeizigen Portfolio von Tätigkeiten 

vorlegen, die von Bildung bis zu 

Unternehmensgründungen reichen, für die 

klare Ziele und Leistungen festgelegt sind 

und deren Auswirkungen sowohl auf den 

Markt als auch auf die Gesellschaft 

berücksichtigt werden, und einen 

eindeutigen Mehrwert aufgrund eines 

ergebnisorientierten Ansatz haben. Die 

derzeit geltenden Vorschriften für die 

Teilnahme, Bewertung und Überwachung 

der Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften ermöglichen 

zügige Entscheidungen ähnlich wie bei 

Unternehmen. 

Begründung 

Der in der Überschrift genannte ergebnisorientierte Ansatz wird im Text des Absatzes nicht 

hervorgehoben, obwohl der Mehrwert aus diesem Ansatz klar zum Ausdruck gebracht werden 

muss. 

 

Änderungsantrag 166 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil V – Ziffer 3 – Buchstabe f – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das EIT wird einen beachtlichen Beitrag 

zu den in „Horizont 2020“ festgelegten 

Zielen leisten, indem es sich insbesondere 

mit den gesellschaftlichen 

Herausforderungen befasst und andere 

Initiativen auf diesem Gebiet ergänzt. Es 

wird neue und vereinfachte Konzepte für 

die Förderung und Abwicklung testen und 

dabei innerhalb der europäischen 

Innovationslandschaft eine Vorreiterrolle 

spielen. Seinem Förderkonzept liegt eine 

starke Hebelwirkung zugrunde, mit der 

sowohl öffentlich als auch private Mittel 

mobilisiert werden sollen. Darüber hinaus 

wird es auf vollständig neue Möglichkeiten 

zurückgreifen, um einzelne Tätigkeiten 

über die EIT-Stiftung gezielt zu 

unterstützen. 

Das EIT wird einen beachtlichen Beitrag 

zu den in „Horizont 2020“ festgelegten 

Zielen leisten, indem es sich insbesondere 

mit den gesellschaftlichen 

Herausforderungen befasst und andere 

Initiativen auf diesem Gebiet ergänzt. Es 

wird neue und vereinfachte Konzepte für 

die Förderung und Abwicklung testen und 

dabei innerhalb der europäischen 

Innovationslandschaft eine Vorreiterrolle 

spielen. Seinem Förderkonzept liegt eine 

starke Hebelwirkung zugrunde, mit der 

sowohl öffentliche als auch private Mittel 

mobilisiert werden sollen. Darüber hinaus 

wird es auf vollständig neue Möglichkeiten 

zurückgreifen, um einzelne Tätigkeiten 

gezielt zu unterstützen. 

 

Änderungsantrag 167 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang I – Teil V – Ziffer 3 – Buchstabe g – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Über die Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften und ihre 

regional verankerten Exzellenzzentren, die 

Partner aus Bildung, Forschung und 

Unternehmen zusammenbringen, wird das 

EIT auch mit der Regionalpolitik verlinkt. 

So sollen vor allem im Zusammenhang mit 

regionalen und nationalen Strategien für 

eine intelligente Spezialisierung 

Einrichtungen der höheren Bildung besser 

mit Innovation und Wachstum in den 

Regionen vernetzt werden. Damit werden 

auch die Ziele der EU-Kohäsionspolitik 

unterstützt. 

Über die Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften und ihre 

regional verankerten Exzellenzzentren, die 

Partner aus Bildung, Forschung und 

Unternehmen zusammenbringen, wird das 

EIT auch mit der Regionalpolitik verlinkt. 

So sollen vor allem im Zusammenhang mit 

lokalen, regionalen und nationalen 

Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung Einrichtungen der höheren 

Bildung, der Arbeitsmarkt und Innovation 

und Wachstum in den Kommunen und 

Regionen besser miteinander vernetzt 

werden. Damit werden auch die Ziele der 

EU-Kohäsionspolitik unterstützt. 
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Begründung 

Wenn Hochschulen nicht mit dem Arbeitsmarkt, vor allem auf regionaler und lokaler Ebene, 

vernetzt werden, wird Europa eine der Hauptlücken beim Wirtschaftswachstum nicht 

schließen können. 

 

 

Änderungsantrag 168 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Tabelle 

Vorschlag der Kommission  

  

I Wissenschaftsexzellenz – aufgeschlüsselt wie folgt: 27818 

 1. Der Europäische Forschungsrat 15008 

 2. Künftige und neu entstehende Technologien 3505 

 3. Marie-Curie-Maßnahmen zu Fähigkeiten, 

Ausbildung und Laufbahnentwicklung 
6503 

 4. Europäische Forschungsinfrastrukturen 

(einschließlich e-Infrastrukturen) 
2802 

II Führende Rolle der Industrie – aufgeschlüsselt wie folgt: 20280 

 1. Führende Rolle bei grundlegenden und industriellen 

Technologien* 
15580 davon 500 für 

das EIT 

 2. Zugang zur Risikofinanzierung** 4000 

 3. Innovation in KMU 700 

III. Gesellschaftliche Herausforderungen – aufgeschlüsselt wie 

folgt: 
35888 

 1. Gesundheit, demografischer Wandel und 

Wohlergehen 
9077 davon 292 für 

das EIT 

2. Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige 

Landwirtschaft, marine und maritime Forschung und 

Biowirtschaft 

4694 davon 150 für 

das EIT 

 3. Sichere, saubere und effiziente Energie 6537 davon 210 für 

das EIT 

 4. Intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter 

Verkehr 
7690 davon 247 für 

das EIT 

 5. Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe  3573 davon 115 für 

das EIT 

 6. Integrative, innovative und sichere Gesellschaften 4317 davon 138 für 

das EIT 

Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)  1542 + 1652*** 

Maßnahmen der JRC außerhalb des Nuklearbereichs 2212 

INSGESAMT 87740 

  

*Einschließlich 8 975 Mio. EUR für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 

davon 1 795 Mio. EUR für Photonik und Mikro- und Nanoelektronik, 4 293 Mio. EUR für 
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Nanotechnologie, fortgeschrittene Werkstoffe, Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren, 

575 Mio. EUR für Biotechnologie und 1 737 Mio. EUR für Raumfahrt. Folglich stehen 

6 663 Mio. EUR für die Unterstützung von Schlüsseltechnologien zur Verfügung. 

** Etwa 1 131 Mio. EUR dieses Betrags werden möglicherweise für die Durchführung von 

Projekten des Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan) bereitgestellt. Etwa ein Drittel 

dieses Betrags können für KMU bereitgestellt werden.  

*** Der Gesamtbetrag wird durch Mittelzuweisungen gemäß Artikel 6 Absatz 3 zur 

Verfügung gestellt. Die zweite Mittelzuweisung von 1 652 Mio. EUR wird anteilig auf 

vorläufiger Basis und vorbehaltlich der in Artikel 26 Absatz 1 festgelegten Überprüfung aus 

den Haushaltsmitteln für „Gesellschaftliche Herausforderungen“ und „Führende Rollen in 

grundlegenden und industriellen Technologien“ ausgezahlt. 

 

 

Geänderter Text  

  

I Wissenschaftsexzellenz – aufgeschlüsselt wie folgt: 29,00% 

 1. Der Europäische Forschungsrat 14,2% 

 2. Künftige und neu entstehende Technologien 3,9% 

 3. Marie-Curie-Maßnahmen zu Fähigkeiten, 

Ausbildung und Laufbahnentwicklung 
7,4% 

 4. Europäische Forschungsinfrastrukturen 

(einschließlich e-Infrastrukturen) 
3,5% 

II Führende Rolle der Industrie – aufgeschlüsselt wie folgt: 25,2% 

 1. Führende Rolle bei grundlegenden und industriellen 

Technologien* 
17,7% 

 2. Zugang zur Risikofinanzierung** 4,5% 

 3. Innovation in KMU 3% 

III. Gesellschaftliche Herausforderungen – aufgeschlüsselt wie 

folgt: 
40,3% 

 1. Gesundheit, demografischer Wandel und 

Wohlergehen 
12%  

2. Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige 

Landwirtschaft, marine und maritime Forschung und 

Biowirtschaft 

5,3% 

 3. Sichere, saubere und effiziente Energie 7,5% 

 4. Intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter 

Verkehr 
8,7% 

 5. Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe  4,3% 

 6. Integrative, innovative und sichere Gesellschaften 2,5% 

Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)  3% 

Maßnahmen der JRC außerhalb des Nuklearbereichs 2,5% 

INSGESAMT 100% 

  

*Einschließlich 57,6 % für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), davon 

11,5 % für Photonik und Mikro- und Nanoelektronik, 27,6 % für Nanotechnologie, 

fortgeschrittene Werkstoffe, Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren, 3,7 % für 

Biotechnologie und 11,1 % für Raumfahrt. Folglich stehen 42,9 % für die Unterstützung von 
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Schlüsseltechnologien zur Verfügung. 

** Etwa 28,3 % dieses Betrags werden möglicherweise für die Durchführung von Projekten 

des Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan) bereitgestellt. Etwa ein Drittel dieses 

Betrags können für KMU bereitgestellt werden. 

entfällt 
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